
Ländliches Wegenetzkonzept

Stadt 
Bad Honnef

Ge-Komm GmbH | Gesellscha昀琀 für kommunale Infrastruktur
49324 Melle | Bahnhofstraße 2 | info@ge-komm.de | www.wirtscha昀琀swegekonzept.de



Titelbilder: Ge-Komm GmbH

Projekt gefördert durch:

Europäischer Landwirtscha昀琀sfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums: Hier inves琀椀ert Europa unter Betei-
ligung des Landes Nordrhein-Wes琀昀alen in die ländlichen 
Gebiete.

Erstellt durch:

Ge-Komm GmbH 

Gesellscha昀琀 für kommunale Infrastruktur 

Bahnhofstraße 2 

49324 Melle 

Tel.:  05422 98151-60 

Fax:  05422 98151-69 

E-Mail: info@gekomm.de 

Internet: www.gekomm.de

Im Au昀琀rag von:

Melle, im November 2022



Anm.: Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in dem vorliegenden Bericht die gewohnte 
männliche Sprachform bei personenbezogenen Substan琀椀ven und Pronomen verwendet. Dies 
impliziert jedoch keine Benachteiligung des weiblichen Geschlechts, sondern soll im Sinne der 
sprachlichen Vereinfachung als geschlechtsneutral zu verstehen sein.

Inhaltsverzeichnis

1.  Einführung und Kurzbeschreibung des Stadtgebietes � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 2

2.  Ländliches Wegenetzkonzept  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5

2.1 Bestandsanalyse (IST)  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6
2.2 Erarbeitung des SOLL-Konzeptes � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 9

2.3  Klassi昀椀zierung der Brückenbauwerke  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 12
2.4 Ökologische Wer琀椀gkeit � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 14
2.5 Sta琀椀s琀椀ken zum ländlichen Wegenetzkonzept � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 21
2.6 Beteiligungsverfahren � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 26

3.  Zukün昀琀ige Finanzierungsformen/-modelle  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 40

4.  Handlungsempfehlungen � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 45

4.1 Zukün昀琀iger Unterhaltungsstandard  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 48
4.2 Zukün昀琀iger Ausbaustandard  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 50
4.3 Überholung von Radfahrenden auf Wirtscha昀琀swegen � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 61
4.4  Bodenordnung/Flurbereinigung � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 67
4.5  Bodenordnungsbedarf in der Stadt Bad Honnef mit Aussagen zu Eigentums- und 

Katasterverhältnissen  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 69
4.6 Handlungsempfehlungen  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 77

5.  Zusammenfassung und Ausblick � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 89

        Stadt Bad Honnef



1. Einführung und Kurzbeschreibung des Stadtgebietes

Geogra昀椀sche Lage
Die Stadt Bad Honnef liegt im Süden von Nordrhein-West-
falen im Rhein-Sieg-Kreis. Die Stadt grenzt im Norden an 
die Gemeinde Königswinter und im Westen an die Stadt 
Bonn an. Im Südosten wird das Stadtgebiet bereits von 
dem Bundesland Rheinland-Pfalz umschlossen. Der Ver-
lauf des Rheins, dessen östliches Ufer sich ebenfalls noch 
im Stadtgebiet be昀椀ndet, markiert den westlichen Rand 
von Bad Honnef.

Infrastruktur

Die Stadt Bad Honnef ist regional über Bundes-, Landes- 
und Kreisstraßen gut angebunden. Die nächstgelegenen 
Flughäfen sind Köln-Bonn (33 km), Düsseldorf (92 km) 
und Frankfurt-Hahn (135 km).

Insgesamt betreibt die Stadt etwa 119 km Stadtstraßen 
und etwa 162 km Wirtscha昀琀swege. Des Weiteren gibt es 
zahlreiche Fuß-, Rad- und Privatwege. Eine überregionale 
Anbindung des Radverkehrs ist durch das Radwegenetz 
NRW gewährleistet. Überregionale und lokale Routen wie 
die stadteigene „Fahrrad-Route“ oder der „Rheinradweg“ 
runden das Angebot an Radwegen ab.

Die Wirtscha昀琀swege dienen zum großen Teil land- und 
forstwirtscha昀琀lichen Zwecken. Zudem stellen sie wich琀椀ge 
Verbindungen und Grundlagen für die Bereiche Touris-

mus, Freizeit und Erholung sowie für die Produk琀椀on er-
neuerbarer Energien (Biogas etc.) dar. Diese Mul琀椀funk-

琀椀onalität stellt erhöhte Anforderungen an das ländliche 
Wegenetz im kommunalen Außenbereich der Stadt Bad 
Honnef. 

Bevölkerungs- und Siedlungsstruktur
Ähnlich wie viele andere Kommunen und Städte mit land-

wirtscha昀琀lich geprägter Siedlungsstruktur, muss sich auch 
Bad Honnef mit dem demogra昀椀schen Wandel beschä昀琀i-
gen und sich einem Strukturwandel unterziehen. Die Be-

völkerungszahl stagniert seit der Jahrhundertwende. Die 
Stadt ist weiterhin bestrebt, Arbeitsplätze in der Region zu 
sichern, die Wirtscha昀琀 nachhal琀椀g zu stärken, den Wohn-

raum a琀琀rak琀椀v zu gestalten und außerdem die regionale 
Siedlungs昀氀ächenentwicklung posi琀椀v voranzutreiben.

Zur Siedlungsstruktur der Stadt Bad Honnef gehören der 
Stadtbezirk Aegidienberg sowie die Stad琀琀eile Stadtmi琀琀e, 
Selhof und Rhöndorf.

Einzeln gelegene Höfe, umgeben von land- oder forstwirt-
scha昀琀lichen Flächen, sind in einer großen Anzahl vorzu昀椀n-

den. Das bedeutet gleichzei琀椀g, dass ein verhältnismäßig 
großes Infrastrukturnetz zur Erschließung der Wohnhäu-

ser vorgehalten werden muss. Viele Wirtscha昀琀swege die-

nen somit nicht nur reinen land- und forstwirtscha昀琀lichen 
Interessen, sondern auch der Daseinsvorsorge und der 
Mobilität.

Eine Herausforderung ist die strukturelle Entwicklung in 
den Ortscha昀琀en. Vor dem Hintergrund des demogra昀椀-

schen Wandels wird es zunehmend schwieriger, die Ver-
sorgungsinfrastruktur (ÖPNV, Einzelhandel, Dienstleis-

tungen) 昀氀ächendeckend aufrechtzuerhalten. Aufgrund 
der sich verändernden Altersstruktur werden in Zukun昀琀 
mehr Einwohner als bisher auf kurze Wege zu sozialen 
und medizinischen Einrichtungen angewiesen sein. Auch 
diese allgemeinen Entwicklungen unterstreichen die zu-

nehmenden Anforderungen an die Mul琀椀funk琀椀onalität 
der Wege im Außenbereich. 

Abb. 1:  h琀琀ps://crea琀椀vecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode 

Abb. 2:  Burgruine Löwenburg (Foto: Plumpaquatsch at German Wiki-
pedia, Public domain, via Wikimedia Commonst)
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Durch den fortschreitenden Rückgang der Landwirtscha昀琀 
und durch neuere Bau- und Gestaltungsansätze droht ein 
Verlust der Funk琀椀onen und der tradi琀椀onellen Strukturen 
der alten Ortslagen. Das hohe Engagement der Bevölke-

rung kann dazu beitragen, die a琀琀rak琀椀ven Dörfer und Ort-
scha昀琀en auch in Zukun昀琀 zu erhalten.

Stadt Bad Honnef in Zahlen

Die im Folgenden dargestellten Zahlen und Sta琀椀s琀椀ken zur 
Bevölkerungsverteilung wurden den Quellen „Land NRW 
(2019) (www.govdata.de/dl-de/zero-2-0)“ und „IT.NRW/
Sta琀椀s琀椀sches Landesamt“ entnommen und geben den 
Stand von 2019 wieder. 

Auf einer Fläche von ca. 48,14 km² lebten zum o. g. Zeit-
punkt 25.738 Menschen verteilt auf 2 Stad琀琀eile. Dadurch 
wird die Stadt Bad Honnef vom Stadt- und Gemeindetyp 
als „kleine Mi琀琀elstadt“, eine Stadt mit 20.000 – 50.000 
Einwohnern, gewertet. Das spiegelt sich ebenso bei der 
sta琀椀s琀椀schen Einwohnerdichte wider: Im Vergleich zum 
NRW-Durchschni琀琀 von etwa 524 Einwohnern pro km², 
sind es in Bad Honnef etwa 535 Einwohner pro km².

Weitere Zahlen

Unter dem folgenden Link (IT.NRW/Sta-

琀椀s琀椀sches Landesamt) kann das Kommu-

nalpro昀椀l der Stadt Bad Honnef im PDF-
Format eingesehen werden:

Siedlung
761 ha

Verkehr
368 ha

Gewässer
125 ha

Landwirtschaft
710 ha

Wald
2.742 ha

sonst. 
Vegetati

on
111 ha

Abb. 3:  Flächenverteilung nach Nutzungsart (Quelle: Land NRW (2019) (www.govdata.de/dl-de/zero-2-0) | Gra昀椀k: Ge-Komm GmbH)
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Flächennutzung/Landscha昀琀sbild
Den ländlichen Charakter unterstreicht auch der Blick auf 
die Flächenverteilung nach Nutzungsart. Während die 
Verkehrs昀氀ächen mit 3,68 km² einen geringen Anteil der 
Gesam琀昀läche einnehmen, werden ca. 7,10 km² für land-

wirtscha昀琀liche Flächen und 7,61 km² für Siedlungs昀氀ächen 
genutzt. Mit einer Flächengröße von 27,42 km² zählen die 
Flächen für forstwirtscha昀琀liche Zwecke zu den größten 
Anteilen der Stadt.

Tourismus

Bad Honnef bietet eine Vielzahl an Wandermöglichkeiten, 
die verschiedenen Anforderungspro昀椀len gerecht werden. 
Besonders die Rundwanderwege im Siebengebirge und 
Varia琀椀onen des Rheinsteigs bieten zahlreiche Möglichkei-
ten, die Stadt zu erkunden.

Zudem sind im Stadtgebiet zahlreiche Radwege und ein 
gut ausgeschildertes Knotenpunktsystem vorhanden. Als 
Beispiele sind hier der „Rheinradweg“, die „Routen im Sie-

bengebirge“ und die „Rheinische Apfelroute“ zu nennen. 
Allgemein sind die Rad- und Wanderwege in Bad Honnef 
abwechslungsreich gestaltet und bieten eine vielsei琀椀ge 
Einsicht in das Stadtgebiet mit seinen Sehenswürdigkeiten.

Als besondere touris琀椀sche Ziele der Stadt Bad Honnef 
gelten die Löwenburg, der Naturpark Siebengebirge, das 
Rhöndorf und die Stadtmi琀琀e mit ihren zahlreichen Bau-

denkmälern.

Abs琀椀mmung mit Planungen/
Konzepten/Strategien
Bestehende Konzepte und Planungen wurden bei der Er-
stellung des vorliegenden ländlichen Wegenetzkonzeptes 
berücksich琀椀gt. Herangezogen wurden bei der Bearbeitung 
u. a. der Wegeplan im Naturschutzgebiet „Siebengebirge“ 
sowie die Bauleitpläne der Stadt Bad Honnef. Insofern 
sich kün昀琀ig Änderungen in den genannten Planungen er-
geben, die das Wirtscha昀琀swegekonzept betre昀昀en, sollte 
das Wirtscha昀琀swegekonzept dementsprechend fortge-

schrieben werden. Zudem wurde bei der Bearbeitung das 
von der Ge-Komm GmbH erstellte Wegenetzkonzept der 
Stadt Königswinter mit einbezogen.

Des Weiteren gehört auch vorrangig der Abs琀椀mmungs- 
und Beteiligungsprozess mit der Gemeindeverwaltung, 
der breiten Ö昀昀entlichkeit und dem Arbeitskreis zum Ab-

gleich, sodass planerische und strategische Vorgaben bei 
der Konzepterstellung ein昀氀ießen und durch alle relevan-

ten Nutzergruppen mitentwickelt werden konnten.

Stärken-Schwächen-Analyse
In der folgenden Abbildung werden die Stärken und 
Schwächen bezogen auf das ländliche Wegenetz zusam-

mengefasst und in einer Stärken-Schwächen-Analyse 
(SWOT) gegenübergestellt. Daraus ergeben sich für die 
Stadt Bad Honnef bezogen auf die Außenbereiche und die 
dör昀氀ich bis ländlich geprägte Siedlungsstruktur potenziel-
le Chancen und Risiken.

Stärken Schwächen

• A琀琀rak琀椀ve Landscha昀琀 und Sehenswürdigkeiten für 
Tourismus und Freizeitsuchende

• A琀琀rak琀椀ve Ortscha昀琀en mit historischer Bausubstanz 

• Güns琀椀ge geogra昀椀sche Lage und überregionale 
Verkehrsanbindung

• Verhältnismäßig großes Wirtscha昀琀swegenetz 

• Hohe Anforderungen und dadurch hoher 
Inves琀椀琀椀onsbedarf an das Wirtscha昀琀swegenetz auf 
Grund der Mul琀椀funk琀椀onalität

• Flächeninanspruchnahme durch großes 
Wirtscha昀琀swegenetz

Chancen Risiken

• Potenzial an dör昀氀iche Grünstrukturen

• Förderung Tourismus

• Land-/Forstwirtscha昀琀 stärken durch verbesserte 
Rahmenbedingungen (Wirtscha昀琀swege)

• Einsparungspoten琀椀al von Flächen durch 
Wegeaufgabe 

• Einsparpotenzial: Wege Kat. H in SOLL-Analyse  
16.060 m * 3,00 m = ca. 48.181 m²

• Verlust tradi琀椀oneller Werte

• Steigende Flächeninanspruchnahme durch 
Erweiterung von Siedlungsstrukturen

• Flächenveränderung durch Wegeaufgabe
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2. Ländliches Wegenetzkonzept

Zielsetzung

Ländliche Wege erfüllen vielfäl琀椀ge Funk琀椀onen. Sie die-

nen als Verbindung von Orten, Ortsteilen und kleineren 
Siedlungseinheiten oder zur Anbindung an das überörtli-
che Verkehrsnetz. Sie erschließen die land- und forstwirt-
scha昀琀lich genutzten Flächen und unterstützen die natur-
nahe Erlebbarkeit der landscha昀琀lichen Vielfalt zur Freizeit 
und Erholung. Sie sollen eine gute und ganzjährige Er-
reichbarkeit der Wohn- und Arbeitsorte der Bevölkerung 
und eine wi琀琀erungsangepasste Landnutzung gewährleis-

ten sowie die Grundlage für eine intakte Kulturlandscha昀琀 
bilden.

Die ländlichen Wegenetze sind ein wesentlicher Infra-

strukturbaustein, um ländliche Räume zu erschließen und 
zu entwickeln. Sie stellen die Lebensadern der kommuna-

len Außenbereiche dar. 

Daneben erfüllen sie mit ihren Rainen auch wich琀椀ge Funk-

琀椀onen als linienha昀琀e Landscha昀琀selemente, welche die 
Kulturlandscha昀琀 gliedern und beleben. Raine und Wege-

randstreifen grenzen häu昀椀g auf ganzer Länge an landwirt-
scha昀琀liche Flächen und bilden ein wich琀椀ges naturnahes 
Biotop. Auf Wegrainen leben zahlreiche Tier- und P昀氀an-

zenarten, für welche diese ungenutzten, ganzjährig ver-
fügbaren Lebensräume besonders wich琀椀g sind, da Äcker 
gep昀氀ügt, gedüngt und mit Pes琀椀ziden behandelt werden. 
Eine vielfäl琀椀ge Struktur aus Gräsern, Stauden, kleinen Ge-

büschen oder Einzelbäumen bietet dort Nischen für eine 
große Artenvielfalt. Durch den Erhalt und die Entwicklung 
dieser Biotopverbundelemente wird auch der Erhalt der 
Artenvielfalt im Sinne der Biodiversitätsstrategie NRW 
unterstützt. 

Die heu琀椀gen Wegenetze wurden im Wesentlichen in den 
1950er bis 1970er Jahren für die seinerzeit vorherrschen-

den Besitz- und Bewirtscha昀琀ungsverhältnisse geplant 
und gebaut. Inzwischen haben sich Betriebsgrößen, Be-

sitz- und Produk琀椀onsweisen gravierend verändert und 
außerlandwirtscha昀琀liche Nutzungen erheblich zugenom-

men. Für die daraus resul琀椀erenden, deutlich geänderten 
Anforderungen weist das vorhandene ländliche Wegenetz 
funk琀椀onale und qualita琀椀ve De昀椀zite auf, die objek琀椀ve Ent-
wicklungshemmnisse für die Leistungsfähigkeit der Land- 
und Forstwirtscha昀琀 sowie vielerorts für die Erschließung 
von Gemeinden und Ortscha昀琀en bedeuten. In manchen 
Regionen Nordrhein-Wes琀昀alens ist das vorhandene We-

genetz zudem viel zu engmaschig.

Ziel der Erarbeitung ländlicher Wegenetzkonzepte (Wirt-
scha昀琀swegekonzepte) ist es, den Städten und Gemeinden 
unter Einbeziehung der relevanten örtlichen Akteure die 
Planung zukun昀琀sfähiger und bedarfsgerechter Wegenet-
ze zur Entwicklung des gemeindlichen Freiraums zu er-
möglichen. Die Wegenetze sollen an der verkehrlichen 
Bedeutung ausgerichtet sein und Natur- und Landscha昀琀s-

elemente berücksich琀椀gen. Abschließend sollen sich Hand-

lungsop琀椀onen für Inves琀椀琀椀onsentscheidungen und für die 
dauerha昀琀e Unterhaltung der Wege ableiten lassen.

Konzep琀昀örderung
Das Land Nordrhein-Wes琀昀alen fördert die Erstellung 
kommunaler ländlicher Wegenetzkonzepte im Rahmen 
des NRW-Programms „Ländlicher Raum 2014 – 2020“ mit 
75 % der Gesamtkosten – max. 50.000 € pro Kommune. 

Das gesamte Verfahren ist von der europäischen Kommis-

sion über die ELER-Verordnung detailliert vorgegeben. Die 
Anträge auf Förderung waren bei den Bezirksregierungen 
als Bewilligungsbehörden bis zum 31. Oktober 2021 ein-

zureichen. Die Ausführung begann im Juli 2022 und muss-

te bis spätestens Oktober 2022 vollständig abgeschlossen 
sein. 

Dazu wurde fristgerecht ein formaler Antrag auf Förde-

rung nebst Anlagen und Beschreibung der Mul琀椀funk琀椀o-

nalitäten eingereicht. Im Rahmen eines We琀琀bewerbsver-
fahrens wurden aus allen Anträgen die förderwürdigsten 
anhand bes琀椀mmter Kriterien ausgewählt und erhielten 
die Zusage samt Förderbescheid. Gewich琀椀ge Kriterien zur 
Auswahl waren u. a. die ländlichen Strukturen, die Sied-

lungsstruktur, die landwirtscha昀琀liche Situa琀椀on und die 
Notwendigkeit eines Wegenetzkonzeptes.

Durch die Bezirksregierung Köln erhielt die Stadt Bad Hon-

nef eine Förderzusage. Grundlage der Fördermaßnahme 
ist die „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendun-

gen zur Förderung ländlicher Wegenetzkonzepte und der 
ländlichen Bodenordnung nach dem Flurbereinigungsge-

setz“ vom 25. Juli 2018, ergänzt durch den „Lei琀昀aden zur 
Erarbeitung ländlicher Wegenetzkonzepte” vom 26. Janu-

ar 2016 in der Fassung vom 25. August 2020.

Das Projekt in Bad Honnef fand unter enger Einbeziehung 
der Bezirksregierung Köln sta琀琀.
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2.1 Bestandsanalyse (IST)

Arbeitsgrundlagen/Vorgaben
Lei琀昀aden zur Erarbeitung ländlicher 
Wegenetzkonzepte

Als wesentliche Arbeitsgrundlage und verp昀氀ichtende Vor-
gabe dient der Lei琀昀aden zur Erarbeitung ländlicher Wege-

netzkonzepte gemäß der „Richtlinie über die Gewährung 
von Zuwendungen zur Förderung ländlicher Wegenetz-

konzepte und der ländlichen Bodenordnung nach dem 
Flurbereinigungsgesetz“ vom 25. Juli 2018. Der Lei琀昀aden 
regelt, welche Eigenscha昀琀en in welchem Umfang erfasst 
werden müssen und beschreibt umfassend die Kategori-
sierung der Wege im IST-Bestand und im SOLL-Konzept.

Begründung des Plangebietes

Gemäß Lei琀昀aden zur Erarbeitung ländlicher Wegenetz-

konzepte wurden alle Wege im Außenbereich des ge-

samten Stadtgebiets von Bad Honnef unabhängig von 
Eigentumsverhältnissen und Unterhaltungsp昀氀ichten 
untersucht. Bereiche ausschließlich mit privater Erschlie-

ßung ohne Bedeutung für die Allgemeinheit wurden 
nachrangig behandelt. 

Bei der Erarbeitung dieses Wegenetzkonzeptes sollen 
bereits bestehende ländliche Wegenetzkonzepte der an-

grenzenden Nachbarkommunen berücksich琀椀gt werden. 
Dabei sollen grenzüberschreitende Wege der jeweiligen 
Konzepte miteinander abgeglichen und auf Konsistenz 
und Plausibilität geprü昀琀 werden (IST, SOLL, Handlungs-

empfehlung). Im Rahmen der Ö昀昀entlichkeitsbeteiligung 
ha琀琀en die Nachbarkommunen die Möglichkeit, sich einzu-

bringen. Falls vorhanden, wurden die Wegenetzkonzepte 
der Nachbarkommunen berücksich琀椀gt und abgeglichen. 
Die Nachbarkommunen von Bad Honnef sind Königswin-

ter, Windhagen, Rheinbreitbach, Remagen und Bonn. Das 
Wegenetzkonzept der Kommunen Königswinter wurde 
durch die Ge-Komm GmbH erstellt.

Abb. 4:  Tourismusrouten und ALKIS-Daten vor Lu昀琀bild-Hintergrund

Datengrundlagen

Zur Bearbeitung des ländlichen Wegenetzkonzeptes dien-

ten folgende Datengrundlagen:

• Lu昀琀bild/Orthofoto

• ATKIS-Daten (Amtliches Topographisch-
Kartographisches Informa琀椀onssystem)

• ALKIS-Daten (Amtliches 
Liegenscha昀琀skatasterinforma琀椀onssystem)

• O昀케zielle Tourismusrouten (z. B. Radrouten, 
Wanderrouten, Reitwege)

• O昀케zielle Bus- und Schulbusrouten
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Vorgehensweise
Als vorbereitende Maßnahme wurden zunächst alle o. g. 
digitalen Datengrundlagen in einem professionellen GIS-
System au昀戀ereitet und zusammengestellt. Eigentums昀氀ä-

chen der Stadt Bad Honnef wurden auf Basis der Kataster-
daten (ALKIS) selek琀椀ert und für die weitere Bearbeitung 
昀氀ächig eingefärbt sowie gra昀椀sch hervorgehoben.

Im zweiten Schri琀琀 erfolgte der örtliche Feldvergleich mit 
der Erhebung aller relevanten Informa琀椀onen. Alle ländli-
chen Wege und Wege昀氀urstücke im Eigentum der Stadt Bad 
Honnef und strategisch wich琀椀ge bzw. stark frequen琀椀erte 
Wege im sons琀椀gen Eigentum wurden in der Örtlichkeit ab-

gefahren und gemäß Vorgaben des Lei琀昀adens zur Erarbei-
tung ländlicher Wegenetzkonzepte erfasst.

Zusätzlich wurde eine umfassende und 昀氀ächendeckende 
Fotodokumenta琀椀on von allen Wegen angefer琀椀gt. Zu den 
einzelnen Bildern wurden zudem GPS-Daten automa琀椀-

siert erhoben (Geoimaging). Dadurch ist es möglich, die 
jeweilige örtliche Situa琀椀on auch später noch nachzuvoll-
ziehen. Eine solche Vorgehensweise der Visualisierung 
hat sich insbesondere im Rahmen der hauseigenen Quali-
tätssicherung (Abgleich des Aufnahmestandortes und des 
erfassten Weges) und bei bereits durchgeführten Beteili-
gungsverfahren bestens bewährt. 

Die Fotoaufnahmen sind unabdingbar für die 琀椀efgreifen-

de Erarbeitung des ländlichen Wegenetzkonzeptes sowie 
für die Beteiligung der Bürger und bieten nicht zuletzt 
einen langfris琀椀gen Mehrwert für die weiterführende Be-

arbeitung nach Abschluss des Wegenetzkonzeptes.

Die erfassten Daten wurden im dri琀琀en Schri琀琀 in das Geo-

informa琀椀onssystem integriert und als Punktsymbol (POI) 
au昀戀ereitet. Es erfolgten EDV-gestützte Prüfrou琀椀nen und 
Anpassungen der vor Ort erhobenen Daten aus einem 
übergeordneten Blickwinkel unter Beachtung des groß-

昀氀ächigen Netzzusammenhangs (auch kommunalüber-
greifend). Dabei wurden alle gemäß Lei琀昀aden geforderten 

A琀琀ribute ebenfalls visuell geprü昀琀 und vervollständigt. Bis 
dahin o昀昀engebliebene Punkte wurden in Abs琀椀mmung mit 
der Verwaltung geklärt und in das Konzept eingearbeitet.

Kategorisierung gemäß Lei琀昀aden
Um die Wege in die vorgegebenen Kategorien einordnen 
zu können, wurden zunächst folgende Eigenscha昀琀en (At-
tribute) erhoben:

Nutzung der Wege nach Umfang (Verkehrsmenge)
a. häu昀椀ge Überfahrten, maßgebende Achslast 11,5 t

b. gelegentliche/saisonale Überfahrten, maßgebende 
Achslast 5 t, gelegentlich 11,5 t

c. seltene Überfahrten, maßgebende Achslast 5 t, 
ausnahmsweise 11,5 t

Nutzungshäu昀椀gkeit nach Funk琀椀onalitäten für
a. Ländliche Wirtscha昀琀 (inkl. Land- und Forstwirtscha昀琀)/

Diversi昀椀zierung

b. Tourismus, Freizeit und Erholung, insbesondere
• Wanderer
• Reiter
• Radfahrer

c. Daseinsvorsorge/Mobilität

d. Siedlungsstrukturelle Entwicklungen/Demogra昀椀e

e. Produk琀椀on erneuerbarer Energien, 

f. weitere

ökologische Wer琀椀gkeit
a. ökologische Wer琀椀gkeit von Wegen und 

Verkehrs昀氀ächen

b. ökologische Wer琀椀gkeit von Säumen (Seitenstreifen, 
unbefes琀椀gte Banke琀琀e, Ackerraine, Böschungen, u. ä.)

Ausbauart

a. befes琀椀gt (bituminös, P昀氀aster, Beton)

b. teilbefes琀椀gt (Spurwege)

c. wassergebunden (Scho琀琀er, Vorabsiebungen, etc.)

d. ohne Befes琀椀gung

e. Kreuzungsbauwerk

Ausbauzustand

a. in Ordnung

b. Einzelmaßnahmen erforderlich: Ober昀氀ächenerneuerung 
und/oder Entwässerung erneuern und/oder Banke琀琀e/
Seitenräume erneuern, etc.

c. Gesamtsanierung erforderlich.Abb. 5:  Geoimaging
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Kategorisierung der vorhandenen 
Wegesitua琀椀on:

Tragfähigkeit

a. hoch (für häu昀椀ge Überfahrten mit 11,5 t Achslast 
geeignet)

b. mi琀琀el (für gelegentliche/saisonale Überfahrten, 
maßgebende Achslast 5 t, gelegentlich 11,5 t geeignet)

c. gering (seltene Überfahrten, maßgebende Achslast 5 t, 
ausnahmsweise 11,5 t)

Die tatsächliche Tragfähigkeit wurde nach visuellem Ver-
fahren erhoben und bes琀椀mmt. Auf eine weiterführende 
Baugrunduntersuchung durch Entnahme von Kernboh-

rungen und deren Analyse wurde aus wirtscha昀琀lichen 
Gründen verzichtet. Auch wurden keine Schürfungen o. ä. 
Verfahren angewandt.

Aufgrund der visuell-sensi琀椀ven Eindrücke und der Erfah-

rungen der Mitarbeiter vor Ort ist davon auszugehen, 
dass der Großteil der Wege nicht nach heu琀椀gem Regel-
werk (RLW, RStO) hergestellt worden ist. O昀琀mals wurden 
unterschiedliche Sanierungs- oder Unterhaltungsmaß-

nahmen durchgeführt, sodass der Au昀戀au der Wege „his-

torisch gewachsen“ ist. 

Eine verlässliche Aussage zur Tragfähigkeit lässt sich nur 
mit weitergehenden Untersuchungen tre昀昀en. Aus diesem 
Grund wurden alle Wege in Absprache mit der Verwal-
tung als mi琀琀elmäßig tragfähig eingestu昀琀. Eine Ausnahme 
bilden alle neu angelegten Wirtscha昀琀swege, die nach be-

kanntem Regelwerk erstellt worden sind. 

Alle unbefes琀椀gten Wege wurden nach Rücksprache mit der 
Verwaltung als gering tragfähig eingestu昀琀.

Länge und Breite

a. Länge: automa琀椀sierte Ableitung aus dem GIS

b. vorwiegende Kronenbreite: entspricht der 
überwiegenden Breite des Weges inkl. befahrbarem 
Seitenstreifen

c. vorwiegende Fahrbahnbreite

d. kleinste Kronenbreite: entspricht der schmalsten Stelle 
des Weges inkl. befahrbarem Seitenstreifen

Unterhaltungsp昀氀icht

• Stadt

• Kreis

• Land

• Bundesrepublik Deutschland

• natürliche oder juris琀椀sche Personen des Privatrechts

• Sons琀椀ge

Auf Grundlage der o. g. Eigenscha昀琀en erfolgte die Kate-

gorisierung der Wege nach folgenden Vorgaben: * nicht Bestandteil der vorliegenden Konzepterarbeitung

Mul琀椀funk琀椀onale Wege, d. h. für den land- und 
forstwirtscha昀琀lichen (luf) Verkehr und/oder den 
eingeschränkten KFZ-Verkehr sowie den Radver-
kehr; maßgebliche Funk琀椀on: Sicherung klein-

räumiger Verbindungen und Erschließung; maß-

gebliche Verkehrsmi琀琀el: Radverkehr, luf Verkehr, 
Anliegerverkehr; Indizien für diese Kategorie-Ein-

teilung: regelmäßig angefahrene Ziele im Außen-

bereich, z. B. luf Betriebe, ö昀昀entliche Ver- und 
Entsorgungsanlagen, touris琀椀sche Ziele etc. zusätz-

lich alle überregionalen Radrouten/-wege (Verbin-

dungswege gem. RLW)

B

Klassi昀椀ziertes Straßennetz inkl. Gemeindestraßen; 
maßgebliches Verkehrsmi琀琀el: allgemeiner KFZ-
Verkehr*

A

Wege zur Sicherstellung luf Verbindungen oder Er-
schließung ganzer Bewirtscha昀琀ungsblöcke; maß-

geblicher Verkehr: luf Verkehr, lokaler Wander- und 
Radverkehr (Hauptwirtscha昀琀swege oder Wirt-
scha昀琀swege gem. RLW)

C

Untergeordnete Wege mit Bedeutung für Fuß-

gänger, d. h. Wege, die grundsätzlich der Erschlie-

ßungssicherung von kleineren Feldblöcken dienen 
oder dienen könnten und über die regelmäßig 
Fußgänger laufen oder Wanderrouten; maßgebli-
cher Verkehr: lokaler Wander- und Radverkehr u. 
luf Verkehr (Wirtscha昀琀swege gem. RLW)

D

Erschließungswege, die Einzelinteressen dienen; 
alle Verkehrsarten, aber nur in geringer Menge, z. B. 
Zufahrten zu einzeln gelegenen Wohnhäusern ohne 
luf Bedeutung, Windkra昀琀anlagen, Scheunen etc.

F

Im Netzzusammenhang weniger wich琀椀ge Wege, 
die ausschließlich der Feinverteilung innerhalb 
eines Feldblocks dienen oder zur Gewährleistung 
einer funk琀椀onierenden Verbindung bzw. Erschlie-

ßung von geringer oder keiner Bedeutung sind

G

Nicht mehr vorhandene oder genutzte WegeH

Wege mit untergeordneter Erschließungsfunk琀椀on, 
z. B. zu kleineren Feldblöcken für einzelne An-

lieger, kein unmi琀琀elbares ö昀昀entliches Interesse; 
maßgebliches Verkehrsmi琀琀el: luf Verkehr (Wirt-
scha昀琀swege gem. RLW)

E

Reine Fuß-, Reit- bzw. Radwege, die als selbständi-
ge Wege für luf Verkehr nicht nutzbar sind (sons琀椀-

ge Wege gem. RLW)

I
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2.2 Erarbeitung des SOLL-Konzeptes

Vorentwurf
Nach der Erhebung des IST-Bestandes des Wegenetzes er-
folgte die konzep琀椀onelle fachliche Erarbeitung des SOLL-
Konzeptes. Als unabhängiger externer Partner mit einer 
objek琀椀ven und unvoreingenommenen Sichtweise er-
arbeitete die Ge-Komm GmbH Vorschläge und Varianten 
und stellte diese in einem SOLL-Konzept als Vorentwurf 
zusammen.

In die Bearbeitung sind zunächst bewusst keine Kennt-
nisse oder Wünsche bzw. Vorgaben der Verwaltung oder 
anderer Beteiligter einge昀氀ossen. Diese unvoreingenom-

mene Sichtweise ist von hoher Bedeutung für die Bear-
beitung. Eine objek琀椀ve Herangehensweise ermöglicht es, 
die teilweise eingefahrenen Strukturen kri琀椀sch zu hinter-
fragen und im Vorentwurf bewusst neue Anregungen und 
Impulse zu geben.

Durch eine solche Vorgehensweise lassen sich z. B. auch 
überregionale Abkürzungsverkehre oder die vielfachen 
Radrouten, die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben, 
kri琀椀sch hinterfragen.

Grundsätzlich gilt es, bei der SOLL-Konzeptentwicklung 
folgende fünf Fragen zu beantworten:

• Welche Wege/Brückenbauwerke werden zukün昀琀ig 
noch benö琀椀gt?

• Welche Wege/Brückenbauwerke können ggfs. 
en琀昀allen, bzw. auf Dri琀琀e übertragen werden?

• Welche Wege/Brückenbauwerke sind zu ertüch琀椀gen?

• Welche Wege/Brückenbauwerke können ggfs. 
zukün昀琀ig im Standard gesenkt werden?

• Für welche Nutzergruppen sollen die Wege/
Brückenbauwerke zukün昀琀ig op琀椀miert werden?

Bei dem SOLL-Konzept wird ein besonderer Schwerpunkt 
auf die Erschließung der Flächen gelegt. Angestrebt wird 
eine hochwer琀椀ge Erschließung pro Fläche, Doppel- und 
Mehrfacherschließungen -wie diese heute vielfach vor-
handen sind- werden dabei kri琀椀sch hinterfragt. So kommt 
es nicht selten zu Änderungsvorschlägen zwischen IST und 
SOLL gerade in diesen Fällen. Um abschließend beurteilen 
zu können, ob diese Änderungsvorschläge umsetzbar und 
auch gewünscht sind, bedarf es der Meinung der Betrof-
fenen vor Ort. Dabei gilt es auch eine möglichst hohe Ein-

heitlichkeit im Projekt herzustellen. 

Besondere Aspekte stellen auch die Brückenbauwerke 
dar. Diese bilden nicht selten das „schwächste Glied in der 
Ke琀琀e“ und werden daher besonders beachtet. Eine Mo-

dernisierung der Wege ohne Einbeziehung der Brücken ist 
keinesfalls anzustreben. Es gilt vielmehr, die Wege samt 
Brückenbauwerke immer gemeinsam im Blick zu haben. 

Kon昀氀iktpotenzial ergibt sich nicht selten bei Wohngebäu-

den im Außenbereich, die direkt an ö昀昀entlichen Wegen 
liegen. Die Anwohner signalisieren hier o昀琀 sehr bewusst, 
dass ihrer Meinung nach zu viel (schneller) Verkehr unter-
wegs ist, durch das Platzieren von Spielgerät oder Warn-

aufsteller am Fahrbahnrand (siehe Abb. 6). Das Wirt-
scha昀琀swegekonzept bietet hier eine gute Chance, sich 
generell mit dem Thema „Abkürzungsverkehr“ auseinan-

derzusetzen. Auch dabei ist der objek琀椀ve Blick von außen 
sehr hilfreich.

Verbesserungsmöglichkeiten lassen sich auch erreichen, 
wenn das Thema „Begegnungsverkehr“ in die SOLL-Kon-

zeptentwicklung explizit einbezogen wird. Die Variante 
der Verbreiterung von Wegen sowie die Variante Schaf-
fung von Ausweichbuchten zur Verbesserung ist dabei zu 
prüfen und zu disku琀椀eren. Ebenfalls gilt es zu überlegen, 
ob Einbahnstraßenregelungen (z. B. zu Erntezeiten) sinn-

voll sein können. 

Die Entwicklung des SOLL-Konzeptes ist für das Wirt-
scha昀琀swegekonzept elementar. Hier muss sehr intensiv 
und professionell gearbeitet werden. Zudem gilt es, die 
Betro昀昀enen eng einzubinden und mitzunehmen. 

Abb. 6:  Warnaufsteller am Fahrbahnrand (Foto: Ge-Komm GmbH)
9
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IST/SOLL-Vergleich – Beispiel 1

Der im IST-Zustand in Kategorie D eingestu昀琀e Weg (2765) 
wird aufgrund seiner untergeordneten Bedeutung im 
SOLL-Konzept in Kat. E eingestu昀琀. Damit einhergehend 
könnte die kün昀琀ige Bauweise der Wege umgestaltet wer-
den. Eine Anbindung der Wohnbebauung ist aus westli-
cher Richtung kün昀琀ig weiterhin über Wege der Kategorie 
D möglich.

Abb. 7:  Kartenausschni琀琀e IST- und SOLL-Kategorien im Vergleich

Sanierung/Ausbau/Verstärkung
Umbau/andere Bauweise
Rückbau/Au昀栀ebung als Weg
Neubau

 A – klassi昀椀ziert
 B – mul琀椀funk琀椀onaler Verbindungsweg
 C – Hauptwirtscha昀琀sweg
 D –  untergeordneter Wirtscha昀琀sweg  

mit Fußgängerverkehr
 E –  untergeordneter Erschließungsverkehr  

mit luf Verkehr
 F – Einzelerschließung, kaum luf Verkehr
 G – Binnenerschließung
 H – entbehrlich
 I – alleinführender Geh-/Radweg
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IST/SOLL-Vergleich – Beispiel 2

Der im IST-Zustand in Kategorie C eingestu昀琀e Weg (582) 
wird aufgrund seiner untergeordneten Bedeutung im 
SOLL-Konzept in Kat. E eingestu昀琀. Damit einhergehend 
könnte die kün昀琀ige Bauweise der Wege umgestaltet wer-
den. Eine Anbindung der Wohnbebauung ist aus südlicher 
Richtung kün昀琀ig weiterhin über Wege der Kategorie C 
möglich.

Abb. 8:  Kartenausschni琀琀e IST- und SOLL-Kategorien im Vergleich

Sanierung/Ausbau/Verstärkung
Umbau/andere Bauweise
Rückbau/Au昀栀ebung als Weg
Neubau

 A – klassi昀椀ziert
 B – mul琀椀funk琀椀onaler Verbindungsweg
 C – Hauptwirtscha昀琀sweg
 D –  untergeordneter Wirtscha昀琀sweg  

mit Fußgängerverkehr
 E –  untergeordneter Erschließungsverkehr  

mit luf Verkehr
 F – Einzelerschließung, kaum luf Verkehr
 G – Binnenerschließung
 H – entbehrlich
 I – alleinführender Geh-/Radweg
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2.3  Klassi昀椀zierung der Brückenbauwerke

Auch die Brückenbauwerke wurden im IST und SOLL als 
Wegeabschni琀琀e erfasst und untersucht.

Insgesamt wurden in der Stadt Bad Honnef im Wirt-
scha昀琀swegenetz 10 Brückenbauwerke vorgefunden, zu 
denen Daten erhoben wurden. Zusätzlich sind Überfahr-
ten und Durchlässe vorhanden, die jedoch im Projektzu-

sammenhang nicht näher betrachtet worden sind. 

Zur baulichen Bewertung und Prüfung der Bauwerke gem. 
DIN 1076 liegen der Stadt die entsprechenden Berichte 
vor. Brückenprüfungen werden in regelmäßigen Abstän-

den beau昀琀ragt und mit externer Unterstützung durchge-

führt. In das Konzept sind alle bisherigen bekannten As-

pekte hinsichtlich der Bauwerke einge昀氀ossen. 

Grundsätzlich ergibt sich immer die theore琀椀sche Möglich-

keit, auf ein Kreuzungsbauwerk langfris琀椀g zu verzichten, 
was jedoch Komforteinbußen und Umwege für die bis-

herigen Nutzer mit sich bringen würde. Unter Umständen 
kann auf Brückenbauwerke verzichtet werden, oder Bau-

werke können ggf. auf die Kategorie I herabgestu昀琀 wer-
den und zukün昀琀ig nur für den Fußgänger-, Rad- oder Reit-
verkehr freigegeben werden. Diese Vorschläge sind lokal 
intensiv zu disku琀椀eren und abzuwägen, da sie auf der 
einen Seite erhebliche 昀椀nanzielle Einsparpotenziale auf-
zeigen und auf der anderen Seite 琀椀efgreifende Einschni琀琀e 
für einzelne Nutzer bedeuten können.

Gerade die Thema琀椀k der Brückenbauwerke verspricht je-

doch hohe Einspare昀昀ekte, die erforderlich sind, um das 
Gesamtnetz zukün昀琀ig nachhal琀椀g und 昀椀nanzierbar gestal-
ten zu können. Sicher wird dies auch bei den weiteren 
Abwägungen in der Stadt Bad Honnef ein wich琀椀ger As-

pekt sein, genauso wie die Frage nach einer zumutbaren 
Umwegstrecke bei einem Verzicht auf ein oder mehrere 
Bauwerke.

Die Bedeutung der Brückenbauwerke folgt entsprechend 
der Bedeutung der Wirtscha昀琀swegeklassi昀椀zierung im 
Netzzusammenhang.

In manchen Kommunen exis琀椀eren Überlegungen, einzel-
ne Brückenbauwerke durch Furten zu ersetzen, wobei 
jedoch zahlreiche Aspekte – insb. Umweltschutz – zu be-

rücksich琀椀gen wären.

Gemeinsam mit der Ö昀昀entlichkeit, dem Arbeitskreis und 
der Verwaltung der Stadt Bad Honnef konnten die rele-

vanten zu erhaltenden Brückenbauwerke im Wirtscha昀琀s-

wegenetz herausgearbeitet werden.

Bauwerksprüfung
An dieser Stelle sei auf die Publika琀椀on 
aus dem Jahre 2013 „Bauwerksprüfung 

nach DIN 1076 – Bedeutung, Organisa-
琀椀on, Kosten“ des Bundesministeriums 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
verwiesen. 

Unter dem folgenden Link steht die Do-

kumenta琀椀on als PDF-Datei zum Down-

load zur Verfügung:
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Lage der Brückenbauwerke in der Stadt Bad Honnef
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2.4 Ökologische Wer琀椀gkeit

Im Rahmen der Erstellung des Wirtscha昀琀swegekonzep-

tes wurden sowohl die Fahrbahn als auch die Wegerand-

streifen auf ihre ökologische Bedeutsamkeit untersucht. 
Im Hinblick auf einen nachhal琀椀gen, zukun昀琀sorien琀椀erten 
Erhalt der ökologischen Vielfalt, müssen sowohl die Fahr-
bahn als auch Wegeränder respek琀椀ve Säume zusätzlich 
anhand der ökologischen Wer琀椀gkeit eingeordnet werden. 
Dafür spielt die Vereinbarkeit der Wege mit der Umwelt 
eine bedeutende Rolle.

Ökologische Wer琀椀gkeit
Wegeränder und Säume, teilweise auch die Fahrbahn, 
stellen eigene Lebensräume für P昀氀anzen und Tiere dar. 
Die ökologische Wer琀椀gkeit bzgl. des genannten Aspektes 
wird im Rahmen der Erarbeitung des Wegenetzkonzeptes 
festgestellt. Dabei ist die biologische Wer琀椀gkeit höher, 
je artenreicher oder strukturreicher diese Lebensräume 
sind. Die Anpassung an natürliche Verhältnisse spielt 
ebenfalls eine Rolle. Im Rahmen der Betrachtung wird 
u. a. die individuelle ökologische Bedeutung als Lebens-

raum bewertet.

Dabei werden verschiedene Faktoren berücksich琀椀gt, 
unter anderem auch der Gehalt und die räumliche Ver-
teilung von Nährsto昀昀en im Boden. Ein ausgeglichener 
Nährsto昀츀aushalt zeichnet sich u. a. durch eine homoge-

ne Verteilung unterschiedlicher Nährsto昀昀e im Boden aus. 
Ein gutes Nährsto昀昀angebot spiegelt sich in der Vielfalt der 
Nährsto昀昀e wieder. Aufgrund der Vielzahl der daraus re-

sul琀椀erenden Wachstumsbedingungen für P昀氀anzenarten 
oder P昀氀anzengesellscha昀琀en ergeben sich dadurch unter-
schiedliche ökologische Wer琀椀gkeiten. 

Insbesondere zeichnen sich nährsto昀昀arme Böden dadurch 
aus, dass diese durch eine höhere Konkurrenzfähigkeit 
von Kräutern artenreich sind und eine hohe biologische 
Wer琀椀gkeit besitzen. Feuchte Hochstaudensäume sind ein 
gutes Beispiel für, an die natürlichen Verhältnisse, ange-

passten Säume mit hoher Wer琀椀gkeit. Im Gegensatz dazu 
besitzen eutrophe Flächen mit einem Nährsto昀昀überange-

bot eine geringere ökologische Bedeutung. Auf solchen 
Flächen wachsen meist nur konkurrenzstarke P昀氀anzen 
wie z. B. Brennnessel und Giersch. Ökologisch bedeutsa-

me Strukturen ergeben sich z. B. aus dem Zusammenspiel 
von Kräutern, Gräsern und Sträuchern (und Bäumen) im 
Gegensatz z. B. zu normalen Rasen昀氀ächen. 

An Wegerändern können eutrophe Zustände z. B. aus 
Düngeeinträgen von benachbarten Acker昀氀ächen ent-
stammen. Vor allem nach Starkregenereignissen kann, je 
nach Bodenbedeckungsgrad des Ackers sowie der Intensi-
tät des Regenereignisses, eine große Menge des mit Nähr-
sto昀昀en angereicherten Bodenmaterials erodiert werden. 
Dadurch kann eine Verlagerung des Materials auf Wege-

randstreifen oder auf die Fahrbahn sta琀�inden. 

Wege und Säume

Die Flächen von Wegeparzellen, insb. die Fahrbahn und 
deren zugehörigen Säume werden, unter Berücksich琀椀-

gung des Lei琀昀adens zur Erarbeitung ländlicher Wegenetz-

konzepte, hinsichtlich ihrer ökologischen Wer琀椀gkeit ge-

trennt voneinander bewertet. 

Säume bilden den Rand- bzw. Übergangsbereich zwischen 
zwei verschiedenen Lebensräumen. Diese sind mind. 
0,5 m breite Grenzstreifen in der Feld昀氀ur. Je nach angren-

zender Nutzung, von Weg-, Feld- und Wiesenrainen wer-
den diese als Grenzraine bezeichnet.

Ebenso vielfäl琀椀g können Wegeränder bescha昀昀en sein. 
Der Charakter der Säume wird beein昀氀usst durch die Brei-
te, die Bodenbescha昀昀enheit, die angrenzende Nutzung 
sowie die P昀氀ege. 

Allgemeine Situa琀椀on
Bei näherer Betrachtung der historischen Entwicklung 
des Bestandes von ökologisch wertvollen Wegerandstrei-
fen, lässt sich erkennen, dass dieser einen abnehmenden 
Trend einschlägt. In den 70er Jahren waren naturbelas-

sene und ökologisch wertvolle Wegraine häu昀椀ger vorzu-

昀椀nden. Dementsprechend schwindet die Fläche aktueller 
Bestände.

Diese Entwicklung ergibt sich aus unterschiedlichen Grün-

den. Einerseits werden Wegeränder, im Eigentum von 
Städten und Gemeinden, vielerorts von der Land- oder Abb. 9:  Wegerandstreifen (Foto: Ge-Komm GmbH)
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Forstwirtscha昀琀 unter P昀氀ug genommen oder als Ablage-

昀氀ächen zwecken琀昀remdet. Andererseits beein昀氀usst eine 
fehlerha昀琀e P昀氀ege, durch bspw. zu häu昀椀ge Mahd oder 
Mulchen, die ökologische Wer琀椀gkeit eines Saumes. Damit 
einhergehend schwindet u. a. die Artenvielfalt. Daraus 
folgt, dass die meisten Wegraine häu昀椀g einheitliche P昀氀an-

zengesellscha昀琀en oder lediglich Rasen昀氀äche aufweisen. 
Mi琀琀els einfacher Methoden lässt sich die ökologische 
Wer琀椀gkeit dieser Flächen wiederherstellen. Beispielswei-
se kann eine Anpassung des Mähregimes eine geeignete 
Methode sein. Dadurch kann die ökologische Wer琀椀gkeit 
der Flächen langfris琀椀g wiederhergestellt werden.

Potenzialanalyse Wegeseitenstreifen
Für weiterführende Untersuchungen im Rahmen einer 
Potenzialanalyse der Wegerandstreifen kann die vorlie-

gende Bewertung einen guten Eins琀椀eg bieten. 

Wegerandstreifen weisen aktuell in vielen Kommunen 
großes Kon昀氀iktpotenzial auf, zugleich bieten die Flä-

chen jedoch Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten. 
Eine langfris琀椀ge Sicherung und ökologische Aufwertung 
von Wegerandstreifen bietet nicht nur Vorteile hinsicht-
lich des Naturschutzes. Diese Flächen können unter be-

s琀椀mmten Voraussetzungen kün昀琀ig auch als mögliche 
Ausgleichs- bzw. Kompensa琀椀ons昀氀ächen dienen und Kom-

munen Kostenersparnisse unter Verwendung eigener 
Ressourcen bieten.

Funk琀椀on und Bedeutung
Wegerandstreifen bzw. Säume sind für die Natur unerläss-

lich. Sie bieten Lebensraum für die ursprünglich reichhal-
琀椀ge P昀氀anzen- und Tiergemeinscha昀琀, sind Bestandteil des 
ökologischen Grundgerüstes und entscheidend für den 
Biotopenverbund. Obwohl häu昀椀g nur noch schmale Rest-
stücke vorhanden sind, stellen sie ein wich琀椀ges Kontakt-
biotop zur Agrarlandscha昀琀 dar. Ihre Gesam琀昀läche bildet 
theore琀椀sch das größte Naturschutzgebiet.

Die Säume ziehen sich als Teil eines zusammenhängenden 
Netzes durch das Landscha昀琀sbild und bilden somit ein li-
neares Vernetzungselement im Biotopverbundsystem. 
Damit tragen sie nicht nur zur Erhaltung der Biodiversität 
bei, sondern bieten unterschiedlichen Tierarten Überque-

rungshilfen zwischen den Lebensräumen. Somit begüns-

琀椀gen Säume den gene琀椀schen Austausch ak琀椀v und tragen 
zur Stabilisierung von Beständen bei. Auch Tierarten mit 
großem Ak琀椀onsradius benö琀椀gen Zu昀氀uchts- und Versteck-

möglichkeiten. Durch die Zerschneidung ihrer Lebensräu-

me, bspw. durch Verkehrsadern, wird die Artenvielfalt zu-

nehmend bedroht. Die Funk琀椀on als Vernetzungskorridor 
zeichnet Säume daher als wich琀椀ges natürliches Element 

aus. Wegerandstreifen sind daher ein wich琀椀ger Lebens-

raum für Tiere in einer intensiv genutzten Landscha昀琀. Für 
viele Arten sind dauerha昀琀 zur Verfügung stehende Flä-

chen überlebenswich琀椀g.

Allerdings sind sie nicht nur für den Naturschutz enorm 
bedeutend. Säume üben eine schützende Wirkung gegen 
Wi琀琀erungsein昀氀üsse aus und begüns琀椀gen somit umlie-

gende Acker昀氀ächen. Durch ihren dauerha昀琀en Bewuchs 
schützen sie den Boden vor Abtrag durch Wasser. Zudem 
kann die Vegeta琀椀on am Wegesrand bei Erosionsprozessen 
auf angrenzenden Acker昀氀ächen das abgetragene Material 
aufnehmen, sodass die Fahrbahn nicht verschmutzt oder 
geschädigt wird. Durch diese Schutzwirkung werden zu-

sätzlich Gewässer vor transpor琀椀ertem, belastetem Mate-

rial durch Erosion geschützt. Dieser Prozess kann Gewäs-

ser vor Eutrophierung schützen. Ebenso können Hecken 
und Bäume krä昀琀ige Windböen mindern, sodass dadurch 
die Ernte oder die Aussaat geschützt werden.

Im Allgemeinen werten Säume mit hoher Artenvielfalt das 
Landscha昀琀sbild auf. Ö昀昀entliches Grün ist ein wich琀椀ger At-
trak琀椀vitätsfaktor im ländlichen sowie im städ琀椀schen Be-

reich, vor allem für die Naherholung und den Tourismus. 
Der E昀昀ekt der Lu昀琀reinhaltung übt einen weiteren posi琀椀-

ven Ein昀氀uss auf die Lebensqualität aus.

Bewertung gemäß Lei琀昀aden
Gemäß Lei琀昀aden zur Erarbeitung ländlicher Wegenetz-

konzepte müssen jeweils drei Kategorien der ökologi-
schen Wer琀椀gkeit für die Fahrbahn sowie für die zugehöri-
gen Säume zugeordnet werden.

Diese werden repräsen琀椀ert durch die Kategorien 

• 0 (= nicht vorhanden)

• 1 (= vorhanden)

• 2 (= stark ausgeprägt) 

Die folgenden Bilder zeigen beispielha昀琀 die Einschätzun-

gen der ökologischen Wer琀椀gkeit für die Fahrbahnen als 
auch für die Wegesäume gemäß Vorgaben des Lei琀昀adens 
zur Erarbeitung ländlicher Wegenetzkonzepte: 

Abb. 10:  Wegerandstreifen (Foto: Ge-Komm GmbH)
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Ökologische Wer琀椀gkeit der Fahrbahn 
(allgemeine Beispielbilder)

0 = nicht vorhanden

1 = vorhanden

2 = stark ausgeprägt
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Ökologische Wer琀椀gkeit des Saumes 
(allgemeine Beispielbilder)

0 = nicht vorhanden

1 = vorhanden

2 = stark ausgeprägt
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Die Bewertung der ökologischen Wer琀椀gkeit der ländli-
chen Wege (Säume und Fahrbahnen) erfolgte gem. Vor-
gaben des Lei琀昀adens zur Erstellung ländlicher Wegenetz-

konzepte. 

Der Lei琀昀aden sieht folgende Bewertung vor:

Bewertung der ökologischen Wer琀椀gkeit der  
ländlichen Wege in der Stadt Bad Honnef

* bundesweit überall und in großer Zahl au昀琀retende Arten, deren Bestände sich nach Eingri昀昀en kurzfris琀椀g wieder au昀戀auen

ökolische 

Wer琀椀gkeit
Wege und  

Verkehrs昀氀ächen
Säume (Seitenstreifen, unbef. Banke琀琀e, 
Ackerraine, Böschungen u. ä.) 

0 bituminös/mit Scho琀琀er befes琀椀gt:
• unbewachsen oder mit wenig Bewuchs aus 

„Allerweltsarten*“
• mit 昀氀ächigem artenarmen Bewuchs (z. B. 

Tri琀琀p昀氀anzen)
• mit grüner Mi琀琀e aus eher artenarmen Bewuchs
unbefes琀椀gt mit anstehendem Gestein:
• unbewachsen oder mit wenig bedeutendem 

Bewuchs
unbefes琀椀gt auf humosem Untergrund  
(auch steinig):
• mit ca. 1 m breiter grüner Mi琀琀e aus mäßig 

artenreicher Mischvegeta琀椀on

• befes琀椀gt
• unbefes琀椀gt, aber überwiegend nicht 

bewachsen
• artenarme und strukturarme Bestände von 

„Allerweltsarten*“ (z. B. Tri琀琀rasen))

1 mit Scho琀琀er befes琀椀gt:
• mit grüner Mi琀琀e aus artenreicher und regional 

bedeutsamer Vegeta琀椀on
unbefes琀椀gt auf humosem Untergrund  
(auch steinig):
• mit 昀氀ächigem Bewuchs aus Mischvegeta琀椀on
• mit ca. 1 m breiter Mi琀琀e aus wiesenar琀椀ger 

Vegeta琀椀on mit Kräutern oder artenreicher 
Mischvegeta琀椀on

• mit ca. 1 m breiter Mi琀琀e aus artenreicher und 
regional bedeutsamer Vegeta琀椀on

• mäßig artenreiche Wald-/Wiesensäume, 
mäßig strukturiert

• Mischvegeta琀椀on aus „Allerweltsarten*“, z. B. 
der Wälder und Grünländer, mit Störzeigern 
(Verdichtung, S琀椀cksto昀昀, Tri琀琀, Holzlager …), 
mäßig arten- und strukturreich

2 mit Scho琀琀er befes琀椀gt:
• mit 昀氀ächigem Bewuchs aus artenreicher und 

regional bedeutsamer Vegeta琀椀on
unbefes琀椀gt auf humosem Untergrund  
(auch steinig):
• mit 昀氀ächigem Bewuchs aus artenreicher 

Vegeta琀椀on mit Magerkeitszeigern
• mit 昀氀ächigem Bewuchs aus artenreicher und 

regional bedeutsamer Vegeta琀椀on
Hohlweg

• artenreiche Mischbestände
• Himbeer- und Brombeersäume
• magerer Wiesensaum, mit Kräutern
• Säume mit Vegeta琀椀on der reicheren 

Laubwälder
• artenreiche, standort- und regionaltypische 

Säume
• Komplex/Durchdringung aus bis zu mi琀琀elalter 

Laubholz-Hecke/Gehölzstreifen (heimische 
Arten) und Saum

Abb. 11:  Lei琀昀aden zur Erarbeitung ländlicher Wegenetzkonzepte
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nicht vorhanden: 
139.113 m (85,9 %)0

vorhanden: 
22.177 m (13,7 %)1

stark ausgeprägt: 
717 m (0,4 %)2

㠀㔀+㐀+1
Ökologische Wer琀椀gkeit 
Wege und Verkehrs昀氀ächen

nicht vorhanden: 
52.882 m (32,6 %)0

vorhanden: 
76.759 m (47,4 %)1

stark ausgeprägt: 
32.366 m (20,0 %)2

㌀㌀+㐀㜀+㈀　
Ökologische Wer琀椀gkeit 
Säume

Dabei ergeben sich für die Stadt Bad Honnef die folgen-

den Sta琀椀s琀椀ken für die Wege in der Unterhaltungsp昀氀icht 
der Stadt:
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Die folgenden Fotobeispiele zeigen  
typische Situa琀椀onen in der Stadt Bad Honnef:

Bewertung der ökologischen Wer琀椀gkeit (413):

• Fahrbahn: stark ausgeprägt

• Wegesaum: stark ausgeprägt

Bewertung der ökologischen Wer琀椀gkeit (91):

• Fahrbahn: nicht vorhanden

• Wegesaum: vorhanden

Bewertung der ökologischen Wer琀椀gkeit (409):

• Fahrbahn: nicht vorhanden

• Wegesaum: vorhanden

Bewertung der ökologischen Wer琀椀gkeit (413):

• Fahrbahn: stark ausgeprägt

• Wegesaum: stark ausgeprägt

Bewertung der ökologischen Wer琀椀gkeit (2734):

• Fahrbahn: vorhanden

• Wegesaum: stark ausgeprägt

Bewertung der ökologischen Wer琀椀gkeit (796):

• Fahrbahn: nicht vorhanden

• Wegesaum: nicht vorhanden

nicht vorhanden

vorhanden

stark ausgeprägt
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2.5 Sta琀椀s琀椀ken zum ländlichen Wegenetzkonzept

* beinhaltet Kreuzungsbauwerke als Wegeabschni琀琀e

Au昀琀eilung nach Eigentumsverhältnissen:

Abb. 12:  Ge-Komm GmbH
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Ländliches Wegenetz in der Unterhaltungsp昀氀icht der  
Stadt Bad Honnef nach Befes琀椀gungsart:
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Abb. 13:  Ge-Komm GmbH
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Abb. 14:  Ge-Komm GmbH

B

A

C

D

E

F

G

H

I

27.338

0

64.967

26.654

31.240

3.477

35.409

25.523

43.243

27.235

0

64.914

26.860

34.065

3.260

36.912

26.032

38.574

-103

0

-53

206

2.825

-217

1.503

509

-4.669

10.000
60.000

50.000
40.000

30.000
20.000

0

Kategorie Länge in m Di昀昀erenz zum IST in m

IST-Analyse (oberer Wert | hell) SOLL-Konzept (unterer Wert | dunkel)

70.000

Gegenüberstellung Kategorisierung IST und SOLL  
Gesamtwegenetz

Mul琀椀funk琀椀onale Wege, d. h. für den land- und forstwirt-
scha昀琀lichen (luf) Verkehr und/oder den eingeschränkten 
KFZ-Verkehr sowie den Radverkehr; maßgebliche Funk-

琀椀on: Sicherung kleinräumiger Verbindungen und Er-
schließung; maßgebliche Verkehrsmi琀琀el: Radverkehr, luf 
Verkehr, Anliegerverkehr; Indizien für diese Kategorie-Ein-

teilung: regelmäßig angefahrene Ziele im Außenbereich, 
z. B. luf Betriebe, ö昀昀entliche Ver- und Entsorgungsanla-

gen, touris琀椀sche Ziele etc. zusätzlich alle überregionalen 
Radrouten/-wege (Verbindungswege gem. RLW)

B

Klassi昀椀ziertes Straßennetz inkl. Gemeindestraßen; maß-

gebliches Verkehrsmi琀琀el: allgemeiner KFZ-Verkehr*A

Wege zur Sicherstellung luf Verbindungen oder Erschlie-

ßung ganzer Bewirtscha昀琀ungsblöcke; maßgeblicher 
Verkehr: luf Verkehr, lokaler Wander- und Radverkehr 
(Hauptwirtscha昀琀swege oder Wirtscha昀琀swege gem. RLW)

C

Untergeordnete Wege mit Bedeutung für Fußgänger, 
d. h. Wege, die grundsätzlich der Erschließungssiche-

rung von kleineren Feldblöcken dienen oder dienen 
könnten und über die regelmäßig Fußgänger laufen 
oder Wanderrouten; maßgeblicher Verkehr: lokaler 
Wander- und Radverkehr u. luf Verkehr (Wirtscha昀琀swe-

ge gem. RLW)

D

Erschließungswege, die Einzelinteressen dienen; alle 
Verkehrsarten, aber nur in geringer Menge, z. B. Zufahr-
ten zu einzeln gelegenen Wohnhäusern ohne luf Bedeu-

tung, Windkra昀琀anlagen, Scheunen etc.

F

Im Netzzusammenhang weniger wich琀椀ge Wege, die 
ausschließlich der Feinverteilung innerhalb eines Feld-

blocks dienen oder zur Gewährleistung einer funk琀椀onie-

renden Verbindung bzw. Erschließung von geringer oder 
keiner Bedeutung sind

G

Nicht mehr vorhandene  
oder genutzte WegeH

Wege mit untergeordneter Erschließungsfunk琀椀on, z. B. 
zu kleineren Feldblöcken für einzelne Anlieger, kein un-

mi琀琀elbares ö昀昀entliches Interesse; maßgebliches Ver-
kehrsmi琀琀el: luf Verkehr (Wirtscha昀琀swege gem. RLW)

E

Reine Fuß-, Reit- bzw. Radwege, die als selbständige 
Wege für luf Verkehr nicht nutzbar sind (sons琀椀ge Wege 
gem. RLW)

I
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35.000

Gegenüberstellung Kategorisierung IST und SOLL  
Wegenetz in der Unterhaltungsp昀氀icht der Stadt Bad Honnef:

Abb. 15:  Ge-Komm GmbH

Mul琀椀funk琀椀onale Wege, d. h. für den land- und forstwirt-
scha昀琀lichen (luf) Verkehr und/oder den eingeschränkten 
KFZ-Verkehr sowie den Radverkehr; maßgebliche Funk-

琀椀on: Sicherung kleinräumiger Verbindungen und Er-
schließung; maßgebliche Verkehrsmi琀琀el: Radverkehr, luf 
Verkehr, Anliegerverkehr; Indizien für diese Kategorie-Ein-

teilung: regelmäßig angefahrene Ziele im Außenbereich, 
z. B. luf Betriebe, ö昀昀entliche Ver- und Entsorgungsanla-

gen, touris琀椀sche Ziele etc. zusätzlich alle überregionalen 
Radrouten/-wege (Verbindungswege gem. RLW)

B

Klassi昀椀ziertes Straßennetz inkl. Gemeindestraßen; maß-

gebliches Verkehrsmi琀琀el: allgemeiner KFZ-Verkehr*A

Wege zur Sicherstellung luf Verbindungen oder Erschlie-

ßung ganzer Bewirtscha昀琀ungsblöcke; maßgeblicher 
Verkehr: luf Verkehr, lokaler Wander- und Radverkehr 
(Hauptwirtscha昀琀swege oder Wirtscha昀琀swege gem. RLW)

C

Untergeordnete Wege mit Bedeutung für Fußgänger, 
d. h. Wege, die grundsätzlich der Erschließungssiche-

rung von kleineren Feldblöcken dienen oder dienen 
könnten und über die regelmäßig Fußgänger laufen 
oder Wanderrouten; maßgeblicher Verkehr: lokaler 
Wander- und Radverkehr u. luf Verkehr (Wirtscha昀琀swe-

ge gem. RLW)

D

Erschließungswege, die Einzelinteressen dienen; alle 
Verkehrsarten, aber nur in geringer Menge, z. B. Zufahr-
ten zu einzeln gelegenen Wohnhäusern ohne luf Bedeu-

tung, Windkra昀琀anlagen, Scheunen etc.

F

Im Netzzusammenhang weniger wich琀椀ge Wege, die 
ausschließlich der Feinverteilung innerhalb eines Feld-

blocks dienen oder zur Gewährleistung einer funk琀椀onie-

renden Verbindung bzw. Erschließung von geringer oder 
keiner Bedeutung sind

G

Nicht mehr vorhandene  
oder genutzte WegeH

Wege mit untergeordneter Erschließungsfunk琀椀on, z. B. 
zu kleineren Feldblöcken für einzelne Anlieger, kein un-

mi琀琀elbares ö昀昀entliches Interesse; maßgebliches Ver-
kehrsmi琀琀el: luf Verkehr (Wirtscha昀琀swege gem. RLW)

E

Reine Fuß-, Reit- bzw. Radwege, die als selbständige 
Wege für luf Verkehr nicht nutzbar sind (sons琀椀ge Wege 
gem. RLW)

I
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Handlungsempfehlung nach Empfehlung in m 
Wege in der Unterhaltungsp昀氀icht der Stadt Bad Honnef

116.056

21.629

8.262

16.060

13.034

19.573

3.664

0

76.441

2.056

625

165

26.580

0

3.973

15.895

20.000
100.000

80.000
60.000

40.000
120.000

0

Länge in m Bauart

 Erhaltung – Gesamtwegenetz

 Ausbau – Gesamtwegenetz

 Umbau – Gesamtwegenetz

 Rückbau – Gesamtwegenetz

 Erhaltung – befes琀椀gt*

 Ausbau – befes琀椀gt*

 Umbau – befes琀椀gt*

 Rückbau – befes琀椀gt*

 Erhaltung – wassergebunden

 Ausbau – wassergebunden

 Umbau – wassergebunden

 Rückbau – wassergebunden

 Erhaltung – unbefes琀椀gt

 Ausbau – unbefes琀椀gt

 Umbau – unbefes琀椀gt

 Rückbau – unbefes琀椀gt

* beinhaltet Kreuzungsbauwerke als Wegeabschni琀琀e

Zustand des Wegenetzes in der Unterhaltungsp昀氀icht der  
Stadt Bad Honnef:

in Ordnung: 
1.577 m (1,0 %)

Einzelmaßnahmen erforderlich: 
117.925 m (72,8 %)

keine Verkehrs昀氀äche vorhanden: 
17.174 m (10,6 %)

Gesamtsanierung erforderlich: 
25.330 m (15,6 %)1+㜀㌀+㔀+
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Handlungsempfehlung nach Ausbauart in % 
Wege in der Unterhaltungsp昀氀icht der Stadt Bad Honnef

㜀㈀+㌀+5+　
Gesamtwegenetz

Erhaltung: 
116.056 m (71,6 %)

Ausbau: 
21.629 m (13,4 %)

Umbau: 
8.262 m (5,1 %)

Rückbau: 
16.060 m (9,9 %)

㌀㘀+㔀㐀+　+0
befes琀椀gt*

Erhaltung: 
13.034 m (35,9 %)

Ausbau: 
19.573 m (54,0 %)

Umbau: 
3.664 m (10,1 %)

Rückbau: 
0 m (0,0 %)

㤀㔀+3+1+1
wassergebunden

Erhaltung: 
76.441 m (96,4 %)

Ausbau: 
2.056 m (2,6 %)

Umbau: 
625 m (0,8 %)

Rückbau: 
165 m (0,2 %)

㔀㜀+0+9+㌀㐀
unbefes琀椀gt

Erhaltung: 
26.580 m (57,2 %)

Ausbau: 
0 m (0,0 %)

Umbau: 
3.973 m (8,6 %)

Rückbau: 
15.895 m (34,2 %)

* beinhaltet Kreuzungsbauwerke als Wegeabschni琀琀e
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2.6 Beteiligungsverfahren

Ein wesentlicher Baustein des ländlichen Wegenetzkon-

zeptes ist eine umfassende Beteiligung aller Wegenutzer. 

Dabei ist es wich琀椀g, die Beteiligung im höchsten Maße 
transparent zu gestalten, sodass möglichst viele Nutzer an 
dem ländlichen Wegenetzkonzept mitwirken können. 

Dieses ist Voraussetzung für eine breite Akzeptanz des Er-
gebnisses bei den Bürgern.

Die Beteiligung zum Wirtscha昀琀swegekonzept in der Stadt 
Bad Honnef erfolgte über verschiedene Medien und auf 
unterschiedliche Arten, die im Folgenden erläutert wer-
den:

Projektgruppe  
„Wirtscha昀琀swegekonzept“
Die Erarbeitung des ländlichen Wegenetzkonzeptes wurde 
begleitet durch eine Projektgruppe. Diese Projektgruppe 
bestand aus etwa 20 Teilnehmern. Unter anderem zähl-
ten dazu die Vertreter aus der Poli琀椀k, der Landwirtscha昀琀, 
der Forstwirtscha昀琀, der Feuerwehr, dem Tourismus, des 
Dez. 33 der Bezirksregierung Köln sowie Mitarbeitern der 
Stadtverwaltung. Diese Personen vertreten die wich琀椀gs-

ten Nutzergruppen, sie haben Fachwissen und Ortskennt-
nisse und sind gleichzei琀椀g Mul琀椀plikatoren für die Beteili-
gung der breiten Masse.

Insgesamt fanden drei Sitzungen der Projektgruppe sta琀琀. 
Die virtuellen Zusammenkün昀琀e erfolgten am 04. August 
2022, am 22. August 2022 sowie am 05. Oktober 2022.

Abb. 16:  Virtuelle Bürgerbeteiligung (Screenshot: Ge-Komm GmbH)

Abb. 17:  Virtuelle Bürgerbeteiligung (Screenshot: Ge-Komm GmbH)

Abb. 18:  Virtuelle Abschlussveranstaltung (Screenshot: Ge-Komm GmbH)
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Bürgerbeteiligung

Im Zuge der Erstellung des ländlichen Wegenetzkonzeptes 
fand eine intensive Einbindung aller Bürger der Stadt Bad 
Honnef sta琀琀. Die Bevölkerung wurde dabei auf verschie-

denen Wegen informiert und zur Beteiligung eingeladen. 
Die wich琀椀gsten Informa琀椀onen zum Thema ländliches 
Wegenetzkonzept und die Termine zur Bürgerbeteiligung 
wurden auf der Internetseite der Stadt und über die loka-

le Presse verö昀昀entlicht.

Zusätzlich wurde stets auf das Bürgerdialogportal der 
Ge-Komm GmbH „www.wirtscha昀琀swegekonzept.de“ ver-
wiesen. Die Erläuterung zur Erstellung des ländlichen 
Wegenetzkonzeptes und die Vorstellung des Vorentwurfs 
erfolgte für die Ö昀昀entlichkeit im Rahmen einer virtuellen 
Bürgerinforma琀椀onsveranstaltung am 05. September 2022.

An diesem Termin wurden zu Beginn allgemeine Informa-

琀椀onen zur Erstellung des ländlichen Wegenetzkonzeptes 
gegeben und erläutert, die Kategorisierungen der Wege-

abschni琀琀e anhand von Praxisbeispielen detailliert erklärt 
und abschließend das Konzept im Entwurf vorgestellt. 
Die Teilnehmer konnten Fragen stellen und sich z. B. die 
Einstufung bes琀椀mmter Wegeabschni琀琀e näher erläutern 
lassen.

Eine ö昀昀entliche Abschlussveranstaltung zum Wirtscha昀琀s-

wegekonzept fand am 03. November 2022 sta琀琀. 

Virtuelle Ö昀昀entlichkeitsbeteiligung

Um eine e昀昀ek琀椀ve Beteiligung im Rahmen der 
Erstellung von ländlichen Wegenetzkonzepten 
zu ermöglichen, hat unser Team schon sehr 
früh virtuelle Lösungsansätze entwickelt. 

Als Betreiber des Bürgerdialogportals www.

wirtscha昀琀swegekonzept.de setzen wir bereits 
seit Jahren auf internetgestützte Beteiligungs-

formate und verfügen über umfangreiche 
Erfahrungen auf diesem Gebiet. Bereits zu 
Corona-Anfangszeiten wurden virtuelle Betei-
ligungsformate getestet und in zahlreichen vir-
tuellen Informa琀椀onsveranstaltungen – sowohl 
für Arbeitskreissitzungen als auch zur Ö昀昀ent-
lichkeitsbeteiligung – eingesetzt. 

Virtuelle Bürgerbeteiligung funk琀椀oniert im 
Rahmen der Erstellung ländlicher Wegenetz-

konzepte sehr gut, wenn diese entsprechend 
professionell vorbereitet und durchgeführt 
wird. Der dazu erforderliche Aufwand darf 
keinesfalls geringgeschätzt werden: Ein pro-

fessionelles Grundgerüst bedarf 昀椀nanzieller 
Vorleistungen in Sachen Installa琀椀on, Mit-
arbeiterschulungen sowie Betrieb des Video-

konferenzsystems. Technische Probleme und 
di昀昀erierende Computerkenntnisse seitens der 
Teilnehmer müssen durch den Administrator 
der Videokonferenz abgefangen werden. 

Um das digitale Angebot zu erweitern, wer-
den die virtuellen Bürgerversammlungen auf-
gezeichnet, au昀戀ereitet und schließlich über 
www.wirtscha昀琀swegekonzept.de oder den 
kommunalen Internetau昀琀ri琀琀 zur Verfügung 
gestellt. Für diesen Service wurden weitere 
Spezial-Anwendungen und So昀琀ware-Schulun-

gen notwendig.

Nach anfänglicher Skepsis haben sich die vir-
tuellen Dialogveranstaltungen bei den Teil-
nehmern aller Altersgruppen etabliert. An-

fängliche Schwierigkeiten hinsichtlich der 
Technik und des Kenntnisstandes stellen heute 
für das Gros der Teilnehmenden keine Heraus-

forderung mehr dar. Zeit- und Kostenersparnis 
durch den Wegfall von langen Anreisen und 
Hotelübernachtungen und somit auch eine kli-
maneutralere Durchführung der Veranstaltung 
seien hier beispielha昀琀 als Vorteile erwähnt.
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Einführungspräsenta琀椀on

2

Agenda

▪ Grundlagen

▪ Methodik / Vorgehensweise

▪ Bürgerbeteiligung - über „www.wirtschaftswegekonzept.de“

Ge-Komm GmbH  |  Gesellschaft für kommunale Infrastruktur

4

Förderung von Wirtschaftswegekonzepten

▪ NRW- Programm Ländlicher Raum 2014 – 2020
mit den Mitteln des Europäischen ELER-Fonds

Ge-Komm GmbH  |  Gesellschaft für kommunale Infrastruktur

Ge-Komm GmbH  |  Gesellschaft für kommunale Infrastruktur

Ländliches
Wegenetzkonzept

3

Wirtschaftswege – Fakten/Status Quo

▪ Überwiegend sind Wirtschaftswege sehr alt

▪ Der Zustand vieler Wege erfordert ein Handeln

▪ Die Netzstruktur ist häufig stark verzweigt und tlw. parallel verlaufend

▪ Die Abmessungen und Dimensionen der Wege werden heutigen
Anforderungen nur selten gerecht (Einsatz schwerer Landmaschinen,
Strukturwandel, Multifunktionalität…)

▪ Das Investitionsbudget reicht nicht für eine flächendeckende
Optimierung

▪ Ganzheitliche, konzeptionelle Betrachtung der

ländlichen Wegenetzstruktur sinnvoll!

▪ Ziel: bedarfsgerechte und gleichzeitig finanzierbare Wege

Ge-Komm GmbH  |  Gesellschaft für kommunale Infrastruktur

5

Förderung von Wirtschaftswegekonzepten

▪ Das Land NRW fördert die Erstellung eines
Konzeptes mit 75 %, sofern es mit externer
Unterstützung erstellt wird

▪ Leitfaden als Arbeitsgrundlage vorgegeben

▪ Fertigstellung bis Ende Oktober 2021

Ge-Komm GmbH  |  Gesellschaft für kommunale Infrastruktur
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6

Prozess der Erarbeitung

Ge-Komm GmbH  |  Gesellschaft für kommunale Infrastruktur

8

Prozess der Erarbeitung

Ge-Komm GmbH  |  Gesellschaft für kommunale Infrastruktur

10

Prozess der Erarbeitung

Ge-Komm GmbH  |  Gesellschaft für kommunale Infrastruktur

12

Quelle: Ge-Komm GmbH

Ge-Komm GmbH  |  Gesellschaft für kommunale Infrastruktur

7

• Selektion der Flurstücke

im Eigentum der

Gemeinde

• Projektion auf Luftbild• Darstellung der

Wegeachsen

Ge-Komm GmbH  |  Gesellschaft für kommunale Infrastruktur

9

• Inaugenscheinnahme

des Wegenetzes -

Fotodokumentation

• Erfassung des

Wegenetzes

• Feldvergleich anhand

ATKIS/ALKIS - Daten

Ge-Komm GmbH  |  Gesellschaft für kommunale Infrastruktur

11

Ge-Komm GmbH  |  Gesellschaft für kommunale Infrastruktur

13

Quelle: www.ndz.de Quelle: www.sauerlandkurier.de Quelle: www.kreis-mettmann.deQuelle: Ge-Komm GmbH

Ge-Komm GmbH  |  Gesellschaft für kommunale Infrastruktur
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▪ Unter Einbeziehung vor-Ort erfasster Attribute

▪ Unter Einbeziehung recherchierter/individuell
verfügbarer Daten

▪ Weiterentwicklung des IST-Konzeptes

▪ Berücksichtigung zukünftiger Nutzung

Ge-Komm GmbH  |  Gesellschaft für kommunale Infrastruktur

19

Mögliche Kriterien: 

• Doppelerschließungen

Ge-Komm GmbH  |  Gesellschaft für kommunale Infrastruktur

21

• Konzeptentwurf in Form eines digitalen Planes

Abb.:

Ein Projekt der

Ge-Komm GmbH

Ge-Komm GmbH  |  Gesellschaft für kommunale Infrastruktur

14

Prozess der Erarbeitung

Ge-Komm GmbH  |  Gesellschaft für kommunale Infrastruktur

15

• Nutzergruppen (Land- und Forstwirtschaft, Tourismus-Freizeit,
Daseinsvorsorge, erneuerbare Energien …)

• Nutzungshäufigkeit (häufig, gelegentlich, selten)

Ge-Komm GmbH  |  Gesellschaft für kommunale Infrastruktur

16

Mögliche Kriterien: 

• Einzelinteressen

Ge-Komm GmbH  |  Gesellschaft für kommunale Infrastruktur

18

Mögliche Kriterien: 

• Modernisierungsbedarf

Ge-Komm GmbH  |  Gesellschaft für kommunale Infrastruktur

17

Mögliche Kriterien: 

• Verkehrslenkung

Ge-Komm GmbH  |  Gesellschaft für kommunale Infrastruktur
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• Einbeziehung der Brückenbauwerke (als Wegeabschnitte)

Fotos: Ge-Komm GmbH

Ge-Komm GmbH  |  Gesellschaft für kommunale Infrastruktur

24

Prozess der Erarbeitung

Ge-Komm GmbH  |  Gesellschaft für kommunale Infrastruktur

23

Handlungsempfehlungen

▪ Erhaltung wie im Bestand

▪ Sanierung (gleiche Kategorie)

▪ Umbau/andere Bauweise
(veränderte Kategorie)

▪ Rückbau/Aufhebung

▪ Neubau (neue Trasse)

gem. Leitfaden

Fotos: Ge-Komm GmbH

Ge-Komm GmbH  |  Gesellschaft für kommunale Infrastruktur

26

Ge-Komm GmbH  |  Gesellschaft für kommunale Infrastruktur

25

Volle Transparenz!

Volle Akzeptanz!

Ge-Komm GmbH  |  Gesellschaft für kommunale Infrastruktur

27

Weitere Schritte – Projektabschluss

▪ Fotodokumentation

▪ Zusammenstellung GIS-Daten

▪ Themenpläne
▪ Bestandsanalyse (IST)
▪ Soll-Konzept (SOLL)
▪ Handlungsempfehlung …

▪ Abschlussbericht

Ländliches Wegenetzkonzept in digitaler und analoger Form

Ge-Komm GmbH  |  Gesellschaft für kommunale Infrastruktur

Ge-Komm GmbH  |  Gesellschaft für kommunale Infrastruktur

Ge-Komm GmbH
Bahnhofstraße 2 | 49324 Melle

T  05422 . 98151-60
E  info@ge-komm.de
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Berichtersta琀琀ung in den lokalen Medien
Die Erstellung des Wegenetzkonzeptes wurde stets von 
der lokalen Presse begleitet. So berichteten die Zeitungen 
über abgehaltene Informa琀椀onsveranstaltungen (Video-
konferenzen) und informierte die Bürger über anstehen-
de Termine. Auf diese Weise konnte eine größtmögliche 
Transparenz sichergestellt werden.

Abb. 19:  Medienbericht (Quelle: meinbadhonnef.de am 7. September 2022)
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Abb. 20:  Medienbericht  
(Quelle: www.nr-kurier.de am 24. August 2022)
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Abb. 21:  Medienbericht (Quelle: meinbadhonnef.de am 24. August 2022)
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Abb. 22:  Medienbericht  
(Quelle: ausbadhonnef.de am 13. Oktober 2022)
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Abb. 23:  Medienbericht (Quelle: meinbadhonnef.de am 13. Oktober 2022)3636
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Abb. 24:  Medienbericht  
(Quelle: honnef-heute.de am 14. Oktober 2022)
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Projektzugang: 
Bad Honnef

Einsichtnahme ins 
Kartenwerk zum  
IST/SOLL-Konzept

Möglichkeit zur  
Kommen琀椀erung

Bearbeitung/Bewertung 
der Kommentare  

durch internes 
Projek琀琀eam/Arbeitskreis

Entwicklung Handlungsempfehlungen  
durch internes Projek琀琀eam/Arbeitskreis

Möglichkeit der  
Einsichtnahme 
bewerteter  
Kommentare

Im Beteiligungsverfahren 
abges琀椀mmtes Konzept

Informa琀椀ons- 
veranstaltung

Registrierung/Login 
Bürgerdialogportal 
www.wirtscha昀琀swegekonzept.de 1.  2.

 3.

 4.

 5.

 9.

 6.

 7.

 8.

* Die Anerkennung des Wirtscha昀琀swe-
gekonzeptes durch die Bezirksregierung 
ermöglicht die Stellung von Förderan-
trägen gemäß FöRL Wirtscha昀琀swege 
(siehe „Förderprogramme“ S. 43)

Anerkennung durch die  
Bezirksregierung  

Köln*

permanente For琀昀ührung 
des Konzeptes

10.

Digitales Bürgerdialogverfahren
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Für weiterführende Informa琀椀onen  
konnte eine Kartenlegende  

eingeblendet werden.

Zudem ließen sich die geocodierten  
Fotos mi琀琀els eines einfachen Klicks  

auf das Symbol aufrufen und anzeigen.

Mithilfe des Kommentarfeldes ließen  
sich Kommentare mit eindeu琀椀gem Bezug zu  

Wegenummern benutzerfreundlich eingeben.
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3. Zukün昀琀ige Finanzierungsformen/-modelle 

Allgemeines

Bereits in den Beteiligungsterminen wurde regelmäßig 
darauf hingewiesen, dass Maßnahmen zur Erhaltung von 
Straßen und Wegen für die Kommunen als Baulas琀琀räger 
mit einem beträchtlichen 昀椀nanziellen Aufwand verbun-

den sind. Im Rahmen der Konzepterstellung wurde auch 
über mögliche zukün昀琀ige Finanzierungsformen des We-

genetzes gesprochen. Die Teilnehmer wurden umfassend 
über die derzei琀椀ge Finanzierungsform von Wegen infor-
miert. Weiterhin wurden alterna琀椀ve Finanzierungsmodel-
le wie z. B. Erhöhung der Grundsteuer A, Verbandslösun-

gen und Fördermöglichkeiten thema琀椀siert. 

Die Forschungsgesellscha昀琀 für Straßen- und Verkehrswe-

sen, kurz FGSV, hat zu dem Thema eine aktuelle Verö昀昀ent-
lichung mit dem Titel „Merkbla琀琀 über den Finanzbedarf 
der Straßenerhaltung in den Kommunen – M FinStraKom 
2019“ herausgegeben. Danach beträgt der jährliche Fi-
nanzbedarf für die Straßenerhaltung 1,30 €/m² p. a. Die 
Kennzahl beinhaltet laut FGSV einen Mehrwertsteuersatz 
von 19 %, eine Di昀昀erenzierung hinsichtlich unterschied-

licher Straßenarten/-typen ist nicht berücksich琀椀gt.

Die FGSV weist besonders darauf hin, dass es sich bei 
der Kennzahl um einen Mi琀琀elwert zur Aufrechterhaltung 
eines permanent unterhaltenen Netzes handelt. Eine Ver-
besserung des Status quo kann laut FGSV damit aber im 
Allgemeinen nicht erreicht werden.

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass gerade die 
Bereitstellung der erforderlichen 昀椀nanziellen Mi琀琀el für 
die Finanzverantwortlichen in den Städten und Gemein-

den eine große Herausforderung darstellt, so auch in Bad 
Honnef.

Kosten für laufende Unterhaltungsleistungen werden in 
der Regel von den jeweiligen Kommunen allein aus all-
gemeinen Haushaltsmi琀琀eln bestri琀琀en. Für die Kosten von 
grundha昀琀en Erneuerungen (sog. nachmalige Herstellun-

gen) sieht die bestehende Mustersatzung des Städte- und 
Gemeindebundes in NRW auf Grundlage des Kommunal-
abgabengesetzes -KAG- eine Beteiligung der Anlieger vor.

Die Stadt Bad Honnef verfügt nicht über eine satzungs-

rechtliche Möglichkeit zur Abrechnung des Wirtscha昀琀s-

wegeausbaus.

Straßenbaubeiträge gemäß  
Kommunalabgabengesetz

In Nordrhein-Wes琀昀alen wurde seitens der Geschä昀琀sstelle 
des Städte- und Gemeindebundes NRW in Abs琀椀mmung 
mit dem Innenministerium des Landes ein Muster einer 
Straßenbaubeitragssatzung gemäß § 8 KAG NRW erarbei-
tet. Diese Mustersatzung wird heute von zahlreichen Kom-

munen angewendet. Dadurch ergibt sich eine sehr hohe 
Rechtssicherheit, was gerade in diesem häu昀椀g mit Kon昀氀ikt-
potenzial beha昀琀eten Themenbereich von Bedeutung ist. 

Erwähnt sei auch, dass insbesondere bei Einzelfragen 
oder Sonderfällen die Möglichkeit der Rechtsberatung 
durch den Städte- und Gemeindebund NRW besteht. Im 
Rahmen einer Mitgliedscha昀琀 beim StGB NRW ist dies für 
die Kommunen kostenfrei. 

Die Mustersatzung über die Erhebung von Beiträgen nach 
§ 8 Kommunalabgabengesetz für straßenbauliche Maß-

nahmen bezieht insbesondere die Wirtscha昀琀swege mit 
ein (§ 1 Erhebung des Beitrages). Bei Wirtscha昀琀swegen 
beträgt der Anteil der Beitragsp昀氀ich琀椀gen 50 – 80 %., die 
anrechenbare Breite wird mit 3,00 m festgesetzt.

Beispielsatzung der 
Stadt Pr. Oldendorf
Hier geht es zur Satzung Pr. Oldendorf/
Brückenbauwerke in der KAG-Satzung:
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Besonders erwähnenswert sind die Kosten für die Erneue-

rung von Brückenbauwerken. Diese werden in der Mus-

tersatzung als nicht beitragsfähig aufgeführt, können (und 
sollten) jedoch laut Aussage des StGB NRW zukün昀琀ig mit 
berücksich琀椀gt werden. Nach entsprechender Beratung 
sind bereits einige Kommunen dieser Empfehlung ge-

folgt, beispielha昀琀 sei hier die Stadt Preußisch Oldendorf 
genannt. 

In der Satzung der Stadt Pr. Oldendorf über die Erhebung 
von Beiträgen nach § 8 KAG für Maßnahmen an Einrich-

tungen des Straßenbaus im Außenbereich vom 23. Juli 
2013 heißt es dazu:

§ 2 Umfang des beitragsfähigen Aufwandes

(1) Beitragsfähig ist insbesondere der Aufwand für

1. den Erwerb (einschließlich Erwerbsnebenkosten) und 
die Freilegung der für die Herstellung, Erweiterung und 
Verbesserung der Anlage benö琀椀gten Grund昀氀ächen.

2. den Wert der von der Stadt aus ihrem Vermögen bereit-
gestellten Flächen zum Zeitpunkt des Beginns der Maß-

nahme.

3. die Herstellung, Erweiterung und Verbesserung der 
Fahrbahn mit Unterbau, Tragschichten und Decke sowie 
für notwendige Erhöhungen und Ver琀椀efungen, Randstei-
ne und/oder Schrammborde.

4. die Herstellung, Erweiterung und Verbesserung von

a. Beleuchtungseinrichtungen

b. Entwässerungseinrichtungen

c. Böschungen, Schutz- und Stützmauern

d. Trenn-, Rand- und Sicherheitsstreifen

e. Brücken, Tunnel, Durchlässe und Unterführungen mit 
den dazugehörigen Rampen.

 (2) Nicht beitragsfähig sind die Kosten für die laufende 
Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen, Wege und 
Plätze.

Hinweise zur Notwendigkeit und Sinnha昀琀igkeit der Einbe-

ziehung von Wirtscha昀琀swegen in Straßenbaubeitragssat-
zungen liefert in Nordrhein-Wes琀昀alen auch die Gemein-

deprüfungsanstalt (GPA NRW).

Im Zuge von überörtlichen Prüfungen seitens der Gemein-

deprüfungsanstalt -GPA NRW- werden deutliche Empfeh-

lungen hinsichtlich der Straßenbaubeiträge gegeben. Zum 
einen werden die Kommunen aufgefordert, die maximal 
zulässigen Prozentsätze von den Anliegern zu erheben 

und zum anderen wird die Berücksich琀椀gung der Wirt-
scha昀琀swege gefordert. 

Darüber hinaus werden seitens der GPA NRW sog. Poten-

zialberechnungen für KAG-Beiträge durchgeführt. Diese 
Berechnungen verdeutlichen, welche Möglichkeiten der 
Mehreinnahmen sich durch die Anpassung der prozen-

tualen Beitragssätze für Kommunen erreichen lassen. 

Es ist erkennbar, dass Städte und Gemeinden in NRW so-

mit nachdrücklich aufgefordert werden, die entsprechen-

den Schri琀琀e zu gehen. Zahlreiche Kommunen haben dies 
bereits vollzogen bzw. be昀椀nden sich in der entsprechen-

den Übergangsphase zur Umsetzung.

Aktuelle Situa琀椀on zu Straßenausbaubeiträgen in NRW:

Ende 2019 wurde das „Fün昀琀e Gesetz zur Änderung des 
Kommunalabgabengesetzes“ vom Landtag NRW be-

schlossen. 

Wesentliche Neuerungen sind gemäß § 8a KAG NRW:

• Straßen- und Wegekonzepte sind von allen NRW-
Kommunen zwingend zu erstellen.

• Anliegerversammlungen werden in NRW verp昀氀ichtend 
eingeführt.

Daneben hat das Land Nordrhein-Wes琀昀alen zur Entlas-

tung der Beitragsp昀氀ich琀椀gen eine Förderrichtlinie – Richtli-
nie über die Gewährung von Zuwendungen an Kommunen 
zur Entlastung von Beitragsp昀氀ich琀椀gen bei Straßenausbau-

maßnahmen – Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge – 
erlassen. Bei Vorliegen der Fördervoraussetzungen wird 
die Beitragslast für die Beitragsp昀氀ich琀椀gen auf die Häl昀琀e 
reduziert, und als Ausgleich erhält die Kommune die an-

dere Häl昀琀e vom Land ersta琀琀et.

Ob auch für Wirtscha昀琀swege die o. g. Förderung gilt, ist 
abschließend noch nicht geklärt. Der Städte- und Gemein-

debund NRW teilt hierzu mit, dass entsprechende Gesprä-

che mit dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau 
und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Wes琀昀alen zu 
dem Thema aktuell laufen.

Abb. 25:  Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Wes琀昀alen

41

 Zukün昀琀ige Finanzierungsformen/-modelle       Stadt Bad Honnef



Gründung von Wegeunterhaltungs-
verbänden in NRW
Von der Gründung von Wegeunterhaltungsverbänden er-
ho昀昀en sich viele Kommunen in Nordrhein-Wes琀昀alen eine 
zusätzliche Unterhaltungsvariante für Teilbereiche der 
verkehrlichen Infrastruktur.

Ähnlich wie bei der Flurbereinigung oder bei städtebau-

lichen Sanierungsmaßnahmen werden dabei räumlich 
abgrenzbare Wegenetze, die in einem sachlichen Zu-

sammenhang stehen („Bauernscha昀琀en“/Forstbetriebs-

gemeinscha昀琀en o. ä.), durch eine Gemeinscha昀琀 von Ver-
antwortlichen unterhalten, zu denen auch die Kommune 
gehört. Der Verband stellt ein Nutzungs- und Sanierungs-

konzept für die Wege im Verbandsgebiet auf, führt die 
Sanierungsmaßnahmen nach diesem Konzept durch und 
昀椀nanziert die Maßnahmen über die Verbandsbeiträge. 

Auf Grundlage eigener Satzungsentwürfe exis琀椀eren be-

reits in einigen Kommunen entsprechende Bestrebungen 
zur Gründung von Wegeunterhaltungsverbänden. 

Das NRW-Umweltministerium hat im Dezember 2015 er-
klärt, dass es einer solchen Lösung nach dem Wasser- und 
Bodenverbandsgesetz (WVG) nicht widerspricht und die-

se grundsätzlich für zulässig hält. Durch Verbände nach 
dem WVG lassen sich Herstellung und Unterhaltung von 
Wegen, die überwiegend land- oder forstwirtscha昀琀lichen 
Interessen dienen, organisieren.

Wiederkehrende Beiträge

Im Rahmen der Diskussion über Kostenerhebungen im 
Zusammenhang mit der kommunalen verkehrlichen In-

frastruktur wurden auch in NRW die wiederkehrenden 
Straßenausbaubeiträge angesprochen. In einer Stellung-

nahme der AG der kommunalen Spitzenverbände in NRW 
vom April 2013 zum Entwurf eines „Gesetzes zur Einfüh-

rung wiederkehrender Straßenausbaubeiträge“ ziehen 
die kommunalen Spitzenverbände aber gesetzliche An-

sätze zur Vereinfachung des Beitragsrechts innerhalb des 
bestehenden Beitragserhebungssystems einem System 
ändernden Lösungsansatz mit wiederkehrenden Beiträ-

gen vor. 

Ablehnend zu wiederkehrenden Beiträgen hat sich auch 
der Bund der Steuerzahler in NRW geäußert. Es ist zum 
jetzigen Zeitpunkt daher nicht zu erwarten, dass ein ent-
sprechender Systemwechsel in Nordrhein-Wes琀昀alen voll-
zogen wird.

Erhöhung der Grundsteuer A

In der Vergangenheit wurden in Bezug auf die Finanzie-

rung von Wirtscha昀琀swegen in NRW auch vereinzelt Dis-

kussionen zur Anpassung der Grundsteuer A geführt. 
Durch eine Anhebung dieser Steuer sollten bauliche We-

gemaßnahmen 昀椀nanziert werden.

Hierzu sei auf Folgendes verwiesen:

Begri昀昀 der „Steuern“:
Gem. § 3 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz für das Land 
Nordrhein-Wes琀昀alen sollen Gemeinden und Kreise 
Steuern nur erheben, soweit die Deckung der Ausgaben 
durch andere Einnahmen, insbesondere durch Gebüh-

ren und Beiträge, nicht in Betracht kommt. 

Während Gebühren und Beiträge Geldleistungen sind, 
die für eine besondere Leistung wie z. B. Amtshandlung 
oder für die Nutzung ö昀昀entlicher Einrichtungen und An-

lagen erhoben werden, steht Steuern dagegen keine 
spezielle Leistung ihres Erhebers gegenüber. Sie werden 
zur Finanzierung der übrigen, nicht aus Gebühren, Bei-
trägen u. a. Einnahmen gedeckten Ausgaben erhoben. 

Steuergegenstand der Grundsteuer A gem. § 2 Nr. 1 
Grundsteuergesetz (GrStG) sind die Betriebe der Land- 
und Forstwirtscha昀琀.

Betriebe der Land- und Forstwirtscha昀琀 sind gem. § 33 Be-

wertungsgesetz wie folgt beschrieben:

Zum land- und forstwirtscha昀琀lichen Vermögen gehören 
alle Wirtscha昀琀sgüter (insbesondere Grund und Boden, 
Wohn- und Wirtscha昀琀sgebäude, stehende und umlaufen-

de Betriebsmi琀琀el), die einem Betrieb der Land- und Forst-
wirtscha昀琀 dauernd zu dienen bes琀椀mmt sind. Betrieb der 
Land- und Forstwirtscha昀琀 ist die wirtscha昀琀liche Einheit 
des land- und forstwirtscha昀琀lichen Vermögens.

Wie oben beschrieben unterliegt die Grundsteuer A somit 
grundsätzlich nicht der Zweckbindung. Beabsich琀椀gt eine 
Kommune also, zur Finanzierung der Erneuerung, Unter-
haltung und Instandsetzung von Wirtscha昀琀swegen den 
Weg über eine Anhebung dieser Steuer zu gehen, müsste 
sie im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen eine 
solche Zweckbindung von Jahr zu Jahr neu beschließen.

Doch selbst bei einer solchen Vorgehensweise ist zu be-

denken, dass hierdurch keine volle Deckung besteht. Es 
wäre also möglich, dass zusätzlich die Erhebung von Stra-

ßenausbaubeiträgen erforderlich werden könnte. Auf-
grund erheblicher Bedenken zahlreicher Fachleute soll-
te von einer Erhöhung der Grundsteuer A zur alleinigen 
Finanzierung von Wirtscha昀琀swegen derzeit abgesehen 
werden.
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Förderprogramme
Heute bestehen Fördermöglichkeiten für Wirtscha昀琀swe-

ge, z. B. im Rahmen von Flurbereinigungsverfahren und 
auf Grundlage der Richtlinie über die Gewährung von 
Zuwendungen zur Förderung einer nachhal琀椀gen Moder-
nisierung ländlicher Infrastruktur (FöRL Wirtscha昀琀swege) 
vom 15. März 2019.

Mit der FöRL Wirtscha昀琀swege hat das Land NRW ein För-
derprogramm für die Ertüch琀椀gung ländlicher Wege auf 
Grundlage bestehender Wirtscha昀琀swegekonzepte aufge-

stellt und möchte die Kommunen auf diese Weise bei der 
Umsetzung der erarbeiteten Wegenetzkonzepte unter-
stützen.

Die Nachfrage der Kommunen nach diesem Förderpro-

gramm ist hoch, sodass seitens des Fördergebers eine 
Verlängerung des Förderzeitraumes bis mindestens 2023 
veranslasst wurde.

Damit die Förderung in Anspruch genommen werden 
kann, gelten u. a. folgende Voraussetzungen:

• Abgeschlossenes und bei der jeweiligen 
Bezirksregierung anerkanntes ländliches 
Wegenetzkonzept

• Vom zuständigen Kreis bestä琀椀gte naturschutz- und 
wasserrechtliche Zulässigkeit des Wegebauvorhabens

• Nachweis der Flächenverfügbarkeit über die 
beantragten Weg昀氀ächen

• Anlehnung des Ausbaus an aktuelle Richtlinien für den 
ländlichen Wegebau (RLW 2016)

Die Fördersumme beträgt 60 % der Baukosten, höchstens 
jedoch 500.000 € pro Maßnahmenpaket inkl. der gesetz-

lichen Mehrwertsteuer. Förderfähig sind auch Ingenieur- 
und Planungsleistungen mit bis zu 15 % bezogen auf die 
zuwendungsfähigen Gesamtausgaben.

Es können mehrere Anträge pro Kommune gestellt wer-
den. LEADER- und VITAL-Regionen können zusätzlich 10 % 
Förderleistung erhalten, wenn die geförderte Maßnahme 
der Umsetzung des vorliegenden LEADER- oder VITAL-
Konzeptes dient.

Das Auswahlverfahren der Sanierungsmaßnahmen soll 
objek琀椀v auf Basis des aufgestellten -anerkannten- ländli-
chen Wegenetzkonzeptes und der damit einhergehenden 
Ermi琀琀lung der Nutzergruppen und -häu昀椀gkeiten, des Zu-

standes, der Handlungsempfehlungen inkl. Priorisierung 
sowie der Kategorisierung des geplanten zukün昀琀igen We-

genetzes (SOLL-Konzept) erfolgen.

Generell förderfähig sind Wege, welche den höheren Ka-

tegorien zugeordnet sind – vorrangig Wege der Katego-

rie B (mul琀椀funk琀椀onale Wege) und Kategorie C (Hauptwirt-
scha昀琀swege). 

Daher sollten gemäß des vorliegenden Wegenetzkon-

zeptes Wege der genannten Kategorien einer genaueren 
Betrachtung unterzogen werden. Insbesondere sollten 
bei einem angestrebten Ausbau das zukün昀琀ige Verkehrs-

au昀欀ommen sowie die Nutzungshäu昀椀gkeit berücksich琀椀gt 
werden.

Weiterführende Erläuterungen sind dem Kapitel 4 – 
Handlungsempfehlungen sowie der Förderrichtlinie zu 
entnehmen.
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Treckermaut

In der niedersächsischen Gemeinde Wardenburg wurde 
Anfang 2015 eine sogenannte „Treckermaut“ eingeführt. 
Diese besondere Variante zur Finanzierung orien琀椀ert sich 
maßgeblich an dem Verursacherprinzip. Je größer und 
schwerer die befahrenden Fahrzeuge der Wege sind, des-

to höher fällt die Sondernutzungsgebühr für die Nutzung 
aus. Dieses gilt für alle Wege, die eigens mit Schildern 
„Landwirtscha昀琀licher Verkehr frei“ ausgeschildert wur-
den und gilt für jegliche Fahrzeuge über 3,5 t (also auch 
für schwere Fahrzeuge, die keiner agrarischen Nutzung 
unterliegen, wie z. B. Baufahrzeuge, Firmen/Spedi琀椀on-
LKW etc.). Die Bezeichnung „Treckermaut“ ist aus diesem 
Grunde nicht ganz zutre昀昀end, da auch sämtliche außer-
agrarischen Fahrzeuge davon betro昀昀en sind.

Die Einnahmen der sog. „Treckermaut“ 昀氀ießen zweckge-

bunden der Wegeunterhaltung/Wegeerneuerung zu. 

Allerdings blieben die bisherigen Einnahmen in Warden-

burg deutlich hinter den ursprünglichen Erwartungen 
zurück. Das liegt zum Teil daran, dass die Gemeinde den 
昀氀ießenden Verkehr nicht kontrollieren darf, dieses ist der 
Polizei vorbehalten. 

Die Gemeinde hält trotz der bisherigen eher nüchternen 
monetären Bilanz weiterhin an der verursacherbezoge-

nen Erhebung von Sondernutzungsgebühren für die Be-

fahrung der Wege mit schweren Fahrzeugen über 3,5 t 
fest.

Favorisiertes Finanzmodell für die 
Stadt Bad Honnef

Im Rahmen der Erarbeitung des Wegenetzkonzeptes 
wurden die oben beschriebenen Finanzierungsformen 
sowohl in der Projektgruppe als auch in den Bürgerbe-

teiligungsterminen thema琀椀siert und erläutert. Alle Be-

teiligten waren sich darüber einig, dass die derzei琀椀g zur 
Verfügung stehenden Mi琀琀el für die Unterhaltung und gar 
eine Verbesserung der Wegesitua琀椀on nicht ausreichen. 
Jeweils auf Nachfragen der Arbeitskreismitglieder oder 
aus Reihen der Bürgerscha昀琀 hinsichtlich der Finanzierung 
der geplanten Sanierungsmaßnahmen, resul琀椀erend aus 
dem Wegenetzkonzept, wurden alterna琀椀ve Möglichkei-
ten ausführlich beschrieben.

Abzuwarten und intensiv zu verfolgen sind die Entwick-

lungen bezüglich der Verfahren zu Wegeunterhaltungs-

verbandsgründungen in entsprechenden NRW-Modell-
kommunen. Ggfs. kann auch diese Finanzierungsform 
eine interessante Variante für die Stadt Bad Honnef sein.

4444

Handlungsempfehlungen



4. Handlungsempfehlungen

Begri昀昀serklärungen und Einordnung
Gemäß Lei琀昀aden zur Erarbeitung ländlicher Wegenetz-

konzepte sind Handlungsempfehlungen für den zukün昀琀i-
gen Umgang mit den ländlichen Wegen zu geben. Dies hat 
für jeden Wegeabschni琀琀 individuell zu erfolgen.

Ziel ist es, das Wegenetz der Stadt Bad Honnef auf Grund-

lage dieses Wirtscha昀琀swegekonzeptes weiter zu op琀椀-

mieren und “昀椀t für die Zukun昀琀 zu machen“. Dabei ist 
insbesondere eine nachhal琀椀ge und systema琀椀sche Wege-

unterhaltung anzustreben.

Zum besseren Verständnis wird an dieser Stelle der all-
gemein geläu昀椀ge Sammelbegri昀昀 „Wegeunterhaltung“ 
di昀昀erenziert betrachtet. Die fachliche Bezeichnung dafür 
lautet gemäß der Forschungsgesellscha昀琀 für Straßen- und 
Verkehrswesen e.V. (FGSV) „Maßnahmen zur Straßen/We-

geerhaltung“. Dabei wird der Begri昀昀 „Erhaltung“ de昀椀niert 
als „Maßnahmen, die der Erhaltung der Substanz und des 
Gebrauchswertes von Verkehrs昀氀ächen einschließlich der 
Nebenanlagen sowie der Umweltverträglichkeit dienen.“ 
Im Weiteren gliedert sich der Begri昀昀 „Erhaltung“ in 

• Betriebliche Erhaltung

• Bauliche Erhaltung

Die betriebliche Erhaltung umfasst dabei die Kontroll- und 
Wartungsmaßnahmen, die bauliche Erhaltung hingegen 
Instandhaltungs- und Instandsetzungs-, sowie Erneue-

rungsmaßnahmen. 

Gemäß Begri昀昀sbes琀椀mmungen der 
Richtlinien für die Standardisierung des 
Oberbaus von Verkehrs昀氀ächen (RStO 
12) umfasst der Oberbau alle Schichten 
oberhalb des Planums, ausgenommen 
der Banke琀琀e/Seitenstreifen. Der Unter-
bau beschreibt die darunter liegende 
Dammschü琀琀ung.

Bezugnehmend auf diese Begri昀昀sde-

昀椀ni琀椀on interpre琀椀eren wir die Hand-
lungsempfehlung „b. den Unterbau 
einschließende Sanierung (gleiche Ka-
tegorie)“ gem. Lei琀昀aden zur Erstellung 
eines ländlichen Wegenetzkonzeptes als 
„bis in den Unterbau reichende Sanie-
rung, bzw. Sanierung des komple琀琀en 
Oberbaus“.

Übersicht zu den versch. Bereichen des Straßenbaus
Bereich Straßenbau Handlungsempfehlung 

(gem. E EMI 2012 - FGSV) (gem. Lei琀昀aden zur Erarbeitung 
ländlicher Wegenetzkonzepte)

Kap. 4.1 Betriebliche 
Unterhaltung

(Kontrolle und Wartung) 
z. B. Straßenentwässerung, 
Markierung, Verkehrsbeschilderung

a.  Erhaltung wie Bestand  
(normale Unterhaltung)

Bauliche  
Erhaltung

Bauliche Unterhaltung 

z. B. akute Kleinstreparaturen

Instandsetzung 

z. B. Fräsen/Neueinbau der 
Deckschicht

Kap. 4.2 Erneuerung 

z. B. Au昀戀ruch/Neueinbau der Decke 
bzw. des Oberbaus

b.  den Unterbau einschließende 
Sanierung 

c.  Umbau/andere Bauweise
Um- und  
Ausbau

(Veränderung der Qualität) 
z. B. Querschni琀琀sänderungen

Erweiterung (Erhöhung der Kapazität) 
z. B. Anbau von Fahrstreifen

Neubau (Neuanlage von Verkehrs昀氀ächen) e. Neubau (neue Trasse) 

Abb. 26:  E EMI 2012 - FGSV/Lei琀昀aden zur Erarbeitung ländlicher Wegenetzkonzepte
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Folgende Handlungsempfehlungen sind durch den Lei琀昀a-

den verbindlich vorgegeben:

a. Erhaltung wie Bestand (normale Unterhaltung)

b. den Unterbau einschließende Sanierung

c. Umbau/andere Bauweise

d. Rückbau/Au昀栀ebung

e. Neubau (neue Trasse)

Zur besseren Übersicht werden in der Gra昀椀k auf Sei-
te 45 die Handlungsempfehlungen gemäß Lei琀昀aden 
den verschiedenen Bereichen des Straßenbaus (gemäß 
Empfehlungen für das Erhaltungsmanagement von Inner-
ortsstraßen (E EMI 2012) der FGSV) mit dem Verweis auf 
die entsprechenden Kapitel im vorliegenden Bericht zu-

geordnet.

Durch die Handlungsempfehlungen lässt sich nicht in 
jedem Fall eine generelle Aussage tre昀昀en, ob eine Maß-

nahme zu einer Beitragsp昀氀icht im Sinne des KAG § 8 führt 
oder nicht. In jedem Fall ist eine Einzelfallprüfung unter 
Berücksich琀椀gung weiterer relevanter Parameter erforder-
lich (Abschni琀琀slänge etc.). 

Dabei spielt z. B. auch die Widmung eine ganz entschei-
dende Rolle. Der förmliche Widmungsakt gemäß Straßen- 
und Wegegesetz NRW ist eine Allgemeinverfügung, durch 
die Straßen, Wege und Plätze erst die Eigenscha昀琀 einer öf-
fentlichen Straße/eines ö昀昀entlichen Weges erhalten. Erst 
dadurch ist das Kommunalabgabengesetz anwendbar.

Betriebliche Unterhaltung und bauliche Unterhaltung im 
Sinne der FGSV-Papiere führt in der Regel nicht zu einer 
umlagefähigen Beitragsp昀氀icht. Eine grundha昀琀e Erneue-

rung ist in der Regel im Sinne des KAG § 8 dagegen bei-
tragsfähig. Eine Einzelfallprüfung ist immer erforderlich.

Bezüglich der Abgrenzung einer Unterhaltungsmaßnah-

me von einer Inves琀椀琀椀on bei der Wegeerhaltung gelten 
zudem weitere spezielle Kriterien. So exis琀椀eren im Be-

reich der verkehrlichen Infrastruktur Straßen-Wege-Plät-
ze zahlreiche Verfahren baulicher Art zum Umgang damit. 
Es handelt sich dabei sowohl um konsum琀椀ve, als auch um 
inves琀椀ve Maßnahmen.

Folgende Grundsätze sollen bei der Beurteilung der Ab-

grenzung zwischen diesen beiden Aspekten unterstützen:

Abb. 27:  Posi琀椀onspapier des ifV
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Begri昀昀 „Herstellungskosten“

Herstellungskosten liegen immer dann vor, wenn ein Ver-
mögensgegenstand erstmalig hergestellt wird. Außer bei 
der erstmaligen Herstellung liegen Herstellungskosten in 
der Regel auch dann vor, wenn ein bereits vorhandener 
Vermögensgegenstand

• in seiner Substanz wesentlich vermehrt

• in seinem Wesen erheblich verändert

• über seinen bisherigen Zustand hinaus erheblich 
verbessert oder

• seine Nutzungsdauer wesentlich verlängert wird.

Für das Vorliegen einer Substanzmehrung muss – bezogen 
auf die Nutzungsmöglichkeit des Vermögensgegenstan-

des als Ganzes – etwas Neues bzw. Zusätzliches geschaf-
fen werden. Als Anhaltspunkt für die Wesentlichkeit kann 
hierbei der entsprechende Anteil am Wiederbeschaf-
fungswert dienen.

Eine Wesensänderung liegt bei einer Änderung der be-

trieblichen Funk琀椀on vor. Bezüglich der Erheblichkeit 
können hierbei die Haupteigenscha昀琀en des Vermögens-

gegenstandes relevant sein.

Eine erhebliche Verbesserung ist nicht schon deswegen 
anzunehmen, weil mit notwendigen Erhaltungsmaßnah-

men eine dem technischen Fortschri琀琀 entsprechende 
übliche Modernisierung verbunden ist. Die Zustandsbes-

serung muss daher deutlich über das heute übliche Maß 
hinausgehen.

Alles, was der Erhaltung der Nutzungsfähigkeit des Ver-
mögensgegenstandes innerhalb der betriebsgewöhnli-

chen Nutzungsdauer/des Abschreibungszeitraums dient, 
stellt Erhaltungsaufwand dar. 

Maßnahmen, durch die die betriebsgewöhnliche Nut-
zungsdauer wesentlich erhöht/verlängert wird, sind in 
der Regel auch Herstellungskosten. 

Die Kriterien zur Abgrenzung von Herstellungskosten (In-

ves琀椀琀椀on) zu Unterhaltungskosten (Unterhaltung) sind bei 
Straßen-Wegen-Plätzen seitens des Gesetzgebers nicht 
endgül琀椀g in allen Details abschließend eindeu琀椀g geregelt 
und können somit durchaus als 昀氀ießend bezeichnet wer-
den. Insbesondere aus diesem Grunde ist die Erstellung 
einer sog. Ak琀椀vierungsrichtlinie für diesen Bereich zwin-

gend erforderlich. 

Grundsätzlich sei an dieser Stelle auf das Posi琀椀onspapier 
des Ins琀椀tuts für Verwaltungswissenscha昀琀en gGmbH, Gel-
senkirchen (Verfasser: Bernd Mende und Achim Wilms-

meier) verwiesen.

Dort werden die konkreten Hinweise zur Erstellung einer 
individuellen Ak琀椀vierungsrichtlinie gegeben. Diese Richt-
linie ist die Voraussetzung für konkrete Einzelfallentschei-
dungen in den Städten und Gemeinden Nordrhein-West-
falens.

Des Weiteren gilt es Wege/Wegeparzellen, die in die Ka-

tegorie H und somit als „entbehrlich“ eingestu昀琀 wurden, 
eingehend zu überprüfen und ggf. die in Kap. 4.4 be-

schriebenen Möglichkeiten im Umgang mit diesen Wegen 
voranzutreiben.
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4.1 Zukün昀琀iger Unterhaltungsstandard 

Prioritäten

Der Aufwand für die betriebliche Unterhaltung und die 
bauliche Erhaltung der Wirtscha昀琀swege – vergleichbar 
mit der Handlungsempfehlung „Erhaltung wie Bestand 
(normale Unterhaltung)“ gemäß Lei琀昀aden – soll seitens 
der Stadt Bad Honnef in Anlehnung an die Einstufung in 
die Wegekategorien in folgender Priorität erfolgen:

Folgende Kriterien erfordern eine systema琀椀sche Unter-
haltung der Wirtscha昀琀swege:

Verkehrssicherungsp昀氀icht
Die Erfordernis zur Durchführung von Streckenkontrol-
len im Rahmen der Verkehrssicherungsp昀氀icht ergibt sich 
für die Kommunen als Straßenbaulas琀琀räger im Rahmen 
der ö昀昀entlichrechtlichen Daseinsvorsorge. Die geltenden 
Maßstäbe und Anforderungen werden im Wesentlichen 
durch die Gesetzgebung und die Rechtsprechung gesetzt. 
Die für die Verkehrs昀氀ächen zuständigen Gebietskörper-
scha昀琀en haben grundsätzlich darauf hinzuwirken, dass 
die Verkehrsteilnehmer nicht zu Schaden kommen. Das 
heißt aber nicht, dass die Straßen und Wege frei von jegli-
chem Schaden sein müssen. Insbesondere die Erkennbar-
keit, die Zumutbarkeit und die Größe der Gefahrenquelle 
spielen bei der Straßenkontrolle eine wich琀椀ge Rolle. Aus-

sagen wie „Eigensorgfalt der am Verkehr teilnehmenden 
Personen“ oder „Straßen, die vor sich selber warnen“ las-

sen erkennen, dass nicht überall von einer vollkommen 
mängelfreien Situa琀椀on ausgegangen werden kann. Jeder 
Fahrzeugführer (auch Radfahrer) muss die Straße zu-

nächst so hinnehmen, wie sie ihm zur Verfügung gestellt 
wird. So hat ein Kra昀琀fahrer nach § 3 StVO seine Geschwin-

digkeit den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und We琀琀erverhält-
nissen anzupassen.

Der Umfang der Verkehrssicherungsp昀氀icht bes琀椀mmt 
sich nach den berech琀椀gten Sicherheitserwartungen des 
Verkehrs und der wirtscha昀琀lichen Zumutbarkeit für den 
Verp昀氀ichteten. Die Sicherungserwartungen wiederum 
richten sich nach den bedrohten Rechtsgütern, der Wahr-
scheinlichkeit einer Gefahrenverwirklichung und dem 
möglichen Schaden. Ha昀琀ungsbegründend wird eine Ge-

fahr deshalb erst dann, wenn sich aus sachkundiger Sicht 
die naheliegende Möglichkeit ergibt, dass Rechtsgüter an-

derer verletzt werden könnten. Gegen Gefährdungen, die 
zwar nicht vollkommen ausgeschlossen werden können, 
gleichwohl aber unter besonders eigenar琀椀gen und ent-
fernter liegenden Umständen zu befürchten sind, müssen 
keine Schutzmaßnahmen getro昀昀en werden.

Ein o昀昀enkundig schlechter Straßenzustand, der „vor sich 
selbst warnt“, entlastet den Verkehrssicherungsp昀氀ich琀椀-

gen weitgehend, aber nicht vollständig. Dies gilt insbe-

sondere dann, wenn die Gefahrenstelle zwar erkennbar 
ist, der konkrete Umfang aber für den Verkehrsteilnehmer 
nicht oder in der konkreten Situa琀椀on nicht eingeschätzt 
werden kann. Dies nimmt die Rechtsprechung beispiels-

weise dann an, wenn es sich – jedenfalls bei wich琀椀gen 
innerstäd琀椀schen Durchfahrtsstraßen – um außergewöhn-

lich 琀椀efe Schlaglöcher handelt, die bei einigen Fahrzeu-

gen bereits zu einer Bodenberührung führen können und 
deren Befahrbarkeit auch für einen umsich琀椀gen Fahrer 
kaum mehr gewährleistet ist.

Ein weiterer Gesichtspunkt, den der Verkehrssicherungs-

p昀氀ich琀椀ge bei der Einhaltung seiner P昀氀ichten berücksich琀椀-

gen muss, ist das zu erwartende Verhalten der Verkehrs-

teilnehmer. Dort, wo Person abgelenkt werden (etwa 
durch Schaufenster u. ä.) sind höhere Anforderungen zu 
stellen, als auf Wegen, auf denen eine solche Gefahr der 
Ablenkung nicht besteht. So hat die Rechtsprechung für 
Fußgängerzonen und Hauptgeschä昀琀sstraßen eine Erfor-
derlichkeit festgestellt, Unebenheiten, wie überstehende 
Kanten des Bodenbelags oder Ver琀椀efungen, durch die 
Fußgänger zu Fall kommen könnten, auch nur bei gering-

fügigen Niveauunterschieden von 2 cm oder sogar weni-
ger zu besei琀椀gen. Für Wirtscha昀琀swege im Außenbereich, 
die zudem erkennbar in einem schlechten Zustand sind, 
bedeutet dies im Umkehrschluss, dass vom Verkehrsteil-
nehmer die volle Aufmerksamkeit erwartet werden kann.

Priorität 1 Kategorie A

Priorität 2 Kategorie B

Priorität 3 Kategorie C

Priorität 4 Kategorie D

Priorität 5 Kategorie E

Unterhaltung  
nur im Rahmen der  
Verkehrssicherung

Kategorie F

Unterhaltung  
nur im Rahmen der  
Verkehrssicherung

Kategorie G

Keine Unterhaltung Kategorie H

gesonderte Betrachtung 
und Unterhaltung 
im Rahmen der 
Verkehrssicherungsp昀氀icht

Kategorie I
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Grundsätzlich sind die Kommunen verp昀氀ichtet, aber auch 
berech琀椀gt, ihre Organisa琀椀on zur Erfüllung ihrer Verkehrs-

sicherungsp昀氀ichten situa琀椀onsgerecht auf jede Straße bzw. 
jeden Weg anzupassen. Durch regelmäßige Kontrollen ist 
der Zustand der Straßen-Wege-Plätze zu überprüfen. Da-

bei sind etwaig drohende Gefahren festzustellen und zu 
besei琀椀gen (bzw. die Besei琀椀gung zu veranlassen). Die Art 
und Häu昀椀gkeit der Kontrollen richtet sich u. a. nach der 
Bedeutung der jeweiligen Abschni琀琀e und deren Frequen-

琀椀erung (Prioritäten siehe oben). Hierbei geht es nicht nur 
um die verkehrliche Funk琀椀on, sondern auch um die tat-
sächliche Verkehrsbelastung. Je nach Funk琀椀on, Verkehrs-

belastung und Frequen琀椀erung durch unterschiedliche 
Verkehrsarten unterscheiden sich auch Art und Umfang 
der Maßnahmen zur Erfüllung der Verkehrssicherungs-

p昀氀ichten. Grundsätzlich ist nach verbreiteter Au昀昀assung 
eine visuelle Prüfung ausreichend.

Zu dem zu sichernden Verkehrsraum gehört, zusätzlich 
zur Straße selbst, auch die unmi琀琀elbare Umgebung. Der 
Umfang der Verkehrssicherungsp昀氀icht steht dabei in en-

gem Zusammenhang mit dem Typ und dem Charakter der 
Straße. Besonders Art und Ausmaß der Benutzung sowie 
die Verkehrsbedeutung spielen eine Rolle. Wirtscha昀琀swe-

ge im Allgemeinen erfordern daher im Vergleich mit z. B. 
Fußgängerzonen oder Innerortsstraßen einen geringeren 
Kontrollumfang.

Die Anforderungen an die Verkehrssicherungsp昀氀icht sind 
bei erkennbar landwirtscha昀琀lich genutzten Verkehrs昀氀ä-

chen noch deutlich geringer. Hier muss jeder aufmerk-

same Kra昀琀fahrer mit größeren Höhenunterschieden 
rechnen und sich entsprechend darauf einstellen. Die für 
die Straßenverkehrssicherungsp昀氀icht Verantwortlichen 
wären überfordert, wenn Sie diese Risiken vollkommen 
ausschließen müssten. Wirtscha昀琀swege sind laut Emp-

fehlungen der BADK – Bundesarbeitsgemeinscha昀琀 der 
Deutschen Kommunalversicherer – ca. quartalsweise bis 
halbjährlich zu kontrollieren.

Hinsichtlich des Radverkehrs wird man Unterschiede ma-

chen müssen, je nachdem, ob ein Wirtscha昀琀sweg (un-

abhängig von seiner Ausweisung in Radwegrouten u. ä.) 
eine belebte und stark frequen琀椀erte Radverkehrsanlage 
darstellt. Auch hier dürfen allerdings die Anforderungen 
an den Wegezustand nicht überspannt werden. So dürf-
te beispielsweise ein Radrennfahrer nicht erwarten sol-
che Wege in seiner Wunschgeschwindigkeit befahren zu 
können. So hat das Landesgericht Heidelberg mit Urteil 
vom 14. Dezember 1988 speziell zur Frage der Verkehrs-

sicherungsp昀氀icht auf einem als Radweg ausgewiesenen 
Feldweg entschieden, dass solange ein beschränkt öf-
fentlicher Weg (Feldweg nicht als spezieller Radfahrweg 
hergerichtet) ausgebaut und unterhalten wird, sich die 
Verkehrssicherungsp昀氀icht der Kommune auf den Schutz 
vor unvermuteten Gefahren beschränkt. Die üblichen 

Gefahren eines Feldweges (Spurrinnen auch hinter einer 
Kurve) müssen Radfahrer erkennen und beherrschen. Der 
Umstand, dass die Kommune z. B. den Verbindungsweg 
zu einer benachbarten Ortscha昀琀 im Au昀琀rag des Kreises 
als „Radwanderweg“ beschildert hat, führt nicht zur Ver-
p昀氀ichtung den Weg so bauen zu müssen, dass er für die 
Benutzung durch Radfahrer besonders geeignet ist.

Nach dem Bundesnaturschutzgesetz besteht ein Be-

tretungsbefugnis der freien Landscha昀琀 zum Zwecke der 
Erholung, jedoch auf eigene Gefahr. Ein Tä琀椀gwerden 
des Verkehrssicherungsp昀氀ich琀椀gen ist nur dann geboten, 
wenn Gefahren bestehen, die für die Nutzer nicht er-
kennbar sind. Sollten o昀케zielle Wander-/Radwege auf den 
Straßen ausgewiesen werden, so geht die Verkehrssiche-

rungsp昀氀icht in dem erhöhten Maße auf die entsprechen-

de Stelle über. 

Substanzerhalt

Ziel ist es, die vorhandene Substanz mit systema琀椀schen 
Unterhaltungsmaßnahmen so lange wie möglich zu erhal-
ten. Dabei kann die Substanz bei den Wirtscha昀琀swegen 
aufgrund der Befes琀椀gungsarten, Breiten und Zustände 
sehr unterschiedlich sein. Dementsprechend können die 
notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen von Kleinstrepa-

raturen bis hin zur Au昀戀ringung neuer (Trag-) Deckschich-

ten reichen. In der Regel erfolgt dies bei Wirtscha昀琀swe-

gen im sog. Hocheinbau, während bei Innerortsstraßen 
die Arbeiten in der Regel im sog. Tiefeinbau (Fräsen der 
vorhandenen Schichten erforderlich) durchgeführt wer-
den.

Gemäß der Tabelle „Übersicht zu den versch. Bereichen 
des Straßenbaus“ auf Seite 45 sind Maßnahmen zum 
Substanzerhalt vor allem in die Bereiche bauliche Erhal-
tung und Instandsetzung und nur bedingt in den Bereich 
Erneuerung (nur Erneuerung der Deckschicht) einzuord-

nen. Sofern die Erneuerung des gesamten Oberbaus (alle 
gebundenen und ungebundenen Schichten) in Erwägung 
gezogen wird, sollten die Ausbaustandards gemäß Kap. 
4.2 geprü昀琀 und angewendet werden.
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4.2 Zukün昀琀iger Ausbaustandard 

Allgemeines und Begri昀昀sbes琀椀mmungen
Die mul琀椀funk琀椀onale Nutzung und die modernen Fahrzeu-

ge der Land- und Forstwirtscha昀琀, sowie die LKW-Verkehre 
der Gewerbebetriebe im Außenbereich stellen erhebliche 
Anforderungen an die Breiten und Tragfähigkeiten der 
Wege. Bei allen zukün昀琀igen Überlegungen sollte daher 
neben dem Material und der Bauweise auch die Dimen-

sionierung beachtet werden.

Die Planung und der Ausbau müssen nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik erfolgen. Im Folgenden 
werden in Anlehnung an das Arbeitsbla琀琀 DWA-A 904-1 
– „Richtlinien für den Ländlichen Wegebau (im Folgen-

den RLW genannt), Teil 1: Richtlinien für die Anlage und 
Dimensionierung Ländlicher Wege“ (Stand August 2016) 
mögliche Ausbaustandards, Wegebreiten und Befes琀椀-

gungsarten für die zukün昀琀ige Gestaltung der ländlichen 
Wege bei geplantem Um- und Ausbau, Erweiterung oder 

Neubau aufgezeigt. Dabei wird an dieser Stelle darauf 
hingewiesen, dass bei der Planung viele Faktoren berück-

sich琀椀gt werden müssen, sodass jeder Wegeabschni琀琀 in-

dividuell betrachtet werden muss. Die Ausbaustufe kann 
nicht eins zu eins aus der Wegekategorie und der Hand-

lungsempfehlung abgeleitet werden. Folgende Faktoren 
wirken sich auf die Ausgestaltung eines Weges aus:

• Maßgebende Nutzungen und Verkehre

• Fahrzeugbreiten und Achslasten

• Überholvorgänge und Begegnungsverkehr

• Untergrundbescha昀昀enheit

• Längs- und Querneigungen

• Planungsgeschwindigkeiten

• Zur Verfügung stehende Breiten

• usw. 

Querschni琀琀 ländlicher Wege

Fahrbahn:  Befes琀椀gter Teil des Weges, der dem 
昀氀ießenden Verkehr dient. Er umfasst in 
der Regel einen, ausnahmsweise zwei 
Fahrstreifen.

Fahrstreifen:  Teil des Wegequerschni琀琀es, der sich 
aus der Breite des Bemessungsfahr-
zeuges (Regelbreite), dem seitlichen 
Bewegungsspielraum und gegebenen-

falls einem Gegenverkehrszuschlag 
zusammensetzt.

Fahrspuren:  Bei Spurwegen gebunden befes琀椀gte 
Fahrbahnteile, deren Breite und Ab-

stand auf die Rad-/Achsabmessungen 
des Bemessungsfahrzeuges abge-

s琀椀mmt sind.

Zwischenstreifen:   Bei Spurwegen ungebunden befes琀椀gter 
Fahrbahnteil zwischen den Fahrspuren.

Seitenstreifen:  Ungebunden befes琀椀gter Teil des We-

ges, der zum Ausweichen beim Begeg-

nen und Vorbeifahren von Fahrzeugen 
dienen kann.

Banke琀琀e:  Unbefes琀椀gte Seitenstreifen (werden 
regional im Waldwegebau angelegt).

Wegekrone:  Gesamtbreite von Fahrbahn und Sei-
tenstreifen. 

Seitenraum:  Raum zwischen Wegekrone und Gren-

ze der anschließenden Grundstücke.

Wegebreite:  Gesamtbreite von Fahrbahn, Seiten-

streifen und Seitenräumen.

Alle De昀椀ni琀椀onen und Abbildungen Kap. 4.2: Arbeitsbla琀琀 DWA-A 904-1 (2016)/Deutsche Vereinigung für Wasserwirtscha昀琀, Abwasser und Abfall e. V.
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Alle De昀椀ni琀椀onen und Abbildungen Kap. 4.2: Arbeitsbla琀琀 DWA-A 904-1 (2016)/Deutsche Vereinigung für Wasserwirtscha昀琀, Abwasser und Abfall e. V.

Verkehrsraum:  Summe des vom Be-

messungsfahrzeug 
eingenommenen 
Raumes, der seitlichen 
und oberen Bewe-

gungsspielräume sowie 
gegebenenfalls eines 
Gegenverkehrszuschla-

ges.

Sicherheitsraum:  Raum außerhalb des 
Verkehrsraums, der von 
festen Hindernissen frei 
zu halten ist. Der obere 
und seitliche Sicher-
heitsraum beträgt im 
ländlichen Wegebau in 
der Regel 0,25 m.

Lichter Raum:  Raum der sich aus dem 
Verkehrsraum, gegebe-

nenfalls den Verkehrs-

räumen und dem obe-

ren und den seitlichen 
Sicherheitsräumen 
zusammensetzt.

Raumpro昀椀l ländlicher Wege

Teerstraßen?

Straßen und Wege werden schon seit Ende der 
1970er Jahre nicht mehr „geteert“, Ende der 
1980er Jahre wurden teer- und pechhal琀椀ge 
Mischgute sogar ganz verboten. Der Grund: Bei 
der Herstellung und beim Einbau von heißem 
teer- und pechhal琀椀gem Mischgut entstehen un-

gesunde Dämpfe.

Früher wurden Straßenpech beziehungsweise 
Straßenteer, Mischungen aus Straßenpech und 
Bitumen sowie andere teer- und pechhal琀椀ge 
Bindemi琀琀el in verschiedenen Bereichen des 

Straßenbaus eingesetzt. Sie dienten vor allem als 
Bindemi琀琀el für Schichten des Straßenoberbaus 
(zum Beispiel sogenannte Teerasphaltbinder und 
Teerasphaltbeton). Während Bitumen aus Erdöl 
gewonnen wird, stammt Pech aus Steinkohle.

Heute wird im Straßenbau „Bitumen“ als Bin-

demi琀琀el für Heißmischgut und als Basis für An-

spritzmi琀琀el („Bitumenemulsionen“) eingesetzt. 
Aus Gesteinskörnungen und Bitumen wird As-

phaltmischgut hergestellt, das als Bausto昀昀 für 
die Asphaltschichten des Straßenoberbaus dient.
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Zweistrei昀椀ge Verbindungswege 
Zweistrei昀椀ge Verbindungswege sollten eine Fahrbahn-

breite von mindestens 4,75 m und eine Kronenbreite von 
mindestens 6,25 m erhalten.

Begegnungsverkehr Pkw/Pkw auf zwei-
strei昀椀gem Verbindungsweg bei einer Ge-

schwindigkeit von 50 km/h.

Verbindungswege
Im Sinne dieses ländlichen Wegenetzkonzeptes sollen die 
Wege der Kategorie B wie im Folgenden beschrieben als 
Verbindungswege gem. RLW ausgebaut werden. 

Gemäß der Richtlinie für ländlichen Wegebau können 
Verbindungen einstrei昀椀g oder zweistrei昀椀g geplant und 
hergestellt werden. Dabei emp昀椀ehlt es sich die Wege der 
Kategorie B, die allgemein als „Anliegerwirtscha昀琀swege“ 
dienen, als einstrei昀椀ge Wege und die Wege von höherer 
Bedeutung mit ortsverbindendem Charakter und vielfa-

chem Begegnungsverkehr als zweistrei昀椀ge Wege herzu-

stellen. 

Standardmäßig ist für den einstrei昀椀gen Ausbau eine Brei-
te von 3,50 m und für den zweistrei昀椀gen Ausbau eine 
Fahrbahnmindestbreite von ca. 4,75 m anzustreben. 
Grundsätzlich sollte für die Wege der Kategorie B eine bi-
tuminöse Befes琀椀gung gewählt werden.

Mul琀椀funk琀椀onale Wege, d. h. für den land- und 
forstwirtscha昀琀lichen (luf) Verkehr und/oder den 
eingeschränkten KFZ-Verkehr sowie den Radver-
kehr; maßgebliche Funk琀椀on: Sicherung klein-

räumiger Verbindungen und Erschließung; maß-

gebliche Verkehrsmi琀琀el: Radverkehr, luf Verkehr, 
Anliegerverkehr; Indizien für diese Kategorie-Ein-

teilung: regelmäßig angefahrene Ziele im Außen-

bereich, z. B. luf Betriebe, ö昀昀entliche Ver- und 
Entsorgungsanlagen, touris琀椀sche Ziele etc. zusätz-

lich alle überregionalen Radrouten/-wege (Verbin-

dungswege gem. RLW)

B

Alle De昀椀ni琀椀onen und Abbildungen Kap. 4.2: Arbeitsbla琀琀 DWA-A 904-1 (2016)/Deutsche Vereinigung für Wasserwirtscha昀琀, Abwasser und Abfall e. V.
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Einstrei昀椀ge Verbindungswege 
Einstrei昀椀ge Verbindungswege sollten eine Fahrbahnbreite 
von 3,50 m und eine Kronenbreite von mindestens 5,50 m 
erhalten. Die genannten Breiten ermöglichen z. B. folgen-

de Begegnungsfälle:

Alle De昀椀ni琀椀onen und Abbildungen Kap. 4.2: Arbeitsbla琀琀 DWA-A 904-1 (2016)/Deutsche Vereinigung für Wasserwirtscha昀琀, Abwasser und Abfall e. V.

Änderung der StVO
Kra昀琀fahrer, die einen Radfahrer überholen, müs-

sen mindestens einen Abstand von 1,5 m bis 2 m 
einhalten – im Zweifel mehr. Ist kein ausreichen-

der Abstand aufgrund der Verkehrssitua琀椀on ein-

zuhalten, muss der Überholvorgang unterbleiben 
und die Posi琀椀on hinter dem Radfahrer beibehal-
ten werden. Da diese Regel in der Vergangenheit 
von vielen Autofahrern nicht eingehalten wurde, 
ist die Straßenverkehrsordnung (Stand 28. April 
2020) ergänzt worden. 

Nunmehr steht in § 5 Abs. 4 ausdrücklich: 

„Beim Überholen muss ein ausreichender Seiten-

abstand zu den anderen Verkehrsteilnehmern 
eingehalten werden. Beim Überholen mit Kra昀琀-

fahrzeugen von zu Fuß Gehenden, Rad Fahrenden 
und Elektrokleins琀昀ahrzeug Führenden beträgt 
der ausreichende Seitenabstand innerorts min-

destens 1,5 m und außerorts mindestens 2 m.“

Abb. 28:  ADFC

Begegnungsverkehr Pkw/Fahrrad auf ein-

strei昀椀gem Verbindungsweg bei sehr nied-

rigen Fahrgeschwindigkeiten.
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Einstrei昀椀ge Verbindungswege 
Einstrei昀椀ge Verbindungswege sollten eine Fahrbahnbreite 
von 3,50 m und eine Kronenbreite von mindestens 5,50 m 
erhalten. Die genannten Breiten ermöglichen z. B. folgen-

de Begegnungsfälle:

Begegnungsverkehr Lkw/Lkw auf ein-

strei昀椀gem Verbindungsweg bei Schri琀琀ge-

schwindigkeit und eingeklappten Außen-

spiegeln.

Begegnungsverkehr Traktor/Pkw auf ein-

strei昀椀gem Verbindungsweg bei Schri琀琀ge-

schwindigkeit.
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Begegnungsverkehr Traktor/Fußgänger 
(oben) und Arbeitsmaschine/Kinderwa-

gen (unten) auf einem Hauptwirtscha昀琀s-

weg bei Schri琀琀geschwindigkeit.

Hauptwirtscha昀琀swege
Im Sinne dieses ländlichen Wegenetzkonzeptes sollen die 
Wege der Kategorie C wie im Folgenden beschrieben als 
Hauptwirtscha昀琀swege gem. RLW ausgebaut werden. 

Die Fahrbahnbreite der Hauptwirtscha昀琀swege beträgt in 
der Regel 3,50 m bei einer Kronenbreite von in der Regel 
5,00 m. Die befes琀椀gten Seitenstreifen betragen beidsei-
琀椀g jeweils mindestens 0,75 m. Bei Spurwegen sollte der 
Zwischenstreifen nicht breiter als 0,90 m sein. Die Ge-

samtausbaubreite der Fahrbahn sollte 3,50 m betragen. 
Geringfügige Abweichungen sind bei Wegen in P昀氀aster-
bauweise systembedingt möglich.

Wege zur Sicherstellung luf Verbindungen oder Er-
schließung ganzer Bewirtscha昀琀ungsblöcke; maß-

geblicher Verkehr: luf Verkehr, lokaler Wander- und 
Radverkehr (Hauptwirtscha昀琀swege oder Wirt-
scha昀琀swege gem. RLW)

C
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Wirtscha昀琀swege
Im Sinne dieses ländlichen Wegenetzkonzeptes sollen die 
Wege der Kategorien D und E wie im Folgenden beschrie-

ben als Wirtscha昀琀swege gem. RLW ausgebaut werden. 

Gemäß dem Lei琀昀aden zur Erarbeitung ländlicher We-

genetzkonzepte sind die Wege der Kategorien D und E 
untergeordnete Wirtscha昀琀swege zur Erschließung/An-

bindung von kleineren Feldblöcken einzelner Anlieger der 
land- oder forstwirtscha昀琀lichen Nutzung. Untergeordnete 
Wirtscha昀琀swege haben somit keine Verkehrsbedeutung 
für die Allgemeinheit. 

Untergeordnete Wirtscha昀琀swege sollten eine Fahrbahn-

breite von 3,00 m und eine Kronenbreite von mindestens 
4,00 m erhalten.

Begegnungsverkehr Traktor/Fußgänger auf 
einem Wirtscha昀琀sweg bei verminderter 
Geschwindigkeit.

Untergeordnete Wege mit Bedeutung für Fuß-

gänger, d. h. Wege, die grundsätzlich der Erschlie-

ßungssicherung von kleineren Feldblöcken dienen 
oder dienen könnten und über die regelmäßig 
Fußgänger laufen oder Wanderrouten; maßgebli-
cher Verkehr: lokaler Wander- und Radverkehr u. 
luf Verkehr (Wirtscha昀琀swege gem. RLW)

D

Wege mit untergeordneter Erschließungsfunk琀椀on, 
z. B. zu kleineren Feldblöcken für einzelne An-

lieger, kein unmi琀琀elbares ö昀昀entliches Interesse; 
maßgebliches Verkehrsmi琀琀el: luf Verkehr (Wirt-
scha昀琀swege gem. RLW)

E
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Für untergeordnete Wirtscha昀琀swege sieht das ländli-
che Wegenetzkonzept nicht zwingend eine bituminöse 
Befes琀椀gung vor. Es gilt vielmehr, einzelfallbezogen abzu-

wägen, ob sich die Möglichkeit einer kostengüns琀椀geren 
Alterna琀椀ve bietet. Die kann zum Beispiel zum Verzicht 
einer bituminösen Befes琀椀gung führen. Grundsätzlich gilt 
es aber neben den Herstellungskosten insbesondere auch 
die Kosten für erforderliche Unterhaltungsarbeiten zu be-

rücksich琀椀gen. 

Geprü昀琀 werden sollte in jedem Fall auch die Möglich-

keit einer DoB (Deckschicht ohne Bindemi琀琀el) als Ober-
昀氀ächenbefes琀椀gung. Es handelt sich dabei um eine tech-

nische Bauweise im Wegebau. Wassergebundene Wege 
sind für hohe Achslasten, aber nicht primär für schnellen 
Verkehr geeignet. Sie werden von Wanderern und Reitern 
aufgrund ihrer Elas琀椀zität besonders bevorzugt. Für Rad-

fahrer sind wassergebundene Strecken aufgrund des hö-

heren Rollwiderstandes und der Unebenheiten bedingt 
geeignet. Trotzdem sind wassergebundene Wege auch auf 
vielen reinen Radwegstrecken zu 昀椀nden. Bei entsprechen-

der Unterhaltung ist dies durchaus eine gute Variante.

Deckschichten ohne Bindemi琀琀el haben sich insbesonde-

re auch auf weniger standfesten Böden (z. B. Moor) als 
geeignete Alterna琀椀ve bewährt. Vorteile bieten wasserge-

bundene Wege langfris琀椀g auch im Bereich von Waldstre-

cken, bzw. am Waldrand aufgrund der in diesen Bereichen 
immer wieder zu erwartenden Wurzelschäden. Die Wahl 
der Befes琀椀gungsart bedarf in jedem Fall einer Einzelfall-
betrachtung, da vor allem Faktoren wie maßgebende 
Fahrzeugbreiten und Achslasten, Untergrundbescha昀昀en-

heit, Längs- und Querneigungen, Planungsgeschwindig-

keiten und die zur Verfügung stehenden Breiten stark 
unterschiedlich sein können.

Grundsätzlich sind die vorhandenen Befes琀椀gungen auch 
auf mögliche Altlasten wie Asbest oder PAK (Polycyclische 
aroma琀椀sche Kohlenwassersto昀昀e) zu prüfen. Belastetes 
Material darf nicht wieder eingebaut werden, die Entsor-
gung ist zudem sehr kostenintensiv.

Auch für Radfahrer/Radwege eignet sich eine wasserge-

bundene Decke generell. Das oben abgebildete Foto eines 
vorherigen GE-Komm-Projektes zeigt eine Strecke mit ent-
sprechender Nutzung. 

Auf eine wassergebundene Decke kann auch eine sog. 
Ober昀氀ächenbehandlung aufgebracht werden. So hat man 
wie im abgebildeten Beispiel oben gute Erfahrungen ge-

macht mit einer pragma琀椀schen Lösungsvariante. Hier 
wurde z. B. von einer nachmaligen Erneuerung bereichs-

weise bewusst abgewichen, um die zur Verfügung stehen-

den Finanzmi琀琀el op琀椀mal für größere/längere Streckenbe-

reiche einsetzen zu können. Es 昀椀nden sich auf zahlreichen 
Strecken sog. doppelte Ober昀氀ächenbehandlungslösun-

gen auf Scho琀琀erbe琀琀. 

Bei einer doppelten Ober昀氀ächenbehandlung wird eine 
Lage Bindemi琀琀el aufgebracht, die anschließend mit einer 
groben Gesteinskörnung o昀昀en abgestreut wird. Danach 
wird das Verfahren wiederholt, wobei in der Regel bei der 
zweiten Abstreuung eine feinere Gesteinskörnung zur An-

wendung kommt, als bei der ersten.

Grundsätzlich sollten bei wassergebundenen oder unbe-

fes琀椀gten Fahrbahnen die Einmündungsbereiche bitumi-
nös ausgeführt werden. Insbesondere Bereiche die star-
ken Belastungen, wie etwa durch häu昀椀ges Bremsen und/
oder Anfahren ausgesetzt sind, zeigen sich anfällig für 
Schädigungen. Ebenfalls neigen Flächen, auf denen ver-
mehrt Lenkbewegungen ausgeführt werden (müssen), 
schneller zu Schädigungen. 
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Abb. 29:   Von Radfahrern genutzer Wassergebundener Weg  
(Foto: Ge-Komm GmbH)
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Waldwege

Waldwege werden gem. RLW in Holzabfuhrwege (Fahr-
wege) und Betriebswege (Maschinenwege) unterteilt. Die 
Fahrbahnbreite von Holzabfuhrwegen beträgt in der Re-

gel 3,50 m mit beiderseits bis zum Seitenraum auslaufend 
befes琀椀gten Seitenstreifen bis 0,75 m Breite. Die Kronen-

breite beträgt entsprechend bis 5,00 m. 

Die Fahrbahnbreite von Betriebswegen beträgt in der Re-

gel 3,00 m bis 3,50 m mit beiderseits bis zum Seitenraum 
auslaufend befes琀椀gten Seitenstreifen von mindestens 
0,50 m Breite. Die Kronenbreite beträgt entsprechend 
4,00 m bis 4,50 m.

Unbefes琀椀gter Wald- und Wiesenweg
Im Sinne dieses ländlichen Wegenetzkonzeptes sollen die 
Wege der Kategorie G als unbefes琀椀gte Wald- oder Wie-

senwege gem. RLW ausgebaut werden. Für diese Wege 
sind keine starren Regelungen vorgegeben. In der Regel 
beträgt die Kronenbreite etwa 4,00 m. 

Gemäß dem gemeinsamen Runderlass 
des Ministeriums für Inneres und Kom-

munales – 73-52.03.03 – und des Mi-
nisteriums für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtscha昀琀, Natur- und Verbraucher-
schutz – III 2/037.30.00.00 – vom 20. 
März 2017 mit Stand vom 22. August 
2020 „Zusammenarbeit der Forstbehör-
den mit den Feuerwehren und den Ka-

tastrophenschutzbehörden – ZFK 2017“ 
sind weitere Anforderungen zur Befahr-
barkeit der Waldwege durch Feuerwehr 
und Re琀琀ungskrä昀琀e zu berücksich琀椀gen. 
So heißt es u. a.:

1.2.1 Walderschließung

Gefährdete Waldteile, insbesondere gro-

ße zusammenhängende Nadelholzkultu-

ren und Dickungen, sind durch Wege und 
Gliederungslinien (Feuerschutzstreifen) 
so zu erschließen, dass eine erfolgreiche 
Waldbrandbekämpfung durchgeführt 
werden kann. Das Erschließungsnetz 
muss für Feuerwehrfahrzeuge befahr-
bar sein (Lichtraumpro昀椀l 4 m Höhe und 
3,50 m Breite). Im Erschließungsnetz 
sollten verteilt Ausweichbuchten für 
eventuelle Begegnungsverkehre ge-

scha昀昀en werden. An geeigneten Orten 
sind Hubschrauberlandestellen auf vor-
handenen, unbestockten Flächen aus-

zuweisen. Die für Hubschrauberlande-

stellen geltenden Anforderungen sind 
den auf der Internetseite des Ins琀椀tuts 
der Feuerwehr (www.idf.nrw.de) bereit-
gestellten Hinweisen für den Einsatz von 
Hubschraubern mit Löschwasseraußen-

lastbehältern zur Brandbekämpfung zu 
entnehmen.

Weiterführende Informa琀椀onen unter:
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Wegeau昀戀au wassergebundene Befes琀椀gung
Ein wassergebundener Weg besteht aus einer ungebunde-

nen Tragschicht aus Kiesgeröll, Scho琀琀er, unsor琀椀ertem Ge-

stein oder Betonrecycling. Die Stärke richtet sich nach der 
Tragfähigkeit des Untergrundes und der Beanspruchung 
des Weges und kann zwischen 20 und 45 cm liegen. Dar-
auf wird eine 5 cm starke Deckschicht aus Sand, Kies-Sand 
oder Spli琀琀-Sand-Gemischen eingebaut. Näheres regeln 
die ZTV LW 16 (Zusätzliche Technische Vertragsbedingun-

gen und Richtlinien für den Bau Ländlicher Wege, Ausgabe 
2016). Sofern eine gebundene Fahrbahndecke notwendig 

ist (z. B. Asphalt oder Beton), sollte deren Breite in der Re-

gel 3,00 m bei einer Kronenbreite von mindestens 4,00 m 
betragen. Bei Spurwegen sollte der Zwischenstreifen nicht 
größer als 0,90 m sein. Die Gesamtausbaubreite der Fahr-
bahn sollte 3,00 m betragen. Geringfügige Abweichungen 
sind bei Wegen in P昀氀asterbauweise systembedingt mög-

lich. Dient ein Wirtscha昀琀sweg zugleich der Holzabfuhr, so 
sind die Entwurfsparameter für Holzabfuhrwege (Fahrwe-

ge) anzuwenden.

Alle De昀椀ni琀椀onen und Abbildungen Kap. 4.2: Arbeitsbla琀琀 DWA-A 904-1 (2016)/Deutsche Vereinigung für Wasserwirtscha昀琀, Abwasser und Abfall e. V.

Vorteile von DoB Nachteile von DoB

  gerade für instabile Untergründe geeignet durch 
einfachere Instandhaltung und Elas琀椀zität

  nicht für hohes Verkehrsau昀欀ommen und schnellen 
Verkehr geeignet

  besonders lange Lebensdauer bei  
op琀椀maler Unterhaltung

  sehr unterhaltungsintensiv und bei fehlender 
Unterhaltung schnell eintretende Qualitätsverluste 
bei der Befahrbarkeit

  geringe Störung des Landscha昀琀sbildes   Kurvenbereiche bzw. Bereiche, die starken 
Lenkbewegungen ausgesetzt sind, sollten genauso 
wie Strecken, auf denen häu昀椀g angefahren bzw. 
gebremst wird, bituminös ausgeführt werden  geringer Versiegelungsgrad

  hohe Mul琀椀funk琀椀onalität   starke Gefällestrecken sind mit „Wasserableitern“ 
auszusta琀琀en

  vergleichsweise niedrige Herstellungskosten   ggf. Staubentwicklung durch Wind oder Befahrung  
bei Trockenheit

Vor- und Nachteile von DoB (Deckschicht ohne Bindemi琀琀el)

Polyzyklische Aroma琀椀sche Kohlenwassersto昀昀e 
(PAK) entstehen bei der unvollständigen Ver-
brennung von organischem Material wie Holz, 
Kohle oder Öl. Allgemein gilt: Je niedriger die 
Temperatur des Feuers und je weniger Sauer-
sto昀昀 zur Verfügung steht, desto unvollständiger 
verbrennen die Materialien und desto mehr PAK 
entstehen. 

Ein großer Teil der PAK gelangt bereits durch Na-

turprozesse, wie Waldbrände oder Vulkanaus-

brüche, die nicht durch den Menschen beein-

昀氀ussbar sind, in die Atmosphäre. Auch die von 

Menschen verursachten Emissionen stammen 
hauptsächlich aus Verbrennungsprozessen (aus 
Kleinfeuerungsanlagen, industriellen Prozessen, 
Feuerstellen oder Tabakrauch). Zudem ist diese 
Sto昀昀gruppe ein natürlicher Bestandteil der fossi-
len Rohsto昀昀e Kohle und Erdöl.

Durch Veredelungsverfahren, wie der Verkokung 
von Kohle oder der Ra昀케na琀椀on von Erdöl durch 
Kracken, entstehen Produkte wie Koks, Teer, Ben-

zine, Wachse oder Öle. Die dabei entstehenden 
Schlacken werden verbrannt oder wurden häu昀椀g 
als Bausto昀昀 im Straßenbau verwendet.
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Allgemeines

Die in die Kategorien F oder G eingestu昀琀en Wege sind im 
Interesse von einzelnen Nutzern. Es ist daher beabsich-

琀椀gt, diese Wege in privates Eigentum zu überführen. 

Kann keine Einigung hinsichtlich einer Priva琀椀sierung er-
zielt werden, so werden die Wege seitens der Stadt mit 
folgendem Mindeststandard hergestellt:

Kategorie F: siehe (untergeordneter) Wirtscha昀琀sweg, Be-

fes琀椀gung als DoB (Deckschicht ohne Bindemi琀琀el)

Kategorie G: siehe „unbefes琀椀gter Wald- und Wiesenweg“

Erschließungswege, die Einzelinteressen dienen; 
alle Verkehrsarten, aber nur in geringer Menge, z. B. 
Zufahrten zu einzeln gelegenen Wohnhäusern ohne 
luf Bedeutung, Windkra昀琀anlagen, Scheunen etc.

F

Im Netzzusammenhang weniger wich琀椀ge Wege, 
die ausschließlich der Feinverteilung innerhalb 
eines Feldblocks dienen oder zur Gewährleistung 
einer funk琀椀onierenden Verbindung bzw. Erschlie-

ßung von geringer oder keiner Bedeutung sind

G

Ausweichbuchten

Für alle einstrei昀椀gen Wirtscha昀琀swege kann es sinnvoll 
sein, an einigen Stellen Ausweichbuchten einzurichten, 
um den Begegnungsverkehr zu erleichtern, die befahrba-

ren Seitenstreifen zu entlasten und auf diese Weise Be-

schädigungen an den Fahrbahnrändern und den Seiten-

streifen zu verringern. 

Das Foto zeigt eine entsprechende Situa琀椀on aus einem 
vorherigen Ge-Komm-Projekt und kann als gutes Beispiel 
für zukün昀琀ige Überlegungen dienen. Um Gegenverkehr 
zu vermeiden, sollte auch das Einrichten von Einbahnstra-

ßenregelungen in die weiteren Überlegungen einbezogen 
werden. Abb. 30:  Ausweichbucht (Foto: Ge-Komm GmbH)
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4.3 Überholung von Radfahrenden auf Wirtscha昀琀swegen

Lösungsansätze

Im Folgenden wird das Szenario beschrieben, bei wel-
chem Radfahrende auf einspurigen Verbindungswegen 
im Mischverkehr ohne jegliche Radverkehrsanlage unter-
wegs sind und von einem Kra昀琀fahrzeug überholt werden. 
In der StVO ist klar geregelt, dass Kra昀琀fahrzeuge Radfah-

rende mit mindestens 1,50 Metern Sicherheitsabstand 
überholen müssen. Außerorts sind es sogar 2,00 Meter. 

Nachstehend werden bereits existente Lösungen aufge-

zeigt sowie deren Vor- und Nachteile beschrieben. Am 
Ende des Kapitels werden mögliche, von der Ge-Komm 
GmbH entwickelte Lösungsansätze dargestellt.

Lösung 1:  
Rücksicht aller Verkehrsteilnehmer

StVO § 1
Grundregeln

(1) Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige 
Vorsicht und gegensei琀椀ge Rücksicht.

(2) Wer am Verkehr teilnimmt hat sich so zu verhalten, 
dass kein anderer geschädigt, gefährdet oder mehr, als 
nach den Umständen unvermeidbar, behindert oder be-

läs琀椀gt wird.

Gibt der Straßenquerschni琀琀 keine Möglichkeit zum siche-

ren Überholen her, ist der Autofahrer gesetzlich verp昀氀ich-

tet, mit dem Überholvorgang zu warten, bis sich etwas 
ergibt.

Lösung 2:  
Pop-Up-Radwege

Der sog. Pop-up-Radweg oder Pop-up-Bike-Lane be-

zeichnet einen kurzfris琀椀g eingerichteten Radfahrstreifen 
zum Schutz der Radfahrenden. Dieser soll zur Weiterent-
wicklung der Radinfrastruktur beitragen und eignet sich 
für Städte und Gemeinden als kurzfris琀椀ges Experiment. 
Diese Art der Gestaltung des Verkehrsraumes bietet Ein-

sicht über die daraus resul琀椀erenden Verkehrsströme. Der 
Schutzstreifen wird baulich oder farblich von der Fahr-
bahn abgegrenzt (z. B. über farbliche Markierungen oder 
Leitpfosten). Das Sicherheitsemp昀椀nden der Radfahre-

nden wird dadurch erheblich gesteigert. Von Vorteil sind 
die ausbleibenden Planungszeiten für Pop-up-Radwege, 
von Nachteil hingegen die temporär beschränkte Nut-
zung. Die Einrichtung eines Pop-up-Radweges sollte auf 
die jeweilige Situa琀椀on vor Ort angepasst und mit der zu-

ständigen Behörde abges琀椀mmt werden.

Das Model ist vor allem für den innerstäd琀椀schen Bereich 
Interessant. Voraussetzungen dafür sind:

1. ausreichende Straßenbreite 

2. konkrete Hinweise auf Gefahren im Verkehr und 
zwingende Notwendigkeit

Abb. 31:  Aufruf zur Rücksichtnahme (Idee: h琀琀ps://landvolk.net/lpdar琀椀-

kel/ruecksicht-macht-die-wege-breit/ | Adap琀椀on: Ge-Komm GmbH)

Wirtscha昀琀swege sind aufgrund der 
historischen Bedingungen selten breit 
genug, um den aktuell geforderten Si-
cherheitsabstand zu gewährleisten. Zu-

sätzlich bedingt der Strukturwandel, 
dass die bewirtscha昀琀enden Landma-

schinen zunehmend größer und breiter 
werden.

Abb. 32:  Pop-up-Radweg (Foto: Ge-Komm GmbH)
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Lösung 3:  
Überholbucht für Radfahrende

Die Ge-Komm GmbH hat einen Lösungsansatz zur Einhal-
tung der geltenden Abstandsregelungen für Kra昀琀fahrzeu-

ge entwickelt, welche vor allem Radfahrenden im Außen-

bereich ein gefahrloses Befahren der Straße ermöglichen 
soll. Das Ergebnis ist die Überholbucht für Radfahrende.

Unter Verwendung einer Überholbucht ist es Radfahre-

nden möglich bei unverminderter Geschwindigkeit auf 
diese markierte Strecke auszuweichen. Gleichzei琀椀g kann 
das Kra昀琀fahrzeug den Radfahrenden mit ausreichend 
Sicherheitsabstand überholen. Anschließend ist es dem 
Radfahrenden möglich, gefahrlos zurück auf die Fahrbahn 
zu wechseln und die Fahrt fortzusetzen (siehe Abb. 33). 
Bei ausreichender Flächenverfügbarkeit wird empfohlen, 
die Überholbuchten wechselsei琀椀g zu installieren, sodass 
jede Fahrbahnseite bedient werden kann.

Für die prak琀椀sche Anwendung werden im Folgenden eini-
ge Annahmen zugrunde gelegt und die Situa琀椀on anhand 
derer beschrieben. Auf einem einspurigen Verbindungs-

weg (3,50 m Fahrbahnbreite, außerorts) ist ein Kra昀琀fahr-

zeug mit 50 km/h von A nach B unterwegs. Dabei holt 
es einen Radfahrenden ein, der mit 15 km/h in dieselbe 
Richtung fährt. Da bei einem Überholvorgang mindes-

tens 2,00 m Sicherheitsabstand einzuhalten sind, darf das 
Kra昀琀fahrzeug den Radfahrenden nicht überholen. Wäre in 
Fahrtrichtung rechts eine etwa 40 m lange Nebenanlage, 
in Form einer Überholbucht, für Radfahrende vorhanden, 
könnten diese einschwenken und das Kra昀琀fahrzeug ent-
sprechend zum Überholen ansetzen. Für den Überhol-
vorgang benö琀椀gt das Kra昀琀fahrzeug, bei gleichbleibender 
Geschwindigkeit etwa 2,9 Sekunden. In diesem Beispiel 
verbleiben dem Radfahrenden bei unverminderter Ge-

schwindigkeit etwa 9,6 Sekunden Zeit bis dieser das Ende 
der Überholbucht erreicht. 

40 m40 m 40 m40 m1.500 m1.500 m

750 m750 m 750 m750 m

Abb. 33:  Überholbucht für Radfahrende (Gra昀椀k: Ge-Komm GmbH)

Fahrrad

Km/h im Ø Fahrzeit Sekunden

10 14,4

15 9,6

20 7,2

25 5,8

30 4,8

PKW

Km/h im Ø Fahrzeit Sekunden

30 4,8

40 3,6

50 2,9

70 2,0

Wertetabelle für eine 40 m lange Überholstrecke als Nebenanlage:

Abb. 34:  Überholgeschwindigkeiten und -dauer (Tabelle: Ge-Komm GmbH)
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Mögliche Abstände für 
wiederkehrende Überholbuchten

Bei einem Abstand von 2.000 m zwischen zwei Buchten 
vergehen etwa 200 Sekunden, bevor der Radfahrende mit 
einer Geschwindigkeit von 10 km/h diese Distanz zurück-

legt hat. Demgegenüber vergehen etwa 150 Sekunden, 
respek琀椀ve dem Kra昀琀fahrzeug zumutbare knapp 3 Minu-

ten, bei einer Distanz von 1.500 m Abstand zwischen zwei 
Überholbuchten. Schlussfolgernd wird ein Abstand von 
mindestens 1.500 m zwischen zwei Überholbuchten emp-

fohlen. Das bedeutet, dass ein Kra昀琀fahrzeug hinter einem 
10 km/h vorausfahrenden Radfahrenden etwa 150 Sekun-

den hinterherfahren muss, bevor der Radfahrende in die 
Überholbucht einschwenken kann. Die endgül琀椀ge Distanz 
zwischen den Überholbuchen ist vor Ort zu überprüfen 
und an die jeweiligen Verhältnisse anzupassen.

Vorteil einer 40 m langen 
Überholstrecke als Nebenanlage:

Es können maximal zwei Kra昀琀fahrzeuge die Radfahrenden 
überholen, ohne dass die Radfahrenden bremsen oder 
halten und Absteigen müssen – dies resul琀椀ert aus den 
vorherigen Annahmen. Bei einer Halbierung der Überhol-
strecke auf 20 m könnte nur ein einzelnes Kra昀琀fahrzeug 
zum Überholen ansetzen. Ein Ausbremsen des Radfahre-

nden durch weitere Kra昀琀fahrzeuge ist zu vermeiden.

Die schema琀椀sche Abbildung verdeutlicht die oben be-

schriebenen Situa琀椀onen: 

Fahrbahn - max. Breite des Fahrzeugs = vorhandener Platz  
3,50 m - 2,55 m = 0,95 m 

205 cm205 cm350 cm350 cm

max. 255 cmmax. 255 cm 200 cm200 cm

Abb. 35:  Für Überholbucht relevante Abstände (Gra昀椀k: Ge-Komm GmbH)

Abb. 36:  Flächenbedarf einer Überholbucht (Gra昀椀k: Ge-Komm GmbH)

40 m40 m

2,05 2,05 m 82 m2

Der Flächenbedarf einer Überholbucht muss anhand der 
lokalen Bedingungen ermi琀琀elt werden, um ggf. Flächen 
zu erwerben. Folgende Gra昀椀k veranschaulicht die Flä-

chenverteilung einer 40 m langen Überholbucht, bei einer 
Breite von 2,05 m.
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Verkehrszeichen VZ 1004-30

Nach 200 m En琀昀ernung.

Mögliches Verkehrszeichen  
vor der Überholbucht

Dieses Verkehrszeichen ist von 
der Ge-Komm GmbH entwickelt 
worden.

Mögliches Verkehrszeichen  
nach der Überholbucht

Dieses Verkehrszeichen ist von 
der Ge-Komm GmbH entwickelt 
worden.

Verkehrszeichen 277.1

Verbot des Überholens von ein-

spurigen Fahrzeugen für mehr-
spurige Kra昀琀fahrzeuge und Kra昀琀-

räder mit Beiwagen.

Dieses Verkehrszeichen könnte 
zwischen den Überholbuchten 
angebracht werden. Außerorts 
auf beiden Straßenseiten.

Verkehrszeichen VZ 281.1

Ende des Verbots des Überho-

lens von einspurigen Fahrzeugen 
für mehrspurige Kra昀琀fahrzeuge 
und Kra昀琀räder mit Beiwagen.

Dieses VZ könnte man am Anfang 
der Überholbucht mon琀椀eren. 
Außerorts auf beiden Seiten.

Auswahl an Verkehrsschildern, welche 
für die Überholbucht möglich wären
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Mögliche Anordnung der Verkehrszeichen innerorts

40 m40 m 40 m40 m1.500 m1.500 m

750 m750 m 750 m750 m

VZ-Modell 1

Abb. 37:  Überholbucht mit VZ 277.1 und 281.1 (Gra昀椀k: Ge-Komm GmbH)

40 m40 m 40 m40 m1.500 m1.500 m

750 m750 m 750 m750 m

VZ-Modell 2

Abb. 38:  Überholbucht mit VZ 277.1, 281.1 und Überholbucht-Beginn (Gra昀椀k: Ge-Komm GmbH)

40 m40 m 40 m40 m1.500 m1.500 m

750 m750 m 750 m750 m

1,5
 k

m

VZ-Modell 3

Abb. 39:  Überholbucht mit VZ 277.1, 281.1, Überholbucht-Beginn und -Ende (Gra昀椀k: Ge-Komm GmbH)
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Gestaltung der Überholbucht

Die gesamte Fläche der Überholbucht sollte mit einem 
farbigen Anstrich kenntlich gemacht werden, sodass diese 
besser sichtbar und sicherer gestaltet werden kann (siehe 
Abb. 40). Empfohlen wird eine farbige Fahrbahnmarkie-

rung oder eine Au昀琀ragung von Piktogrammen. Dadurch 
ist eine deutliche Unterscheidung der Fahrbahnen mög-

lich. Zusätzlich wird eine gestrichelte Linie als Trennung 
der Fahrstreifen empfohlen. Eine bauliche Trennung z. B. 
durch Poller oder Bordsteine ist nicht notwendig.

Abb. 40:  Op琀椀sche Gestaltung der Überholbucht (Gra昀椀k: Ge-Komm GmbH)
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4.4  Bodenordnung/Flurbereinigung

Die ländlichen Räume unterliegen einer vielfäl琀椀gen Nut-
zung durch bspw. Acker, Grünland, Wald昀氀ächen, Natur-
schutz昀氀ächen, Bau昀氀ächen für Gebäude sowie Straßenbau 
und Flächen für die Renaturierung von Gewässern. Durch 
verschiedene Nutzungen und unterschiedliche Nutzer-
gruppen, sich ändernde Eigentums- und Nutzungsver-
hältnisse, neue Planungen und Baumaßnahmen sowie 
historisch und geogra昀椀sch bedingte Ein昀氀üsse ergeben 
sich immer wieder Bedarfe einer gebietsweisen Boden-

neuordnung. Ein probates Mi琀琀el zur Verbesserung der 
Flächenstruktur sind sog. Flurbereinigungsverfahren. 

Da Eigentumsverhältnisse von Grund昀氀ächen einem ver-
fassungsrechtlich garan琀椀erten Schutz unterliegen, sind 
Flurbereinigungsbehörden an einem Ausgleich der Inter-
essen bestrebt. Die jeweiligen Beteiligten werden bei der 
Anordnung und Gestaltung innerhalb eines Flurbereini-
gungsgebietes objek琀椀v unterstützt. Ein Flurbereinigungs-

verfahren wird, neben der Flurbereinigungsbehörde, von 
einem Arbeitskreis aller relevanten Akteure (Vorstand der 
Teilnehmergemeinscha昀琀) begleitet.

Ziele

Die Ziele eines Flurbereinigungsverfahrens sind vielfäl琀椀g. 
In erster Linie soll jedoch eine Stärkung der ländlichen 
Räume durch Strukturierung und Op琀椀mierung der Flä-

chenanordnung sowie des Wegenetzes erreicht werden. 
Dabei kann die räumliche Anordnung der Flurstücke – un-

abhängig von ihrer Größe und Lage – durch Flächentausch 
und Zusammenlegung neugestaltet werden. Eigentümer 
und Nutzer der betro昀昀enen Flächen sollen durch diese 
Maßnahmen von verbesserten Rahmenbedingungen hin-

sichtlich Bewirtscha昀琀ung und Erreichbarkeit der Flächen 
pro昀椀琀椀eren.

Daneben ist im Bodenordnungsverfahren die Erschlie-

ßung aller Grundstücke sicher zu stellen. In diesem Zu-

sammenhang ist zu prüfen, ob das Wegenetz durch We-

geneubau oder Rückbau bzw. Ausbau von bestehenden 
Wegen op琀椀miert werden muss. Ein Flurbereinigungsver-
fahren bietet somit eine Möglichkeit, die Wegenetzstruk-

tur bereichsweise bedarfsgerecht und zukun昀琀sorien琀椀ert 
neu zu gestalten. 

Gesetzliche Verfahren der  
Flurbereinigung
Das Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) unterscheidet fünf 
verschiedene Verfahrensarten. Dabei ist das Ziel zu be-

achten, welches mit der Flurbereinigung verfolgt wird 
(Quelle: Flurbereinigung – Informa琀椀onen für Beteiligte, 
Herausgeber Bezirksregierung Köln, 2013):

I. Regel昀氀urbereinigung (§ 1 FlurbG) zur Verbesserung der 
Agrarstruktur und zur Förderung der Landentwicklung 
durch Zusammenlegung von zerstreutem Grundbesitz 
und Anpassung des Wirtscha昀琀swegenetzes.

II. Vereinfachte Flurbereinigung (§ 86 FlurbG) 
mit verkürztem Verfahrensablauf zur 
Verbesserung der Agrarstruktur und zur 
Lösung von Landnutzungskon昀氀ikten z. B. bei 
Naturschutzprojekten, Gewässerauenprogrammen.

III. Unternehmens昀氀urbereinigung (§ 87 昀昀. FlurbG) zur 
Landbereitstellung für ö昀昀entliche Infrastrukturprojekte 
(Straßen-, Schienen,- Deichbau, etc.) und zur 
Vermeidung und Milderung von Enteignungen sowie 
zur Vermeidung von Schäden für die allgemeine 
Landeskultur.

IV. Beschleunigtes Zusammenlegungsverfahren (§ 91 昀昀. 
FlurbG) für eine rasche Verbesserung der Agrarstruktur 
oder, um Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landscha昀琀sp昀氀ege umzusetzen, wenn Änderungen im 
Wegenetz nicht erforderlich sind.

V. Freiwilliger Landtausch (§ 103a 昀昀. FlurbG) als ein 
durch die Flurbereinigungsbehörde geleitetes 
Verfahren, bei dem – mit dem Einverständnis der 
Betro昀昀enen – einzelne Grundstücke getauscht werden.
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Kosten

Während eines Flurbereinigungsverfahrens entstehen 
Kosten. Dabei wird zwischen Ausführungskosten und 
Verfahrenskosten unterschieden. Die Kosten werden wie 
folgt umgelegt: 

• Verfahrenskosten umfassen Kosten für Personal und 
Aussta琀琀ung der Flurbereinigungsbehörde und werden 
komple琀琀 vom Land Nordrhein-Wes琀昀alen getragen.

• Ausführungskosten werden komple琀琀 vom 
Planungsträger übernommen, insofern das Vorhaben 
im ö昀昀entlichen Interesse durchgeführt wird (bspw. 
Flächenbedarf für Straßenbaumaßnahmen). Falls 
ein Flurbereinigungsverfahren im agrarstrukturellen 
Interesse von unterschiedlichen Eigentümern 
durchgeführt wird, können die Ausführungskosten 
der Teilnehmergemeinscha昀琀 (bestehend aus 
allen Eigentümern und Erbbauberech琀椀gten im 
Bereinigungsgebiet) durch Zuwendung von derzeit 
70 % von EU, Bund und Land gefördert werden. Ein 
abgeschlossenes Wirtscha昀琀swegekonzept führt zu 
einer Erhöhung der ö昀昀entlichen Fördermi琀琀el um 
zusätzliche 5 %.

Kosten entstehen z. B. bei der Vermessung, Wertermi琀琀-
lung, durch den Wegebau sowie für Maßnahmen zum 
ökologischen Ausgleich.

Bauliche Maßnahmen

Für die Erreichbarkeit sämtlicher Flurstücke in ländlichen 
Räumen müssen Wirtscha昀琀swege bereitgestellt werden. 
Der Ausbau von Wirtscha昀琀swegen muss so erfolgen, dass 
diese mit zeitgemäßen land- und forstwirtscha昀琀lichen 
Maschinen befahrbar sind. Dabei ist der Zustand des ge-

samten Wegenetzes entscheidend für die Wahl der Maß-

nahmen. Diese Maßnahmen beinhalten einen Rückbau 
von entbehrlichen Wegen, den Neubau von Waldwegen 
oder Wirtscha昀琀swegen, oder die grundha昀琀e Sanierung 
vorhandener Wege.

Für die fachliche Planung der Maßnahmen bildet eine so-

lide Datengrundlage die beste Voraussetzung. Anhand der 
Bestandsdatenaufnahme im Rahmen des Wirtscha昀琀swe-

gekonzeptes stehen u. a. Angaben zu den Nutzergruppen, 
Nutzungshäu昀椀gkeiten, Zuständen und Befes琀椀gungsarten 
zur Verfügung.

6868

Handlungsempfehlungen



4.5  Bodenordnungsbedarf in der Stadt Bad Honnef mit Aussagen zu 
Eigentums- und Katasterverhältnissen

Anhand des erstellten Wirtscha昀琀swegekonzeptes wurden 
Bereiche ermi琀琀elt, in denen der Bedarf einer Bodenord-

nung erkennbar ist. 

Möglicher Regelungsbedarf an Eigentums- und Kataster-
verhältnissen an Wegen kann im Zusammenhang mit dem 
ländlichen Wegenetzkonzept beispielsweise in folgenden 
Fällen entstehen:

1.  Durch eine geplante 
Ausbaumaßnahme entsteht  
ein Flächenanspruch

Dieser Fall tri琀琀 ein, wenn ein vorhandener Weg aufgrund 
einer geplanten Gesamtsanierung ausgebaut/verbreitert 
werden soll und aufgrund zu schmaler vorhandener We-

geparzellen ein weiterer Flächenbedarf entsteht. Dazu 
kann es kommen, wenn zusätzliche Wege notwendig wer-
den.

Für die Stadt Bad Honnef wurde im Rahmen des länd-

lichen Wegenetzkonzeptes kein Bedarf festgestellt.

2.  Durch Verwertung der Fläche 
entbehrlicher Wege

Bodenordnungsbedarf kann durch die Verwertung von 
entbehrlichen Wegen (Kategorie H) entstehen. Die Ein-

stufung in Kategorie H (Op琀椀onswege) ist für derzeit nicht 
mehr vorhandene oder nicht mehr als Wege genutzte We-

geparzellen sowie Wege, die Einzelinteressen dienen und 
auf welche die Allgemeinheit zukün昀琀ig verzichten kann, 
erfolgt. Eine Unterhaltung dieser Wege wird in vielen Fäl-

len bereits heute nicht betrieben und soll zukün昀琀ig auf 
das Nö琀椀gste reduziert werden. 

Für den zukün昀琀igen Umgang mit diesen Op琀椀onswegen, 
bzw. Flächen gibt es verschiedene Möglichkeiten: 

Eine Möglichkeit besteht darin, Op琀椀onswege im Stadtei-
gentum zu priva琀椀sieren bzw. auf Dri琀琀e zu übertragen. In 
der Regel entsteht durch Veräußerung an die Eigentümer 
umliegender Flächen kein Bodenordnungsbedarf. Wege-

au昀栀ebungen innerhalb von Bewirtscha昀琀ungsblöcken las-

sen sich ggfs. durch freiwillige Landtauschverfahren nach 
Flurbereinigungsrecht begleiten. Ein Bedarf für Boden-

ordnung kann unter Umständen beispielha昀琀 durch eine 
Verlegung der Flächen an eine für die ökologische Auf-
wertung geeignete Stelle entstehen. 

Die Möglichkeit der Priva琀椀sierung ist einzelfallbezogen 
mit allen betro昀昀enen Anliegern zu erörtern und zu prü-

fen. Dabei ist zu beachten, dass die zukün昀琀ige Erschlie-

ßung aller Eigentums昀氀ächen (unabhängig der Pachtver-
hältnisse) sichergestellt bleibt. Die Unterhaltungs- und 
Verkehrssicherungsp昀氀icht geht im Falle eines Verkaufs auf 
den neuen Eigentümer über.

Gerade diese Bereiche lassen hohe Einsparpotenziale für 
die Zukun昀琀 erwarten. Hierbei wurden im Beratungspro-

zess bereits einige Flächen ermi琀琀elt, an deren Erwerb die 
hiesige Land- und Forstwirtscha昀琀 grundsätzliches Interes-

se signalisiert hat. Ist ein Verkauf nicht möglich, sollte die 
Möglichkeit einer Verpachtung geprü昀琀 werden. 

Vor einer Au昀栀ebung oder Priva琀椀sierung eines Wegeab-

schni琀琀es der Kategorie H müssen jedoch mögliche Aus-

wirkungen auf Erholungssuchende sowie den Naturschutz 
oder weitere Interessen geprü昀琀 werden. 

In der Stadt Bad Honnef wurden im Rahmen des ländli
chen Wegenetzkonzeptes solche Fälle nicht festgestellt.

Fallbeispiele siehe S. ?? – ??
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So kann z. B. eine ökologische Aufwertung vorgesehen 
werden, welche agrarstrukturverträglich erfolgen muss. 
Das heißt, Wege昀氀ächen sollen nach Möglichkeit nicht 
innerhalb geschlossener Acker昀氀ächen an Ort und Stelle 
ökologisch aufgewertet werden, sondern an Randberei-
che der Acker昀氀ächen verlegt werden. Bedarfsweise kann 
dafür ein Flächentausch oder eine Bodenneuordnung 
zielführend sein. Im Sinne der Landwirtscha昀琀 ist im Falle 
einer ökologischen Aufwertung solcher Wege keine hoch-

wachsende Bep昀氀anzung zu wählen. Diese erschwert und 
beeinträch琀椀gt die Bewirtscha昀琀ung durch Scha琀琀enwurf 
und Überwuchs und ist zudem p昀氀egeintensiver im Ver-
gleich zu niederer Vegeta琀椀on wie z. B. Blühstreifen.

Über eine Au昀栀ebung oder einen Rückbau entbehrlicher 
Wegeabschni琀琀e kann eine Reduzierung der Flächenin-

anspruchnahme oder gar eine Entsiegelung von Flächen 
(durch Rückbau von befes琀椀gten Wegen) erzielt werden. 

Für die Stadt Bad Honnef wurde im Rahmen des ländli-
chen Wegenetzkonzeptes im Zusammenhang mit Wegen 
ohne Funk琀椀on der Kategorie H möglicher Bodenordnungs-

bedarf in mehreren Bereichen festgestellt. Grundsätzlich 
sind die funk琀椀onslosen Wege mit einer Gesamtlänge von 
etwa 17.296 m im IST-Bestand über das gesamte Stadt-
gebiet verteilt (siehe Übersichtskarte). Weiterhin wurden 
derzeit vorhandene, jedoch zukün昀琀ig entbehrliche Wege 
ermi琀琀elt, sodass die Gesamtsumme der Kategorie H im 
SOLL-Konzept 16.060 m beträgt.

Über den Umgang mit einzelnen entbehrlichen Wegepar-
zellen muss im Einzelfall entschieden werden. Im Folgen-

den werden beispielha昀琀 mehrere grundsätzlich verschie-

dene Fälle für die kün昀琀ige Behandlung solcher Flächen 
dargestellt und erläutert:

Fallbeispiele siehe S. 72 – 74

3.  Durch Abweichungen 
zwischen Örtlichkeit und 
Liegenscha昀琀skataster 

Beispielsweise können an dieser Stelle nicht parzellierte 
Wege über Privateigentum (hier i. d. R. ungeklärte Un-

terhaltung) genannt werden. Ebenfalls kann Bodenord-

nungsbedarf entstehen im Falle von parzellierten Wegen, 
deren Lage jedoch von der Darstellung im Liegenscha昀琀s-

kataster abweicht.

Fallbeispiele siehe S. 75

4.  Nicht erschlossene Flurstücke/ 
Abweichungen in der Eigentums- 
und Bewirtscha昀琀ungsstruktur 

Bereichsweise weichen die Agrarstruktur und die Grund-

stücksstruktur voneinander ab. Das Kataster in diesen Be-

reichen kann veraltet zu sein. Flächen sind zum Teil nicht 
erschlossen.

Fallbeispiel siehe S. 76
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Übersicht der entbehrlichen Wege der Kategorie H (SOLL)
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Möglicher Bodenordnungsbedarf:  
2. Verwertung der Fläche entbehrlicher Wege – Beispiel 1

Örtlich vorhandene Wege, die für die Erschließung der 
Flächen nicht erforderlich sind (732).

Es emp昀椀ehlt sich die Priva琀椀sierung, Rückbau oder alter-
na琀椀v eine ökologische Aufwertung dieser Weges durch 
die Stadt (Ökokonto), sofern agrarstrukturelle Belange 
hiervon nicht beeinträch琀椀gt sind.

Abb. 42:  Wege-Nr. 732, Blickrichtung Süd (Foto: Ge-Komm GmbH)

Abb. 41:  Kartenausschni琀琀 SOLL-Kategorien im Wirtscha昀琀swegenetz

Sanierung/Ausbau/Verstärkung
Umbau/andere Bauweise
Rückbau/Au昀栀ebung als Weg
Neubau

 A – klassi昀椀ziert
 B – mul琀椀funk琀椀onaler Verbindungsweg
 C – Hauptwirtscha昀琀sweg
 D –  untergeordneter Wirtscha昀琀sweg  

mit Fußgängerverkehr
 E –  untergeordneter Erschließungsverkehr  

mit luf Verkehr
 F – Einzelerschließung, kaum luf Verkehr
 G – Binnenerschließung
 H – entbehrlich
 I – alleinführender Geh-/Radweg
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Möglicher Bodenordnungsbedarf:  
2. Verwertung der Fläche entbehrlicher Wege – Beispiel 2

Die Wegeparzelle verläu昀琀 begleitend zu einem Land-

scha昀琀selement und ist für die Erschließung der Flächen 
jedoch nicht mehr erforderlich (831). Eine Verbreiterung 
des Landscha昀琀selementes mit ökologischem Mehrwert 
ist sinnvoll. Zum Beispiel können derar琀椀ge Flächen über 
das Ökokonto zugunsten der Gemeinde verwendet wer-
den – ohne agrarstrukturellem Nachteil.

Abb. 43:  Kartenausschni琀琀 SOLL-Kategorien im Wirtscha昀琀swegenetz

Sanierung/Ausbau/Verstärkung
Umbau/andere Bauweise
Rückbau/Au昀栀ebung als Weg
Neubau

 A – klassi昀椀ziert
 B – mul琀椀funk琀椀onaler Verbindungsweg
 C – Hauptwirtscha昀琀sweg
 D –  untergeordneter Wirtscha昀琀sweg  

mit Fußgängerverkehr
 E –  untergeordneter Erschließungsverkehr  

mit luf Verkehr
 F – Einzelerschließung, kaum luf Verkehr
 G – Binnenerschließung
 H – entbehrlich
 I – alleinführender Geh-/Radweg

Abb. 44:  Wege-Nr. 831, Blickrichtung Ost (Foto: Ge-Komm GmbH)
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Möglicher Bodenordnungsbedarf:  
2. Verwertung der Fläche entbehrlicher Wege – Beispiel 3

Dieses Fallbeispiel zeigt möglichen Bodenordnungsbedarf 
auf und kann ggfs. mit Unterstützung der Bodenordnung 
gelöst werden. Die vorhandenen Wegeparzellen 2148, 
2145 und 800 innerhalb landwirtscha昀琀licher Flächen sind 
örtlich nicht erkennbar und überackert. Für die Erschlie-

ßung der Flurstücke sind diese Wegeabschni琀琀e nicht 

mehr erforderlich. Eine Möglichkeit im Umgang mit sol-
chen Wegen ist die Besei琀椀gung, Veräußerung an benach-

barte Eigentümer oder Landtausch und Verlegung der 
Fläche an den Blockrand mit anschließender ökologischer 
Aufwertung durch die Stadt (Ökokonto).

Abb. 45:  Kartenausschni琀琀 SOLL-Kategorien im Wirtscha昀琀swegenetz

Sanierung/Ausbau/Verstärkung
Umbau/andere Bauweise
Rückbau/Au昀栀ebung als Weg
Neubau

 A – klassi昀椀ziert
 B – mul琀椀funk琀椀onaler Verbindungsweg
 C – Hauptwirtscha昀琀sweg
 D –  untergeordneter Wirtscha昀琀sweg  

mit Fußgängerverkehr
 E –  untergeordneter Erschließungsverkehr  

mit luf Verkehr
 F – Einzelerschließung, kaum luf Verkehr
 G – Binnenerschließung
 H – entbehrlich
 I – alleinführender Geh-/Radweg

Abb. 46:  Wege-Nr. 2145, Blickrichtung West (Foto: Ge-Komm GmbH) Abb. 47:  Wege-Nr. 800, Blickrichtung Nord (Foto: Ge-Komm GmbH)
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Möglicher Bodenordnungsbedarf:  
3. Abweichungen zwischen Örtlichkeit und Liegenscha昀琀skataster – Beispiele 1 & 2

Die Beispiele zeigen deutlich erkennbare Abweichungen 
zwischen tatsächlichem Straßenverlauf und Kataster. Die 
Wege verlaufen in der Örtlichkeit zum Teil über priva-

te Grundstücke. Die Flächen im Stadteigentum sind rosa 

hervorgehoben. Eine Lösung kann im Rahmen eines Flä-

chentausches, z. B. über das Instrument des freiwilligen 
Landtausches, erzielt werden. So lassen sich Liegenscha昀琀s-

kataster und Örtlichkeit in Übereins琀椀mmung bringen.

Abb. 48:  Kartenausschni琀琀 SOLL-Kategorien im Wirtscha昀琀swegenetz

Sanierung/Ausbau/Verstärkung
Umbau/andere Bauweise
Rückbau/Au昀栀ebung als Weg
Neubau

 A – klassi昀椀ziert
 B – mul琀椀funk琀椀onaler Verbindungsweg
 C – Hauptwirtscha昀琀sweg
 D –  untergeordneter Wirtscha昀琀sweg  

mit Fußgängerverkehr
 E –  untergeordneter Erschließungsverkehr  

mit luf Verkehr
 F – Einzelerschließung, kaum luf Verkehr
 G – Binnenerschließung
 H – entbehrlich
 I – alleinführender Geh-/Radweg

Abb. 49:  Kartenausschni琀琀 SOLL-Kategorien im Wirtscha昀琀swegenetz

Sanierung/Ausbau/Verstärkung
Umbau/andere Bauweise
Rückbau/Au昀栀ebung als Weg
Neubau

 A – klassi昀椀ziert
 B – mul琀椀funk琀椀onaler Verbindungsweg
 C – Hauptwirtscha昀琀sweg
 D –  untergeordneter Wirtscha昀琀sweg  

mit Fußgängerverkehr
 E –  untergeordneter Erschließungsverkehr  

mit luf Verkehr
 F – Einzelerschließung, kaum luf Verkehr
 G – Binnenerschließung
 H – entbehrlich
 I – alleinführender Geh-/Radweg
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Abb. 50:  Kartenausschni琀琀 SOLL-Kategorien im Wirtscha昀琀swegenetz

Sanierung/Ausbau/Verstärkung
Umbau/andere Bauweise
Rückbau/Au昀栀ebung als Weg
Neubau

 A – klassi昀椀ziert
 B – mul琀椀funk琀椀onaler Verbindungsweg
 C – Hauptwirtscha昀琀sweg
 D –  untergeordneter Wirtscha昀琀sweg  

mit Fußgängerverkehr
 E –  untergeordneter Erschließungsverkehr  

mit luf Verkehr
 F – Einzelerschließung, kaum luf Verkehr
 G – Binnenerschließung
 H – entbehrlich
 I – alleinführender Geh-/Radweg

Möglicher Bodenordnungsbedarf:  
4. Nicht erschlossene Flurstücke/Strukturelle Abweichungen – Beispiel 1

In diesem Beispiel weichen die Agrarstruktur und die 
Grundstückstruktur voneinander ab. Auch das Kataster 
scheint in diesen Bereichen veraltet zu sein. Die Flächen 
sind zum Teil nicht erschlossen.
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4.6 Handlungsempfehlungen

Zeitliche Umsetzung

Die Umsetzung der Handlungsempfehlungen soll sinnvol-
lerweise in der Stadt Bad Honnef in folgenden zeitlichen 
Horizonten erfolgen:

• kurzfris琀椀g 5 Jahre

• mi琀琀elfris琀椀g 10 Jahre

• langfris琀椀g 20 Jahre

Die folgende Übersicht zeigt eine Aufstellung der Hand-

lungsempfehlungen nach zeitlicher Priorität:

Grobe Kostenschätzung

Im Zuge der Bearbeitung hat sich bzgl. der Handlungs-

empfehlungen gezeigt, dass die damit einhergehenden 
Kosten nicht exakt festgelegt werden können. Entspre-

chend der unterschiedlichen Handlungsempfehlungen 
gemäß Lei琀昀aden (siehe Kap. 4) ergeben sich di昀昀erenzierte 
Annahmen. Die im Folgenden zugrunde gelegten Einheits-

preise beruhen auf regionaltypischen Erfahrungswerten 
der Ge-Komm GmbH und der Stadt Bad Honnef und sind 
als grobe Richtwerte anzusehen.

Die in diesem Bericht ermi琀琀elten Inves琀椀琀椀onssummen 
bilden den Stand zum Zeitpunkt der Konzepterstellung, 
also den Stand im Jahr 2022 ab. Unberücksich琀椀gt bzw. 
nicht abschätzbar ist die Entwicklung der langfris琀椀gen In-

ves琀椀琀椀onsbedarfe, die unmi琀琀elbar mit der tatsächlichen 
Umsetzung der vorliegenden Handlungsempfehlungen in 
Verbindung stehen. 

Erhaltung wie Bestand

Die Erhaltung wie Bestand ist dauerha昀琀 zu sehen und be-

inhaltet folgende Maßnahmen: 

• Betriebliche Unterhaltung

• Bauliche Unterhaltung (z. B. Ober昀氀ächenbehandlung 
oder Kleinreparaturen sowie insbesondere auch die 
P昀氀ege der befahrbaren Seitenstreifen)

• Instandsetzung (z. B. Deckenerneuerung)

kurzfris琀椀g mi琀琀elfris琀椀g langfris琀椀g

Erhaltung wie Bestand 116.056 lfdm. 0 lfdm. 0 lfdm.

Sanierung/Ausbau/Verstärkung 16.787 lfdm. 1.962 lfdm. 2.881 lfdm.

Umbau/andere Bauweise 0 lfdm. 0 lfdm. 8.262 lfdm.

Rückbau/Au昀栀ebung 0 lfdm. 0 lfdm. 16.060 lfdm.

Neubau 0 lfdm. 0 lfdm. 0 lfdm.

Übersicht Handlungsempfehlungen
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Gemäß aktueller Verö昀昀entlichung der FGSV im „Merk-

bla琀琀 über den Finanzbedarf der Straßenerhaltung in den 
Kommunen – M FinStraKom 2019“ beträgt der jährliche 
Finanzbedarf für die Straßenerhaltung 1,30 €/m² p. a. Die 
Kennzahl beinhaltet einen Mehrwertsteuersatz von 19 %. 
Eine Di昀昀erenzierung hinsichtlich unterschiedlicher Stra-

ßenarten/-typen ist nicht berücksich琀椀gt. Im Folgenden 
wird der aktuelle Kennwert von 1,30 € zugrunde gelegt. 

Laut FGSV gilt dieser Wert für den Aufwand für Instand-

setzung und Erneuerung, er beinhaltet aber auch einen 
Anteil für die bauliche und betriebliche Unterhaltung.

Die FGSV weist besonders darauf hin, dass es sich bei der 
Kennzahl um einen Mi琀琀elwert zur Aufrechterhaltung des 
vorhandenen Zustandes eines permanent unterhaltenen 
Netzes handelt. Eine Verbesserung des Status quo kann 

damit aber im Allgemeinen nicht erreicht werden. (Für 
die Stadt Bad Honnef bedeutet dies konkret, dass die-

se Summe pro m² auch in der Vergangenheit immer zur 
Verfügung stand. Die tatsächlichen Beträge lagen jedoch 
deutlich darunter, sodass ein Unterhaltungsstau vorhan-

den ist).

Bezogen auf die Wegenetzlänge mit Handlungsempfeh-

lung „Erhaltung wie im Bestand“ sowie eine mi琀琀lere Fahr-
bahnbreite von 3,0 m ergibt sich für die Gemeindewege 
ein jährlicher Finanzbedarf von: 

120.430 m x 3,0 m x 1,30 €/m² = 469.679 € p. a.

(Anm. in die Berechnung nicht einge昀氀ossen sind die be-

fes琀椀gten Seitenstreifen.)

Abb. 51:  Deckbla琀琀 des Arbeitsbla琀琀es „M FinStraKom“
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Sanierung/Ausbau/Verstärkung [m] Finanzbedarf

Befes琀椀gungsart kurzfris琀椀g mi琀琀elfris琀椀g langfris琀椀g EP (€/m²) kurzfris琀椀g mi琀琀elfris琀椀g langfris琀椀g

befes琀椀gt 14.715 1.962 2.881 120 € 6.180.300 € 824.040 € 1.210.020 €

teilbefes琀椀gt 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 €

wassergebunden 2.056 0 0 70 € 503.720 € 0 € 0 €

unbefes琀椀gt 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 €

Kreuzungsbauwerk 16 0 0 individuelle Einzelfallbetrachtung

gesamt 16.787 1.962 2.881 6.684.020 € 824.040 € 1.210.020 €

Sanierung/Ausbau/Verstärkung
Alle Maßnahmen, die unter der Handlungsempfehlung 
Sanierung/Ausbau/Verstärkung zusammengefasst sind, 
können sehr di昀昀erenziert sein. Unter anderem wird der 
zugrunde gelegte Einheitspreis von einer Vielzahl von Fak-

toren beein昀氀usst, z. B.:

• Art der Ober昀氀ächenbefes琀椀gung

• Fahrbahnbreite

• befes琀椀gte Seitenstreifen

• ggf. Entsorgungskosten bei belastetem Material

• Länge des Abschni琀琀es

• usw.

Die Einheitspreise sind Mischkalkula琀椀onswerte und ba-

sieren auf regionaltypischen Erfahrungswerten der Ver-
waltung der Kommune und Kennwerten der Ge-Komm 
GmbH. Der Einheitspreis für den Ausbau der befes琀椀gten 
Wege enthält die Kosten für die Entsorgung von PAK-be-

lastetem Material von etwa 65 €/Tonne bzw. 20 €/m². Die 
folgende Annahme wird zugrunde gelegt: 

• mi琀琀lere Fahrbahnbreite: 3,50 m
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Umbau/andere Bauweise [m] Finanzbedarf

Befes琀椀gungsart kurzfris琀椀g mi琀琀elfris琀椀g langfris琀椀g EP (€/m²) kurzfris琀椀g mi琀琀elfris琀椀g langfris琀椀g

befes琀椀gt 0 0 3.664 50 € 0 € 0 € 549.600 €

teilbefes琀椀gt 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 €

wassergebunden 0 0 625 0 € 0 € 0 € 0 €

unbefes琀椀gt 0 0 3.973 0 € 0 € 0 € 0 €

Kreuzungsbauwerk 0 0 0 individuelle Einzelfallbetrachtung

gesamt 0 0 8.262 0 € 0 € 549.600 €

Umbau/andere Bauweise
Die Maßnahmen, die unter der Handlungsempfehlung 
Umbau/andere Bauweise geführt werden, beschreiben 
in der Regel eine Umgestaltung der Fahrbahnbefes琀椀gung, 
z. B. von bituminöser Bauweise in wassergebundene Bau-

weise/DoB – Deckschicht ohne Bindemi琀琀el. Unter ande-

rem wird der Einheitspreis von folgenden Faktoren beein-

昀氀usst:

• Ober昀氀ächenbefes琀椀gung

• Fahrbahnbreite

• befes琀椀gte Seitenstreifen

• ggf. Entsorgungskosten bei belastetem Material

• Länge des Abschni琀琀es

• usw.

Die Einheitspreise sind Mischkalkula琀椀onswerte und ba-

sieren auf regionaltypischen Erfahrungswerten der Ver-
waltung der Kommune und Kennwerten der Ge-Komm 
GmbH. Der Einheitspreis für den Umbau der befes琀椀gten 
Wege enthält die Kosten für die Entsorgung von PAK-be-

lastetem Material von etwa 65 €/Tonne bzw. 20 €/m². Die 
folgende Annahme wird zugrunde gelegt: 

• mi琀琀lere Fahrbahnbreite: 3,00 m

Rückbau/Au昀栀ebung
Die Wegeabschni琀琀e mit der Handlungsempfehlung „Rück-

bau/Au昀栀ebung“ bedürfen aufgrund vielfäl琀椀ger Randbe-

dingungen einer di昀昀erenzierten Einzelfallbetrachtung, 
sodass eine Kostenschätzung nicht möglich ist. 

Neubau

Neubaumaßnahmen auf neuer Trasse sind in der Stadt 
Bad Honnef im Rahmen des ländlichen Wegenetzkonzep-

tes nicht geplant.

Auszüge und Beispiele

Im Folgenden werden Beispiele aus dem Wegenetz von 
Bad Honnef anhand der Handlungsempfehlungen

• Erhaltung wie im Bestand

• Sanierung/Ausbau/Verstärkung

• Umbau/andere Bauweise

aufgeführt.

Die vollständigen Handlungsempfehlungen für jeden We-

geabschni琀琀 sind der Themenkarte „geplante Wegesitua-

琀椀on (SOLL)“ im Anhang zu entnehmen.
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Weg ohne Namen,  
Wegeabschni琀琀e Nr. 733 – 772

Diese Wegeabschni琀琀e sind derzeit in bituminöser Bau-

weise ausgeführt und weisen einen sehr guten Zustand 
auf. Der Weg ist entsprechend seiner Verkehrsbedeutung 
in die Kategorie B eingestu昀琀 und soll auch zukün昀琀ig in die-

ser Kategorie verbleiben. Die Befes琀椀gungsart sowie die 
Fahrbahnbreite genügen den Anforderungen der Haupt-
nutzer, sodass dieser Weg in seiner aktuellen Form erhal-
ten werden soll. 

Erhaltung wie Bestand – Beispiel 1

Abb. 52:  Kartenausschni琀琀 aus dem Wirtscha昀琀swegekonzept mit Lu昀琀bildhintergrund

Sanierung/Ausbau/Verstärkung
Umbau/andere Bauweise
Rückbau/Au昀栀ebung als Weg
Neubau

 A – klassi昀椀ziert
 B – mul琀椀funk琀椀onaler Verbindungsweg
 C – Hauptwirtscha昀琀sweg
 D –  untergeordneter Wirtscha昀琀sweg  

mit Fußgängerverkehr
 E –  untergeordneter Erschließungsverkehr  

mit luf Verkehr
 F – Einzelerschließung, kaum luf Verkehr
 G – Binnenerschließung
 H – entbehrlich
 I – alleinführender Geh-/Radweg

Abb. 53:  Wege-Nr. 733 (Foto: Ge-Komm GmbH) Abb. 54:  Wege-Nr. 772 (Foto: Ge-Komm GmbH)
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Erhaltung wie Bestand – Beispiel 2

Ginsterbergweg,  
Wegeabschni琀琀e Nr. 568 – 284

Dieser vielbefahrene Hauptwirtscha昀琀sweg ist in bitumi-
nöser Bauweise ausgeführt und weist einen sehr guten 
Zustand auf. Er ist entsprechend seiner Nutzung in die Ka-

tegorie C eingestu昀琀 und soll auch zukün昀琀ig in derselben 
Kategorie verbleiben.

Abb. 55:  Kartenausschni琀琀 aus dem Wirtscha昀琀swegekonzept mit Lu昀琀bildhintergrund

Sanierung/Ausbau/Verstärkung
Umbau/andere Bauweise
Rückbau/Au昀栀ebung als Weg
Neubau

 A – klassi昀椀ziert
 B – mul琀椀funk琀椀onaler Verbindungsweg
 C – Hauptwirtscha昀琀sweg
 D –  untergeordneter Wirtscha昀琀sweg  

mit Fußgängerverkehr
 E –  untergeordneter Erschließungsverkehr  

mit luf Verkehr
 F – Einzelerschließung, kaum luf Verkehr
 G – Binnenerschließung
 H – entbehrlich
 I – alleinführender Geh-/Radweg

Abb. 56:  Wege-Nr. 568 (Foto: Ge-Komm GmbH) Abb. 57:  Wege-Nr. 284 (Foto: Ge-Komm GmbH)
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Sanierung/Ausbau/Verstärkung – Beispiel 1

Weg ohne Namen, Steinacker 

Wegeabschni琀琀e Nr. 282 – 357, 410

Die unten aufgeführten Wegeabschni琀琀e sind derzeit in 
bituminöser Bauweise ausgeführt und weisen einen stark 
schadha昀琀en Zustand auf. Diese mul琀椀funk琀椀onalen Ver-
bindungs- und Hauptwirtscha昀琀swege sollen weiterhin 
bituminös bleiben und müssen daher grundha昀琀 saniert 
werden.

Abb. 58:  Kartenausschni琀琀 aus dem Wirtscha昀琀swegekonzept mit Lu昀琀bildhintergrund

Sanierung/Ausbau/Verstärkung
Umbau/andere Bauweise
Rückbau/Au昀栀ebung als Weg
Neubau

 A – klassi昀椀ziert
 B – mul琀椀funk琀椀onaler Verbindungsweg
 C – Hauptwirtscha昀琀sweg
 D –  untergeordneter Wirtscha昀琀sweg  

mit Fußgängerverkehr
 E –  untergeordneter Erschließungsverkehr  

mit luf Verkehr
 F – Einzelerschließung, kaum luf Verkehr
 G – Binnenerschließung
 H – entbehrlich
 I – alleinführender Geh-/Radweg

Abb. 59:  Wege-Nr. 410 (Foto: Ge-Komm GmbH) Abb. 60:  Wege-Nr. 544 (Foto: Ge-Komm GmbH)
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Sanierung/Ausbau/Verstärkung – Beispiel 2

Irlenstraße,  
Wegeabschni琀琀e Nr. 835 – 813

Die unten aufgeführten Wegeabschni琀琀e sind derzeit in 
bituminöser Bauweise ausgeführt und weisen einen stark 
schadha昀琀en Zustand auf. Dieser stark frequen琀椀erte Weg 
der Kategorie B soll weiterhin bituminös bleiben und 
muss daher grundha昀琀 saniert werden.

Abb. 61:  Kartenausschni琀琀 aus dem Wirtscha昀琀swegekonzept mit Lu昀琀bildhintergrund

Sanierung/Ausbau/Verstärkung
Umbau/andere Bauweise
Rückbau/Au昀栀ebung als Weg
Neubau

 A – klassi昀椀ziert
 B – mul琀椀funk琀椀onaler Verbindungsweg
 C – Hauptwirtscha昀琀sweg
 D –  untergeordneter Wirtscha昀琀sweg  

mit Fußgängerverkehr
 E –  untergeordneter Erschließungsverkehr  

mit luf Verkehr
 F – Einzelerschließung, kaum luf Verkehr
 G – Binnenerschließung
 H – entbehrlich
 I – alleinführender Geh-/Radweg

Abb. 62:  Wege-Nr. 813 (Foto: Ge-Komm GmbH) Abb. 63:  Wege-Nr. 729 (Foto: Ge-Komm GmbH)
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Umbau/andere Bauweise – Beispiel 1

Weg ohne Namen,  
Wegeabschni琀琀e Nr. 551 – 636

Diese Wegeabschni琀琀e sind derzeit in bituminöser Bau-

weise ausgeführt und weisen einige Beschädigungen auf. 
Der Weg dient derzeit nur zur Erschließung von landwirt-
scha昀琀lichen Flächen und ist entsprechend seiner Haupt-
nutzer in die SOLL-Kategorie G eingestu昀琀. Die bituminöse 
Befes琀椀gungsart ist zukün昀琀ig nicht zwingend notwendig, 

die Fahrbahnbreite genügt den zukün昀琀igen Anforderun-

gen der Hauptnutzer jedoch weiterhin. Eine wasserge-

bundene oder unbefes琀椀gte Fahrbahnober昀氀äche ist an 
dieser Stelle bedarfsgerecht und ausreichend, sodass an 
dieser Stelle die Handlungsempfehlung „Umbau/andere 
Bauweise“ ausgesprochen wurde.

Abb. 64:  Kartenausschni琀琀 aus dem Wirtscha昀琀swegekonzept mit Lu昀琀bildhintergrund

Sanierung/Ausbau/Verstärkung
Umbau/andere Bauweise
Rückbau/Au昀栀ebung als Weg
Neubau

 A – klassi昀椀ziert
 B – mul琀椀funk琀椀onaler Verbindungsweg
 C – Hauptwirtscha昀琀sweg
 D –  untergeordneter Wirtscha昀琀sweg  

mit Fußgängerverkehr
 E –  untergeordneter Erschließungsverkehr  

mit luf Verkehr
 F – Einzelerschließung, kaum luf Verkehr
 G – Binnenerschließung
 H – entbehrlich
 I – alleinführender Geh-/Radweg

Abb. 65:  Wege-Nr. 551 (Foto: Ge-Komm GmbH) Abb. 66:  Wege-Nr. 636 (Foto: Ge-Komm GmbH)
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Umbau/andere Bauweise – Beispiel 2

Weg ohne Namen,  
Wegeabschni琀琀 Nr. 332

Dieser Wegeabschni琀琀 ist derzeit in bituminöser Bauweise 
ausgeführt und weist starke Beschädigungen auf. Er dient 
derzeit nur zur Erschließung von landwirtscha昀琀lichen 
Flächen und ist entsprechend seiner Hauptnutzer in die 
SOLL-Kategorie E eingestu昀琀. Die bituminöse Befes琀椀gungs-

art ist zukün昀琀ig nicht zwingend notwendig, die Fahrbahn-

breite genügt den zukün昀琀igen Anforderungen der Haupt-
nutzer jedoch weiterhin. Eine wassergebundene oder 
unbefes琀椀gte Fahrbahnober昀氀äche ist an dieser Stelle be-

darfsgerecht und ausreichend, sodass an dieser Stelle die 
Handlungsempfehlung „Umbau/andere Bauweise“ aus-

gesprochen wurde.

Abb. 67:  Kartenausschni琀琀 aus dem Wirtscha昀琀swegekonzept mit Lu昀琀bildhintergrund

Sanierung/Ausbau/Verstärkung
Umbau/andere Bauweise
Rückbau/Au昀栀ebung als Weg
Neubau

 A – klassi昀椀ziert
 B – mul琀椀funk琀椀onaler Verbindungsweg
 C – Hauptwirtscha昀琀sweg
 D –  untergeordneter Wirtscha昀琀sweg  

mit Fußgängerverkehr
 E –  untergeordneter Erschließungsverkehr  

mit luf Verkehr
 F – Einzelerschließung, kaum luf Verkehr
 G – Binnenerschließung
 H – entbehrlich
 I – alleinführender Geh-/Radweg

Abb. 68:  Wege-Nr. 332 (Foto: Ge-Komm GmbH) Abb. 69:  Wege-Nr. 332 (Foto: Ge-Komm GmbH)
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Rückbau/Au昀栀ebung – Beispiel 1

Weg ohne Namen,  
Wegeabschni琀琀 Nr. 461

Dieser Wegeabschni琀琀 ist in der Örtlichkeit nicht erkenn-

bar und für die Erschließung der angrenzenden Flurstücke 
nicht erforderlich. Der Weg ist entsprechend seiner Funk-

琀椀on in die SOLL-Kategorie H eingestu昀琀, sodass an dieser 
Stelle die Handlungsempfehlung „Rückbau/Au昀栀ebung“ 
ausgesprochen wurde.

Abb. 70:  Kartenausschni琀琀 aus dem Wirtscha昀琀swegekonzept mit Lu昀琀bildhintergrund

Sanierung/Ausbau/Verstärkung
Umbau/andere Bauweise
Rückbau/Au昀栀ebung als Weg
Neubau

 A – klassi昀椀ziert
 B – mul琀椀funk琀椀onaler Verbindungsweg
 C – Hauptwirtscha昀琀sweg
 D –  untergeordneter Wirtscha昀琀sweg  

mit Fußgängerverkehr
 E –  untergeordneter Erschließungsverkehr  

mit luf Verkehr
 F – Einzelerschließung, kaum luf Verkehr
 G – Binnenerschließung
 H – entbehrlich
 I – alleinführender Geh-/Radweg

Abb. 71:  Wege-Nr. 461 (Foto: Ge-Komm GmbH)
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Rückbau/Au昀栀ebung – Beispiel 2

Weg ohne Namen,  
Wegeabschni琀琀 Nr. 2508

Dieser Wegeabschni琀琀 ist in der Örtlichkeit nicht erkenn-

bar und für die Erschließung der angrenzenden Flurstücke 
nicht erforderlich. Der Weg ist entsprechend seiner Funk-

琀椀on in die SOLL-Kategorie H eingestu昀琀, sodass an dieser 
Stelle die Handlungsempfehlung „Rückbau/Au昀栀ebung“ 
ausgesprochen wurde.

Abb. 72:  Kartenausschni琀琀 aus dem Wirtscha昀琀swegekonzept mit Lu昀琀bildhintergrund

Sanierung/Ausbau/Verstärkung
Umbau/andere Bauweise
Rückbau/Au昀栀ebung als Weg
Neubau

 A – klassi昀椀ziert
 B – mul琀椀funk琀椀onaler Verbindungsweg
 C – Hauptwirtscha昀琀sweg
 D –  untergeordneter Wirtscha昀琀sweg  

mit Fußgängerverkehr
 E –  untergeordneter Erschließungsverkehr  

mit luf Verkehr
 F – Einzelerschließung, kaum luf Verkehr
 G – Binnenerschließung
 H – entbehrlich
 I – alleinführender Geh-/Radweg

Abb. 73:  Wege-Nr. 2508 (Foto: Ge-Komm GmbH)
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5. Zusammenfassung und Ausblick

Grundlagen

Die Stadt Bad Honnef konnte im Jahre 2022 mit 昀椀nanziel-
len Zuwendungen im Rahmen der „Richtlinie über die Ge-

währung von Zuwendungen zur Förderung ländlicher We-

genetzkonzepte und der ländlichen Bodenordnung nach 
dem Flurbereinigungsgesetz“ vom 25. Juli 2018 ein ländli-
ches Wegenetzkonzept (sog. Wirtscha昀琀swegekonzept) er-
arbeiten. Grundlage der Fördermaßnahme war der „Leit-
faden zur Erarbeitung ländlicher Wegenetzkonzepte” vom 
25. August 2020.

Das Projekt in Bad Honnef fand unter enger Einbeziehung 
der Bezirksregierung Köln sta琀琀. Als externer Partner wur-
de die Ge-Komm GmbH aus dem Osnabrücker Land im 
Rahmen eines förmlichen Vergabeverfahrens ausgewählt.

Erarbeitung des ländlichen 
Wegenetzkonzeptes

Die Bearbeitungsschri琀琀e wurden gemäß Lei琀昀aden zur Er-
arbeitung ländlicher Wegenetzkonzepte durchgeführt.

Laut Leistungsspektrum wurden folgende Schri琀琀e (Posi-
琀椀onen) bearbeitet:

A Grundlagenermi琀琀lung/Projekteinrichtung

B1 Bestandserfassung der vorhandenen Situa琀椀on 
(IST) inkl. Befahrung/Bereisung der Wege

B2 Kategorisierung der vorhandenen 
Wegesitua琀椀on (IST)

C Entwicklung eines Soll-Konzeptes mit 
Handlungsempfehlungen

D Prozess der Erarbeitung/Beteiligung der Bürger 
und relevanten Akteure

E Erstellung einer digitalen Dokumenta琀椀on 
unter Berücksich琀椀gung der technischen 
Anforderungen sowie Erstellung des 
Abschlussberichtes

F Nebenkosten

Die Projektbearbeitung erfolgte im Zeitraum Juli bis Ok-

tober 2022.

In diesem Rahmen wurden alle Wege in der Unterhal-
tungsp昀氀icht der Stadt Bad Honnef sowie private Wege 
im Außenbereich erfasst und hinsichtlich des IST- und 
des SOLL-Zustandes klassi昀椀ziert. Die Kategorisierung der 
Wege erfolgte auf Grundlage der folgenden Eigenschaf-
ten:

• Nutzung der Wege nach Umfang (Verkehrsmenge)

• Nutzungshäu昀椀gkeit nach Funk琀椀onalitäten 

• ökologische Wer琀椀gkeit

• Ausbauart

• Ausbauzustand

• Tragfähigkeit

• Länge und Breite

• Unterhaltungsp昀氀icht

Insgesamt umfasst das bearbeitete Wegenetz (Kat. B bis I 
gem. Lei琀昀aden) etwa 162 km städ琀椀sche Wege, 30 km in 
Unterhaltungsp昀氀icht des Landes sowie ca. 56 km private 
Wege.

Beteiligungsverfahren
Der SOLL-Zustand und die Handlungsempfehlungen wur-
den in einem mehrstu昀椀gen Verfahren mit allen Betrof-
fenen und Interessierten besprochen und intensiv dis-

ku琀椀ert. Neben der Beteiligung der breiten Ö昀昀entlichkeit 
wurde eine Projektgruppe aus Vertretern aller relevanten 
Nutzergruppen gebildet. Die Informa琀椀on und Beteiligung 
wurde über Präsenzveranstaltungen, Videokonferenzen 
und das Bürgerdialogportal „www.wirtscha昀琀swegekon-

zept.de“ sichergestellt. Eine umfassende Berichterstat-
tung erfolgte über die lokale Presse und den Internetauf-
tri琀琀 der Stadt Bad Honnef.

Aufgrund der intensiven Bürgerbeteiligung konnte letzt-
endlich ein großer Konsens erzielt werden, sodass von 
einer hohen Akzeptanz auszugehen ist. 
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Das folgende Diagramm zeigt, welche Wegelängen der 
einzelnen Wegekategorien (Details zur Kategorisierung 
siehe S. 7) in der Zustandsanalyse erfasst wurden (IST-

Werte), welche Wegelängen sich nach der vollständigen 
Umsetzung des erarbeiteten Konzeptes ergeben würden 
(SOLL-Werte) sowie die Di昀昀erenz dieser beiden Werte.

Gegenüberstellung Kategorisierung IST und SOLL  
Wegenetz in der Unterhaltungsp昀氀icht der Stadt Bad Honnef:

B

A

C

D

E

F

G

H

I

21.712

0

33.122

21.665

22.989

1.245

24.404

17.174

19.696

21.609

0

32.655

22.165

25.910

1.245

25.056

16.060

17.306

-103

0

-467

500

2.921

0

652

-1.114

-2.390

5.000
30.000

25.000
20.000

15.000
10.000

0

Kategorie Länge in m Di昀昀erenz zum IST in m

IST-Analyse (oberer Wert | hell) SOLL-Konzept (unterer Wert | dunkel)

35.000

Abb. 74:  Ge-Komm GmbH9090
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Handlungsempfehlungen 

Gemäß Lei琀昀aden zur Erarbeitung ländlicher Wegenetz-

konzepte wurden Handlungsempfehlungen für den zu-

kün昀琀igen Umgang mit den ländlichen Wegen erarbeitet. 
Dabei soll insbesondere eine nachhal琀椀ge und systema琀椀-

sche Wegeunterhaltung unter gleichen Voraussetzungen 
für alle Wege angestrebt werden. Das Wegenetz soll dem 
tatsächlichen Bedarf angepasst und „昀椀t für die Zukun昀琀“ 
gemacht werden.

Folgende Handlungsempfehlungen wurden durch den 
Lei琀昀aden verbindlich vorgegeben:

a. Erhaltung wie Bestand (normale Unterhaltung)

b. den Ausbau einschließende Sanierung  
(gleiche Kategorie)

c. Umbau/andere Bauweise (veränderte Kategorie)

d. Rückbau/Au昀栀ebung

e. Neubau (neue Trasse)

Im Ergebnis wurde der zukün昀琀ige Unterhaltungs- und 
Ausbaustandard de昀椀niert und für jeden einzelnen Wege-

abschni琀琀 eine Handlungsempfehlung erarbeitet. Insge-

samt wurde ermi琀琀elt, dass von der 162 km umfassenden 
Wegenetzlänge in der Unterhaltungsp昀氀icht der Stadt Bad 
Honnef über 18 km ausgebaut und grundha昀琀 erneuert 
werden müssen (bei Betrachtung aller Kategorien). Knapp 
8 km Wirtscha昀琀swege sollen zukün昀琀ig in anderer Bauwei-
se wieder hergestellt werden (größtenteils Änderung von 
bituminöser zu wassergebundener Bauweise/DoB – Deck-

schicht ohne Bindemi琀琀el). Des Weiteren wurde festge-

stellt, dass über 16 km Wege zum Teil bereits heute nicht 
mehr in der vorgesehenen Nutzung vorzu昀椀nden oder zu-

kün昀琀ig entbehrlich sind.

Die folgende Übersicht zeigt eine Aufstellung der Hand-

lungsempfehlungen nach zeitlicher Priorität:

Die vorgesehenen Maßnahmen o昀昀erieren zum einen Ein-

sparpotenziale und zum anderen stellen sie punktuell be-

darfsgerechte Verbesserungen gerade bei wich琀椀gen Wirt-
scha昀琀swegen in Aussicht.

Gemäß aktueller Verö昀昀entlichung der FGSV im „Merk-

bla琀琀 über den Finanzbedarf der Straßenerhaltung in den 
Kommunen – M FinStraKom 2019“ beträgt der jährliche 
Finanzbedarf für die Straßenerhaltung 1,30 €/m² p. a.

Bezogen auf die Wegenetzlänge mit Handlungsempfeh-

lung „Erhaltung wie im Bestand“ sowie eine mi琀琀lere Fahr-
bahnbreite von 3,0 m ergibt sich für die Gemeindewege 
ein jährlicher Finanzbedarf von: 

120.430 m x 3,0 m x 1,30 €/m² = 469.679 € p. a.

Über die Kosten für die Handlungsempfehlung „Erhaltung 
wie im Bestand“ hinaus, wurden für die einzelnen Sanie-

rungs- und Umbaumaßnahmen folgende Kosten ermi琀琀elt:

Finanzbedarf
Befes琀椀gungsart EP (€/m²) kurzfris琀椀g mi琀琀elfris琀椀g langfris琀椀g
befes琀椀gt 120 € 6.180.300 € 824.040 € 1.210.020 €
teilbefes琀椀gt 0 € 0 € 0 € 0 €
wassergebunden 70 € 503.720 € 0 € 0 €
unbefes琀椀gt 0 € 0 € 0 € 0 €
Kreuzungsbauwerk individuelle Einzelfallbetrachtung
gesamt 6.684.020 € 824.040 € 1.210.020 €

Kosten Sanierung/Ausbau/Verstärkung

Finanzbedarf
Befes琀椀gungsart EP (€/m²) kurzfris琀椀g mi琀琀elfris琀椀g langfris琀椀g
befes琀椀gt 50 € 0 € 0 € 549.600 €
teilbefes琀椀gt 0 € 0 € 0 € 0 €
wassergebunden 0 € 0 € 0 € 0 €
unbefes琀椀gt 0 € 0 € 0 € 0 €
Kreuzungsbauwerk individuelle Einzelfallbetrachtung
gesamt 0 € 0 € 549.600 €

Kosten Umbau/andere Bauweise

kurzfris琀椀g mi琀琀elfris琀椀g langfris琀椀g
Erhaltung wie Bestand 116.056 lfdm. 0 lfdm. 0 lfdm.
Sanierung/Ausbau/ 
Verstärkung

16.787 lfdm. 1.962 lfdm. 2.881 lfdm.

Umbau/andere Bauweise 0 lfdm. 0 lfdm. 8.262 lfdm.
Rückbau/Au昀栀ebung 0 lfdm. 0 lfdm. 16.060 lfdm.
Neubau 0 lfdm. 0 lfdm. 0 lfdm.

Übersicht Handlungsempfehlungen
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Zukün昀琀ige Finanzierung
Im Rahmen der Bürgerinforma琀椀onsveranstaltung, der öf-
fentlichen Abschlussveranstaltung und der Arbeitskreis-

sitzungen wurde auf alterna琀椀ve Finanzierungsmodelle 
hingewiesen und darüber disku琀椀ert. Die Entwicklung die-

ser Modelle sollte weiterhin verfolgt werden. 

Die Stadt Bad Honnef verfügt nicht über eine satzungs-

rechtliche Möglichkeit zur Abrechnung des Wirtscha昀琀s-

wegeausbaus.

In jedem Fall sollte in der Stadt Bad Honnef die Möglich-

keit zur Generierung von Fördermi琀琀eln genutzt werden.

Ausblick

Die Erstellung des ländlichen Wegenetzkonzeptes ist eine 
reale Kategorisierung von Wirtscha昀琀swegen für deren 
zukün昀琀ige Nutzung. Dabei spielt der Praxisbezug als an-

zustrebendes Ziel eine übergeordnete Rolle. Technische 
Ausbaustandards können vor dem Hintergrund der his-

torischen Entwicklung keine verp昀氀ichtende Vorgabe sein. 
Deutlich wird das auch daran, dass Wegeabschni琀琀e in glei-
chen Kategorien unterschiedliche Qualitäten aufweisen. 

Das hier von verschiedenen Interessengruppen in der 
Stadt Bad Honnef, insbesondere mit den Nutzern und 
Grundstückseigentümern erarbeitete ländliche Wege-

netzkonzept, ist mit Blick auf die zukün昀琀igen Möglich-

keiten von großer Bedeutung. Der Stadt Bad Honnef liegt 
nunmehr eine umfassende Datenbasis für zukün昀琀ige Ent-
scheidungen vor, die von der breiten Mehrheit akzep琀椀ert 
wird. Auf dieser Basis lassen sich zukün昀琀ige Planungen ef-
昀椀zient und passgenau durchführen und die notwendigen 
Entscheidungen herbeiführen. Handlungsop琀椀onen für In-

ves琀椀琀椀onsentscheidungen und für die dauerha昀琀e Unter-
haltung der Wege lassen sich so ebenfalls besser aufzei-
gen und einleiten. 

Das Konzept bildet die Grundlage für weitere Schri琀琀e wie 
die Erarbeitung eines Maßnahmenkataloges mit Aufstel-
lung von Prioritäten, Maßnahmenbeschreibungen, eines 
Zeitplanes zur Umsetzung und einer Kostenermi琀琀lung. 

Die während der Erstellung des ländlichen Wegenetzkon-

zeptes prak琀椀zierte Transparenz und Einbeziehung der In-

teressen- und Bürgervertreter sollte unbedingt auch bei 
der Umsetzung des Konzeptes und bei weiteren Planungs-

schri琀琀en angewendet werden. Insbesondere im Bezug 
auf die Themen Agrarstruktur und Biodiversität ist eine 
solch transparente Vorgehensweise wich琀椀g. 

In jedem Fall sei der Stadt Bad Honnef empfohlen, das 
nunmehr erstellte und aufwendig abges琀椀mmte Wirt-
scha昀琀swegekonzept zukün昀琀ig konsequent anzuwenden 
und permanent fortzuführen. Aufgrund der zu erwar-
tenden Entwicklung hinsichtlich Strukturwandel und Flä-

chennutzung bedarf das Konzept einer kon琀椀nuierlichen 
Anpassung an die Veränderungen der Zukun昀琀. Nur auf 
Basis aktueller Datengrundlagen lassen sich die rich琀椀gen 
und sinnvollen Entscheidungen tre昀昀en.

Es wird auch wich琀椀g sein, das Konzept weiterhin in bür-
gerfreundlicher Art und Weise für die Betro昀昀enen einseh-

bar zu machen. Hierzu kann das Bürgerdialog-Portal auch 
weiterhin eine gute Variante darstellen.

Aufgabe der Kommune ist und bleibt es, auch zukün昀琀ig, 
das Wirtscha昀琀swegenetz zu unterhalten und bei Bedarf 
den anstehenden sinnvollen Ausbau oder auch Rückbau 
vorzunehmen. Mit Hilfe dieses Konzeptes sind Prioritäten 
gesetzt. Damit ist das Ziel, die vorhandenen Mi琀琀el e昀케zi-
ent einzusetzen, besser zu erreichen.
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Melle, im November 2022

Alexander Klassen

Geschä昀琀sführer
Bernd Mende

Geschä昀琀sführer
Eugen Bitjukov
Geschä昀琀sführer

Eduard Schwarz

Abteilungsleiter
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Anlagen

in Papierform

• Themenkarte: vorhandene Wegenetzsitua琀椀on (IST)

• Themenkarte: geplante Wegenetzsitua琀椀on (SOLL)

• Kommentarliste Bürgerbeteiligung

digitale Zusammenstellung

• Fotodokumenta琀椀on (Geoimaging)

• GIS-Daten (Shape-Format)

• Themenkarte: vorhandene Wegenetzsitua琀椀on (IST)

• Themenkarte: geplante Wegenetzsitua琀椀on (SOLL)

• Kommentarliste Bürgerbeteiligung

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die Wiedergabe dieses Werkes oder wesentlicher 
Teile in anderen Edi琀椀onen wie auch die Einstellung dieses Werkes in Datenbanken ist nur dem 
MLV NRW und seinen nachgeordneten Behörden, der Geobasis.NRW sowie der Stadt Bad Honnef 
uneingeschränkt gesta琀琀et. Ansonsten ist eine Zus琀椀mmung der Ge-Komm GmbH erforderlich. Die 
Wiedergabe von einzelnen Textpassagen hat unter einer Quellenangabe mit Nennung der Ge-
Komm GmbH als Herausgeber zu erfolgen.
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